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Ein Freihandelsabkommen unter Hunderten bestehender Verträge hat sich 
an die Spitze medialer Aufmerksamkeit gearbeitet. „TTIP“, kurz für Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership, hat mit dem Chlorhuhn, der 
kleinen Variante von Adler bzw. Eagle, sogar ein Wappentier. 

Dabei begann alles harmlos: EU und USA wollten ihren 800 Millionen 
Menschen den Wirtschaftsraum von Zöllen und sog. nicht-tarifären Handels-
hemmnissen befreien, um Wachstum und Arbeitsplätze zu sichern. Das klingt 
vernünftig, zumal die Partner bereits intensive Handelsbeziehungen pflegen. 
TTIP aber hat sich zu einem Schmelztiegel von Antiamerikanismus, Globali-
sierungskritik, Antilobbyismus und Misstrauen gegen die Entscheidungspro-
zesse der europäischen Institutionen entwickelt, bei dem viel über Risiken, viel 
weniger über Chancen die Rede ist.

Transparenz, Standards und Schiedsgerichte – das sind die drei konkreten 
Ansatzpunkte, an denen sich Kritik, Emotionen, Informationen und Fehlin-
formationen entzünden. 

In Sachen Transparenz im Verhandlungsprozess hat die neue Handels-
kommissarin Malmström sehr eindrucksvoll die Lernfähigkeit der Institution 
unter Beweis gestellt und positive Signale gesetzt. Die Standards werden nicht 
gesenkt werden. Das ist zwischenzeitlich durchdekliniert. Zeit, die Chancen, 
die sich hier vor allem für den Mittelstand bieten, in den Blick zu nehmen. 
Aktuell stehen die Schiedsgerichte im Kreuzfeuer. Wenn es gelingt, diese deut-
sche Erfindung aus dem Jahr 1957 modernen Bedingungen anzupassen, ist 
das sicherlich ein Gewinn für den Welthandel. Vorschläge zu einer rechtsstaat-
lichen Reform liegen bereits auf dem Tisch. 

Für das Exportland Deutschland geht es auch um die Frage, ob wir uns von 
unserem größten Handelspartner abwenden wollen, oder ob wir trotz NSA 
und Co. mit Amerika die Chance nutzen möchten, Standards des weltweiten 
Handels gemeinsam zu definieren. Das wäre ein robuster Schritt in Richtung 
Partnerschaft auf Augenhöhe. 

Editorial

Bei TTIP wird mehr über die RISIKEN 
als die Chancen geredet.

„

Dr. Claudia Schlembach
ist Referentin für Wirtschaft und Finanzen der Akademie für Politik  
und Zeitgeschehen, Hanns-Seidel-Stiftung, München.

SCHMELZTIEGEL TTIP
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/// Integration durch Bildung

Politische Studien: Herr Stenger, was 
war Ihre Motivation, sich in der Flücht-
lingsarbeit zu engagieren? Wie und war-
um wurde die Idee der SchlaU-Schule 
geboren? 
Michael Stenger: Als Anfang der 90er-
Jahre in Deutschland eine extreme An-

DIE SCHLAU-SCHULE FÜR 
JUNGE FLÜCHTLINGE
MICHAEL STENGER /// gründete 2000 mit einigen Gleichgesinnten aus der  
Flüchtlingsarbeit den Verein „Trägerkreis zur Förderung von Bildung und Integration 
von Flüchtlingskindern und -jugendlichen e. V.“, der sich heute „Trägerkreis junge 
Flüchtlinge e. V.“ nennt. Im gleichen Jahr wurde von dieser Initiative die SchlaU-
Schule ins Leben gerufen. Die SchlaU-Schule ist offiziell eine staatlich anerkannte 
Berufsfördereinrichtung für junge Flüchtlinge in München und erhielt 2014 den Preis 
der Jury des Deutschen Schulpreises. Die Absolventen werden hier analog zum Kern-
fächerkanon der bayerischen Mittelschulen unterrichtet. Dieses Projekt fand und 
findet immer noch sehr große Aufmerksamkeit, was auch die vielen Auszeichnungen 
belegen. So erhielt die SchlaU-Schule 2003 den Förderpreis „Münchner Lichtblicke“, 
2004 bestätigte das Kultusministerium die staatliche Anerkennung der SchlaU-
Schule für Flüchtlinge als Berufsfördereinrichtung und 2009 bekam Michael Stenger 
von der weltweit agierenden Organisation zur Förderung von Sozialunternehmertum 
die Auszeichnung zum Ashoka-Fellow. 2011 erhielt er die Integrationsmedaille der 
Bundesregierung. 2014 wurde Michael Stenger der Bambi für Integration überreicht. 

Bildung als Chance – die SchlaU-Schule steht jungen unbegleiteten Flüchtlingen zur Seite.
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ti-Flüchtlingsstimmung sowie -politik 
herrschte und diese in dem für mich 
menschlich inakzeptablen Einschnitt in 
unser Grundgesetz gipfelte, wurde für 
mich der Vorbehalt gegen die UN-Kin-
derrechtskonvention und damit der 
Entzug der Kinderrechte, genauer für 

die 16- bis 18-jährigen unbegleiteten, 
minderjährigen Flüchtlinge (UMF) ein 
unhaltbarer Dauerzustand, dem ich et-
was entgegen setzen wollte. Meine asyl-
politische Arbeit beim Bayerischen 
Flüchtlingsrat und die Gründung mei-
ner ersten Sprachenschule gingen dann 
sozusagen ineinander über und führten 
schließlich zur Gründung von SchlaU.

Politische Studien: Sicherlich ging nicht 
alles so glatt. Was waren die größten Hür-
den bei der Umsetzung Ihres Projekts?
Michael Stenger: Die größte Hürde war 

eben dieser zuvor beschriebene, ge-
samtgesellschaftliche Gegenwind und 
von daher war klar, dass die zu akqui-
rierenden Mittel zunächst nur durch 
Stiftungen bzw. die private Hand erfol-
gen konnten. Die Stadt München nahm 
unsere Initiative zum Glück sehr schnell 
wahr, was zum Beginn der Förderung 
durch die Öffentliche Hand führte. Da 
uns damals aus vielen Schulen sog. „un-
beschulbare UMF“ zugeführt wurden, 
wurde uns sehr schnell klar, wie wich-
tig ein UMF-spezifisches, pädagogi-
sches Konzept ist.
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Politische Studien: Wie viele und wel-
che Schüler werden in der SchlaU-Schule 
unterrichtet und wie setzt sich die Leh-
rerschaft zusammen?
Michael Stenger: Es sind derzeit 225 
Schüler bei SchlaU und 75 bei unserer 
Tochterschule ISuS (Integration durch 
Sofortbeschulung und Stabilisierung) 
für die neu ankommenden jungen 
Flüchtlinge. Sie kommen aus den 
Kriegs- und Krisenregionen der Welt. 
Die Lehrkräfte sind zu ca. 90 % DaF / 
DaZ-Lehrkräfte (Deutsch als Fremd-
sprache / Deutsch als Zweitsprache). 
Genau dieser Lehrerklientel bedarf es 
bei der Beschulung von Flüchtlingen, 
aber gerade hinsichtlich der hohen Al-
phabetisierungsnotwendigkeit auch der 
Kenntnisse aus dem Grund- und För-
derschulbereich.

Politische Studien: Wie kommen die 
Schüler an Ihre Schule?
Michael Stenger: Früher wurden sie 
von den Betreuungs- und Vormund-
schaftsstellen direkt an uns vermittelt, 
aber hier hat die Stadt München der 
wachsenden Herausforderung frühzei-
tig Rechnung getragen und im Amt für 
Wohnen und Migration eine Koordi-
nierungsstelle geschaffen. Frau Prem 
stemmt diese enorme Aufgabe mit 

Bravour. Die Anmeldungen gehen bei 
ihr ein und sie vermittelt die Schul-
plätze. 

Politische Studien: Die Herausforde-
rung an die Lehrer und Betreuer der 
SchlaU-Schule ist ja eine ganz besonde-
re. Die Kinder und Jugendlichen, die Sie 
betreuen, sind der deutschen Sprache 
nicht mächtig, müssen teilweise alphabe-
tisiert werden, sollen sich in einem neu-
en Kulturkreis zurechtfinden, sind häufig 
traumatisiert, haben ein sehr unter-
schiedliches Bildungsniveau – die Liste 
ließe sich endlos weiterführen. Wie be-
wältigen Sie diese Aufgaben?
Michael Stenger: Das klingt mir zu sehr 
nach „schwieriger Schülerklientel“. Es 
sind lediglich Schüler in einer schwieri-
gen Lebenslage. Wie schaffen wir das? 
Durch eine Pädagogik der Anerken-
nung, die darauf basiert, dass wir ein 
möglichst individuelles Eingehen auf 
jede Persönlichkeit realisieren können. 
Unser Konzept sieht deshalb kleine 
Klassen bis max. 16 Schüler vor. Ein in-
tensiver, sozialpädagogischer Betreu-
ungsschlüssel gewährt das Auffangen 
psychischer Destabilitätsphasen, die 
Interaktion der Sozialpädagogen mit 
den Lehrkräften und der Schulleitung 
fördert dies sehr – und dies alles kreiert 

natürlich das so überaus wichtige Ver-
trauensverhältnis zu und mit den Schü-
lern und befördert die identitätsstär-
kende, neue Wahrnehmung ihrer Le-
bensperspektive.

Politische Studien: Wie lange bleiben 
die Schüler bei Ihnen?
Michael Stenger: Das ist sehr unter-
schiedlich und variiert, abhängig auch 
von der Vorbildung im Herkunftsland 
und dem Einfluss ihrer größten Ängste 

wie z. B. Sorge um die Familie, falls 
überhaupt noch vorhanden, oder der 
Angst vor Abschiebung. Die „Überflie-
ger“ schaffen es innerhalb von einem 
Jahr nach Beginn des Erlernens der 
deutschen Sprache, die nicht Vorgebil-
deten und deswegen langsamer Lernen-
den brauchen bis zu vier Jahre.  

Politische Studien: Wie geht es für die 
Jugendlichen weiter, wenn sie Ihre Schule 
verlassen?

 „Anfang der 90er-Jahre herrschte in Deutschland 
eine extreme Anti-Flüchtlingsstimmung, dem ich 
etwas ENTGEGEN setzen wollte.

Michael Stenger, der Leiter und Mitbegründer der SchlaU-Schule, im Gespräch mit Paula Bodensteiner
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dann dürfen wir, die nur einen Bruch-
teil der weltweit über 50 Millionen 
Flüchtlinge bei uns aufgenommen ha-
ben, nicht die Tür versperren, sondern 
sollten sie offen willkommen heißen.

Politische Studien: Herr Stenger, ich 
danke Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Paula Bodensteiner, 
Referentin für Bildung und Erziehung, 
Akademie für Politik und Zeitgeschehen 
der Hanns-Seidel-Stiftung, München.  ///

/// MICHAEL STENGER
ist Mitbegründer und Leiter der Bildungs-
einrichtungen SchlaU-Schule, SchlaUzubi 
und ISuS (Integration durch Sofortbe-
schulung und Stabilisierung) für junge 
Flüchtlinge, München.

 „
Unser Konzept ist eine Pädagogik der Anerkennung, 
die auf einem möglichst INDIVIDUELLEN Eingehen auf jede 
Persönlichkeit basiert.

 „
Die TATSÄCHLICHEN Fluchtursachen müssen 
verantwortlich angegangen werden, denn kein 
Mensch flieht freiwillig.

Michael Stenger: In unserem Zusatz-
projekt „SchlaUzubi“ werden sie nach 
der Vermittlung in die duale Ausbil-
dung oder auf weiterführende Schulen 
bis zum erfolgreichen Abschluss unter-
stützt und begleitet.

Politische Studien: 2012 erfolgte unter 
Ihrer Ägide die Gründung der Partner-
schule ISuS (Integration durch Sofortbe-
schulung und Stabilisierung), die Sie be-
reits erwähnt haben. Hat die Tochterschu-
le die gleiche Zielsetzung wie die SchlaU-
Schule oder gibt es Unterschiede?
Michael Stenger: Nun, der Unterschied 
liegt auf der Hand bzw. der Name ist 
das Programm. Es handelt sich um die 
gleiche Schülerklientel, aber ISuS ist 
spezialisiert auf die Aufgaben, die es zu 
Beginn des Aufenthalts und des Ler-
nens zu erfüllen gilt. Es geht um eine 
willkommen heißende Aufnahme, um 
identitätsstabilisierende Hilfen und in 
vielen Fällen um die notwendige Alpha-
betisierung. Hier sehe ich noch großen 
Nachholbedarf im gesamten deutschen 
Schulsystem, wenn man sich der Her-
ausforderung wirklich stellen will.

Politische Studien: In den letzten Jahren 
sind die Flüchtlingszahlen dramatisch an-
gestiegen und es ist davon auszugehen, 
dass sich dieser Trend fortsetzen wird. 

Was sollte man Ihrer Meinung nach tun, 
um dieser Herausforderung noch effekti-
ver zu begegnen? 
Michael Stenger: Jedenfalls nicht, in-
dem man, wie das die Innenminister 
vorschlagen, die Grenzen nach Europa 
weiter dicht macht und glaubt, dieses 
doch „menschlich so unerträgliche Ster-
ben im Mittelmeer“ dadurch zu lösen, 
dass man die maroden Schlepperschiffe 
zerstört oder – noch perfider –, indem 
man ausgerechnet in einem Land wie 
Libyen Asylschnellverfahren durchfüh-
ren lassen will, um herauszufiltern, wer 
nach Europa einreisen darf. 

Solange es Kriege, Bürgerkriege, 
Hungersnöte und zerstörte Lebens-
grundlagen in der Welt gibt, werden 
Menschen um ihr Leben fliehen. Wir 
haben als derart reiches Land die Ver-
antwortung, unser eigenes Zutun zu 
diesen Situationen in den Herkunfts-
ländern selbstkritisch unter die Lupe zu 
nehmen. Die Waffen- und Rüstungsin-
dustrie exportiert Leid, das die Men-
schen in die Flucht treibt, ebenso wirt-
schaftliche Aspekte wie Freihandelszo-
nen oder die immer größer werdenden 
Probleme des Klimawandels. 

Diese tatsächlichen Fluchtursachen 
müssen verantwortlich angegangen 
werden, denn kein Mensch flieht frei-
willig. Und wenn Menschen fliehen, 
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offenere Willkommenskultur für quali-
fizierte Einwanderung? Wie gelingt er-
folgreiche Integration? 

Auch die bestehenden Rechtsgrund-
lagen werden in diesem Zusammenhang 
wieder infrage gestellt: Sind die aktuel-
len Regelungen zu kompliziert, zu un-
übersichtlich und erschweren qualifi-
zierte Einwanderung? Brauchen wir ein 
„Einwanderungsgesetz“? Kann das ka-
nadische Modell als Vorbild für ein 
deutsches Einwanderungsgesetz die-
nen? Wie könnte ein solches aussehen 
und was soll es bringen? Wen beträfe ein 
Einwanderungsgesetz? 

Anknüpfend an die letzte Frage wird 
rasch deutlich, dass aufgrund bereits 
bestehender verfassungs- und europa-
rechtlicher Regelungen ein neues Ge-

setz nur einen geringen Teil der Zuwan-
derer beträfe, nämlich in erster Linie 
Staatsangehörige aus Nicht-EU-Län-
dern, die wegen einer Erwerbstätigkeit 
nach Deutschland kommen. Betrachtet 
man vor diesem Hintergrund das Migra-
tionsgeschehen des Jahres 2014, so  
zeigt sich Folgendes: Laut Ausländer-
zentralregister (AZR) sind im Jahr 2014 
insgesamt 1.149.045 ausländische 
Staatsangehörige nach Deutschland zu-
gewandert und 472.315 abgewandert. 
Unter den 2014 zugewanderten Perso-
nen befanden sich 630.243 EU-Bürger 
(ohne Deutsche) und 518.802 Staatsan-
gehörige aus Nicht-EU-Ländern, soge-
nannten Drittstaaten. Damit beträgt 
der Anteil der EU-Bürger an der Zu-
wanderung 55 %, derjenige der Staats-

Experten und Veranstalter der Tagung am 15. April 2015 im Konferenzzentrum München (v. l.): 
Christian Klos, Ursula Männle, Kay Hailbronner, Serap Güler, Stephan Mayer, Susanne Schmid  
und Stefan Luft.

Vor zehn Jahren wurden Zuwanderung 
und Integration in Deutschland erst-
mals in einem Gesetz geregelt. Nach 
langwierigen politischen Verhandlun-
gen trat am 1. Januar 2005 das „Gesetz 
zur Steuerung und Begrenzung der Zu-
wanderung und zur Regelung des Auf-
enthalts und der Integration von Uni-
onsbürgern und Ausländern“ (Zuwan-
derungsgesetz) in Kraft. Ab 2007 folg-
ten weitere Ergänzungen. So wurden 
relevante EU-Richtlinien wie die Dub-
lin-II-Verordnung, die Qualifikations-
richtlinie, die Forscherrichtlinie und die 
Richtlinie zur Blue Card umgesetzt. 
Derzeit bestimmen die Debatte um Zu-
wanderung nach Deutschland und die 
damit einhergehende Gesetzgebung er-
neut die politische Agenda. 

/// Einführung

Aufgrund von demographischem 
Wandel und Fachkräftemangel ist 
Deutschland zunehmend auf Einwande-
rung angewiesen. Experten aus Wissen-
schaft, Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft widmen sich daher erneut folgen-
den Kernfragen: 

Wie kann man Zuwanderung vor-
ausschauend steuern? Wie kann man 
dem demographischen Wandel Rech-
nung tragen und dabei den Steuerungs- 
und Entwicklungsgedanken nicht außer 
Acht lassen? Welche Rolle spielt eine 

BRAUCHEN WIR EIN 
EINWANDERUNGSGESETZ?

SUSANNE SCHMID /// Zehn Jahre nach Einführung des „Zuwanderungsgesetzes“ 
bestimmt die Debatte um den Zuzug nach Deutschland und die damit einhergehende 
Gesetzgebung erneut die politische Agenda. Braucht Deutschland ein „Einwande-
rungsgesetz“? Wie groß sind Regelungsbedarf und gesetzliche Spielräume tatsäch-
lich? Welche Einwanderungsländer könnten als Vorbild dienen? Kann demographisch 
bedingter Fachkräftemangel durch strategisches Zuwanderungsmarketing und eine 
offenere Willkommenskultur kompensiert werden? Ist die Debatte symbolpolitisch 
motiviert?
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Deutschland braucht die qualifizierte 
Zuwanderung.



14	 POLITISCHE STUDIEN // 462 	 462 // PoLITISCHE STUDIEN 	 15

Im Fokus

chen Zwängen heraus abwandern müs-
sen und Migration somit nicht grund-
sätzlich etwas Positives bedeutet. 

Stephan Mayer unterstreicht, dass es 
einer neuen Gesetzesgrundlage nicht 
bedarf, allenfalls punktueller rechtli-
cher Änderungen und einer besseren 
Kommunikation der Inhalte nach au-
ßen. Er sieht vor allem die Wirtschaft in 
der Pflicht, aktiver um qualifizierte Zu-
wanderer zu werben. Er fordert, das in-
ländische Arbeitskräftepotenzial besser 
auszuschöpfen und der Abwanderung 
von Fachkräften entgegenzuwirken. 

Serap Güler spricht sich für ein Ein-
wanderungsgesetz aus, stellt jedoch 
klar, dass es ihr dabei nicht um eine 
neue Gesetzesgrundlage, sondern viel-
mehr um Symbolpolitik und Zuwande-
rungsmarketing geht. Sie bemängelt die 
Unübersichtlichkeit, Intransparenz und 
den Umfang des bestehenden Zuwande-
rungsgesetzes sowie seinen abschre-
ckenden Titel. 

Am Ende des Themenschwerpunkts 
folgt ein Thesenpapier von Herbert Brü-
cker, worin er aufzeigt, dass Deutsch-
land mittelfristig sehr viel mehr Zuwan-
derung aus Drittstaaten bräuchte, um 
dem Rückgang der Zuwanderung aus 
der EU und damit dem Rückgang des 
Erwerbspersonenpotenzials entgegen zu 
wirken. Hierfür wäre eine stärkere Öff-
nung des Arbeitsmarktes für Zuwande-
rer, insbesondere für Hochschulabsol-
venten und Personen mit berufsqualifi-
zierenden Abschlüssen, aus Drittstaaten 
notwendig. 

Die Beiträge der Experten zeigen, 
dass es bei der aktuellen politischen De-
batte zum Thema „Brauchen wir ein 
Einwanderungsgesetz?“ nicht in erster 
Linie um eine neue Gesetzesgrundlage, 
sondern um ein strategisches Zuwande-
rungsmarketing und eine offenere Will-

kommenskultur für qualifizierte Ein-
wanderer aus Drittstaaten geht. 

Die demographische Entwicklung in 
Deutschland und der anhaltende Migra-
tionsdruck dürften die Arbeit an einer 
kohärenten und transparenten migrati-
onspolitischen Gesamtstrategie be-
schleunigen. Diese müsste der außen- 
und entwicklungspolitischen Dimensi-
on des Themas ebenso gerecht werden, 
wie einen Ausgleich zwischen Zuwan-
derungsdruck und Zuwanderungsbe-
darf zu finden. Hierfür müsste sie auf 
nationaler und regionaler Ebene als eine 
politische Querschnittsaufgabe ange-
gangen werden.  ///

/// DR. SUSANNE SCHMID
�ist Referentin für Arbeit und Soziales, 
Demographischer Wandel, Familie, Frau-
en und Senioren, Akademie für Politik 
und Zeitgeschehen, Hanns-Seidel-Stif-
tung, München.

Anmerkungen
  1 �9 % der Drittstaatsangehörigen kamen 2014 zum 

Studium nach Deutschland, 2 % für Sprachkurse, 
Schulbesuche und sonstige Ausbildungen.

  2 �Sonstige Gründe: 32 %.

angehörigen aus Drittstaaten 45 %. Die 
Fortzüge unterteilen sich in die Abwan-
derung von 290.934 Unionsbürgern 
(62 %) und 181.381 Drittstaatsangehö-
rigen (38 %). Der Gesamtwanderungs-
saldo lag im Jahr 2014 damit bei 
+676.730 (Drittstaatsangehörige: 
+337.421 / EU-Bürger: +339.309). Im 
Vergleich zum Vorjahr hat sich die Net-
tozuwanderung um mehr als +30 % er-
höht, für 2015 ist ein weiterer Anstieg 
zu erwarten.

Differenziert man die Zuzüge von 
Drittstaatsangehörigen (518.802) im 
Jahre 2014 nach ausgewählten Aufent-
haltszwecken, so zeigt sich folgendes 
Bild: 12 % zogen aus familiären Grün-
den nach Deutschland, 11% kamen zur 

Ausbildung1, 7 % erhielten eine Aufent-
haltserlaubnis zum Zweck der Erwerbs-
tätigkeit, 9 % wurde eine Aufenthaltser-
laubnis aus humanitären Gründen er-
teilt, 23 % erhielten eine Aufenthaltsge-
stattung und 6 % eine Duldung.

Ein Einwanderungsgesetz hätte 
2014 somit in erster Linie die 37.300 
Drittstaatsangehörigen, die zu Erwerbs-
zwecken nach Deutschland kamen, 
betroffen. Ihr Anteil an allen nach 
Deutschland zugewanderten ausländi-
schen Staatsangehörigen betrug 2014 
etwa 3 %.

Die Forderung nach einem Einwan-
derungsgesetz auf rein rechtliche As-
pekte zu beschränken, würde jedoch zu 
kurz greifen. Den Akteuren geht es viel-
mehr um eine symbolische Zeichenset-
zung: Deutschland würde sich mit ei-
nem Einwanderungsgesetz stärker und 
überzeugender als Einwanderungsland 
im Kampf um die „besten Köpfe“ positi-
onieren.

Um sich den komplexen Herausfor-
derungen im Bereich Migration stellen 
zu können, ist ein multiperspektivi-
scher, interdisziplinärer und offener 
Diskurs unabdingbar. Vor diesem Hin-
tergrund veranstaltete die Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen der Hanns-
Seidel-Stiftung am 15. April 2015 im 
Konferenzzentrum München eine Fach-
tagung mit dem Titel „Zehn Jahre Zu-
wanderungsgesetz – Brauchen wir ein 
Einwanderungsgesetz?“. Die Experten 
der Tagung analysieren im Folgenden 
die politisch-sozialen Herausforderun-
gen und rechtlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten im Bereich Migration. 

Im ersten Beitrag macht Kay 
Hailbronner deutlich, dass der Rege-
lungsbedarf und die Regelungsspielräu-
me des Gesetzgebers überschätzt wer-
den. Aufgrund verfassungs- und euro-
parechtlicher Rahmenbedingungen ist 
der überwiegende Teil der Einwande-
rung nach Deutschland keiner Steue-
rung zugänglich. Die Einführung eines 
„Einwanderungsgesetzes“ hat somit 
eher symbolischen als sachlich-inhaltli-
chen Wert. 

Stefan Luft zeigt auf, welche mitun-
ter negativen Folgen Arbeitsmigration 
für die Herkunfts- und Zielländer wie 
auch für die Zuwanderer und Einheimi-
schen haben kann. Er verweist darauf, 
dass Menschen zu einem erheblichen 
Teil aus politischen und wirtschaftli-

10 Jahre nach Einführung des Zu-
wanderungsgesetzes bestimmt die 
DEBATTE um den Zuzug nach Deutsch-
land erneut die politische Agenda.
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Die Ziele eines 
Einwanderungsgesetzes

Das Aufenthaltsgesetz formuliert die 
einwanderungspolitischen Ziele des 
deutschen Ausländerrechts folgender-
maßen: „Das Gesetz dient der Steue-
rung und Begrenzung des Zuzugs von 
Ausländern in der Bundesrepublik 
Deutschland. Es ermöglicht und gestal-
tet Zuwanderung unter Berücksichti-
gung der Aufnahme- und Integrations-
fähigkeit sowie der wirtschafts- und ar-
beitsmarktpolitischen Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland. Das Ge-

/// Migrationsziel Deutschland

setz dient zugleich der Erfüllung der hu-
manitären Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland. Es regelt hierzu 
die Einreise, den Aufenthalt, die Er-
werbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern.“

Was soll nun mit einem Einwande-
rungsgesetz geändert werden? Die Be-
antwortung der Frage hängt davon ab, 
was mit einem Einwanderungsgesetz 
erreicht werden soll. Die Nachfrage bei 
Politikern und Journalisten bringt we-
nig Klares zutage. Meistens wird die Er-
leichterung der qualifizierten Zuwande-

neues Recht für Einwanderer?

KAY HAILBRONNER  /// Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und 
einer steigenden Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften wird wieder verstärkt 
die Frage nach der Notwendigkeit eines Einwanderungsgesetzes aufgeworfen. Der 
Autor geht der Frage nach, welche Spielräume der Gesetzgeber angesichts zahlrei-
cher EU-Regelungen hat und ob ein Bedarf für ein Einwanderungsgesetz für Dritt-
staatsangehörige besteht. Er kommt zu dem Ergebnis, dass das geltende Recht vieles 
schon ermöglicht, und spricht sich für eine stärkere Einbeziehung der Wirtschaft 
bei der Anwendung des geltenden Rechts aus. rung genannt und auf die demographi-

sche Lage und den Arbeitskräftebedarf 
der Bundesrepublik Deutschland ver-
wiesen. Mit der Schaffung einer Ein-
wandereroption soll dem Ausländer 
mehr Klarheit über Rechte und Pflich-
ten verschafft und damit die Attraktivi-
tät der Einwanderung nach Deutsch-
land erhöht werden. Meistens wird mit 
einem Einwanderungsgesetz aber auch 
– wenn auch zumeist reichlich diffus – 
die Idee einer besseren Steuerung der 
Einwanderung – ökonomisch und inte-
grationspolitisch – verbunden. Am 
klarsten gegen das geltende Begren-
zungs- und Steuerungsprinzip gerichtet 
sind insoweit die Vorstellungen von Die 
Linke, die gegen eine „selektive“ Ein-
wanderungspolitik Stellung nahmen 

und eine generelle Öffnung der Einwan-
derungstore propagieren. 

Nimmt man die einzelnen Vorschlä-
ge von Politikern und Experten aus dem 
Bereich der Sozialwissenschaften etwas 
genauer unter die Lupe, so stellt sich 
zwangsläufig ein Aha-Erlebnis jedenfalls 
für diejenigen ein, die nicht nur ihr Kurz-
zeitgedächtnis nutzen, sondern sich an 
die Debatte um das Zuwanderungsge-
setz 2004 und die Zuwanderungskom-
mission 2001 erinnern. Wie damals er-
tönt der Ruf nach einem Punktesystem 
nach kanadischem Vorbild, primär im 
Hinblick auf die unbestrittene Angewie-
senheit Deutschlands auf ausländische 
Arbeitskräfte. Die Qualifizierungsmerk-
male für das neue Auswahlsystem sollen 
allgemeiner Art und nicht an ein Joban-

Dem Wirtschaftsstandort Deutschland droht zunehmend ein gravierender Fachkräftemangel.
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gebot gebunden sein. Willkommenskul-
tur, Patenschaften, Sprachförderung, 
Engpassanalysen und erleichterte Ein-
bürgerung sind weitere häufig genannte 
Mosaiksteine einer neuen Einwande-
rungspolitik. Was aber ist daran neu 
und vor allem, weshalb bedarf es hierzu 
eines „Einwanderungsgesetzes“?

Geht man dieser Frage näher nach, 
so ist zunächst festzustellen, dass viele 
der Protagonisten eines Einwande-
rungsgesetzes sich kaum die Mühe ge-
macht haben, zu untersuchen, inwie-
weit wir bereits ein Einwanderungsge-
setz haben, das die genannten Ziele 
vorsieht. Mit anderen Worten: Was das 
Aufenthaltsgesetz bereits regelt, wird 
weitgehend ignoriert. Zum anderen be-
stehen verbreitete Fehlvorstellungen 
über die Regelungsspielräume des 

deutschen Gesetzgebers. Ich werde da-
her im Folgenden versuchen, Rege-
lungsmöglichkeiten und Regelungsbe-
darf anhand von drei Grundthesen 
darzulegen:

•	� Der weitaus größte Teil der Einwan-
derung nach Deutschland ist auf 
Grund verfassungs- und europa-
rechtlicher Rahmenbedingungen im 
Hinblick auf einwanderungsrechtli-
che Ziele keiner Steuerung zugäng-

lich. Das unterscheidet Deutschland 
ganz wesentlich von den klassischen 
Einwanderungsländern.

•	� Das geltende Aufenthaltsrecht ent-
hält bereits eine Vielzahl von Aufent-
haltstiteln zum Zweck einer Er-
werbstätigkeit, der Berufsausbildung 
und neuerdings auch der Arbeitssu-
che. Mit wenigen Ausnahmen kön-
nen aus diesen grundsätzlich zeitlich 
beschränkten Aufenthaltstiteln Dau-
eraufenthaltsrechte erwachsen. An 
den Stellschrauben des Aufenthalts-
gesetzes lässt sich im Hinblick auf 
die innere Konsistenz und praktische 
Anwendbarkeit selbstverständlich 
drehen und wird auch kräftig ge-
dreht. Verbesserungen sind möglich 
und nötig. Eines Einwanderungsge-
setzes bedarf es dazu nicht.

•	� Der Status eines Einwanderers ist im 
geltenden Ausländerrecht und EU-
Recht faktisch längst eingeführt, 
auch wenn der Begriff nicht ins Ge-
setz aufgenommen wurde. Probleme 
einer effektiveren einwanderungs-
rechtlichen Steuerung resultieren 
weniger aus dem Fehlen gesetzlicher 
Regelungen als aus deren mangeln-
der Anwendung. Für eine zusätzliche 
Einwanderungsoption nach dem 
Vorbild klassischer Einwanderungs-
länder auf der Grundlage eines 
Punktesystems besteht derzeit weder 
ein Regelungsbedarf noch ein prakti-
scher Nutzen.

Fakten und Regelungsspielräume
Zur Erklärung der nachfolgenden Präzi-
sierung meiner Thesen sind einige Fak-
ten, auch wenn sie mittlerweile hinrei-
chend oft publiziert wurden, unum-
gänglich. Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist eines der größten Einwande-
rungsländer der Welt. 16 Mio. Personen 

mit Migrationshintergrund und ein 
Ausländeranteil an der Bevölkerung von 
ca. 9 % sprechen eine deutliche Sprache. 
Im Jahre 2013 wurde eine Nettozuwan-
derung von ca. 473.000 Personen regis
triert. 41 % der Neuzuwanderer entfie-
len auf Drittstaatsangehörige, der Rest 
auf Unionsbürger. Bei der Zuwanderung 
der Unionsbürger stehen Polen mit netto 
79.610, Rumänien mit 49.551 und Bul-
garien mit 20.729 an der Spitze.

Unionsbürger
Wenn wir über ein Einwanderungsge-
setz sprechen, bleiben Unionsbürger 
und ihre freizügigkeitsberechtigten Fa-
milienangehörigen von vornherein au-
ßer Betracht. Sie besitzen bereits auf 
Grund der unionsrechtlichen Freizügig-
keit ein Recht auf Einwanderung, des-
sen Voraussetzungen und Grenzen in 
der Unionsbürgerrichtlinie abschlie-
ßend geregelt sind. Das Aufenthaltsge-
setz findet auf sie keine Anwendung. 
Danach sind außer dem Erfordernis der 
Lebensunterhaltssicherung für einen 
Fünfjahreszeitraum für Nichterwerbstä-
tige und eng auszulegenden Gesichts-
punkten der öffentlichen Ordnung (gra-
vierende Straftaten usw.) keinerlei Be-
schränkungen der Einwanderung und 
insbesondere nicht solche aus integra-
tions- oder arbeitsmarktpolitischen 
Gründen zulässig.

Nun wird eingewandt, für die De-
ckung eines Einwanderungsbedarfs sei 
die EU-Freizügigkeit unerheblich, denn 
erstens bestehe mittel-und langfristig 
auch dort ein entsprechender Bevölke-

rungsschwund aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung und zweitens sei 
davon auszugehen, dass die derzeitige 
EU-Binnenwanderung von Arbeitskräf-
ten nach Deutschland ein ausschließlich 
vorübergehendes Phänomen der durch 
die Finanzkrise ausgelösten Wirtschafts-
schwäche einiger EU-Staaten sei. Die 
erste Behauptung hält schon statisti-
schen Befunden, aus denen sich deutlich 
unterschiedliche „Reproduktionsraten“ 
innerhalb der EU ergeben, nicht stand. 
Für die zweite Behauptung fehlt es an ge-
sicherten Erkenntnissen dafür, dass an-
gesichts anhaltender hoher Arbeitslosig-
keit, insbesondere auch für eine gut aus-
gebildete junge Generation und der da-
mit verbundenen Wohlstandseinbußen 
in einer Reihe von EU-Nachbarstaaten, 
v. a. Spanien, aber auch Rumänien, Bul-
garien, Ungarn und Italien, kein echtes 
Wanderungspotenzial nach Deutsch-
land infolge einer Angleichung der Le-
bens- und Wirtschaftssituation inner-
halb der EU zur Verfügung steht. Dafür 
müsste allerdings erheblich mehr an An-
strengungen in Bezug auf die Erleichte-
rung des Erwerbs deutscher Sprach-
kenntnisse im EU-Ausland und die För-
derung von Berufsausbildung für junge 
Unionsbürger unternommen werden.

Drittstaatsangehörige
Für sog. Drittstaatsangehörige besteht 
ein größerer einwanderungspolitischer 
Regelungsspielraum für den deutschen 
Gesetzgeber. Aber auch hier setzen Uni-
onsrecht und Verfassungsrecht weitrei-
chende Vorgaben. An der Spitze der fak-
tischen Einwanderung nach Deutsch-
land steht der Asylbewerberzugang. 
Nach eher bescheidenen 110.000 Perso-
nen im Jahre 2013 und einem Neuzu-
gang von 173.000 Antragstellern im 
Jahre 2014 sind wir in den ersten zwei 
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Das geltende Aufenthaltsrecht enthält
bereits die nötigen Möglichkeiten, 
die jedoch ZU WENIG genutzt werden.

Ein Einwanderungsgesetz soll die
Begrenzung des Aufenthaltsgesetzes 
mittels einer klar geregelten 
ZUWANDERUNG ablösen.



20	 POLITISCHE STUDIEN // 462 	 462 // PoLITISCHE STUDIEN 	 21

Monaten des Jahres 2015 bereits bei ca. 
45.000 Neuanträgen. Für 2015 werden 
ca. 400.000 Neuanträge prognostiziert. 
Der Asylbewerberzugang ist einer ein-
wanderungsrechtlichen Steuerung weit-
gehend entzogen. Allenfalls bei negati-
vem Ausgang des Asylverfahrens be-
steht ein einwanderungspolitischer Re-
gelungsspielraum. Auch hier hat sich bei 
der Gewährung von Aufenthaltsrechten 
für Geduldete und dem Zugang zum Ar-
beitsmarkt viel getan. Darauf ist zurück-
zukommen.

An zweiter Stelle steht der Familien-
nachzug von Drittstaatsangehörigen mit 
einigermaßen konstant 45.000 Perso-
nen. Er ist im Hinblick auf Vorausset-
zungen und Inhalt der Rechte ebenfalls 
nur sehr begrenzt einwanderungsrecht-
lich regelbar. Was das Arbeitsmarktpo-
tenzial von Familienangehörigen be-
trifft, so hat der Gesetzgeber vor kurzem 
den unbeschränkten Zugang zum Ar-
beitsmarkt eröffnet. Die EU-Familien-
nachzugsrichtlinie gewährt einklagbare 
Rechte. Der deutsche Gesetzgeber hat 
versucht, verbleibende integrationspoli-
tische Regelungsspielräume durch ein 
Erfordernis deutscher Basissprach-
kenntnisse (Verständigung auf einfache 
Art in deutscher Sprache) für den Nach-
zug von Ehegatten, von dem zahlreiche 
Ausnahmen (z. B. wenn nur geringer 
Integrationsbedarf besteht, für den 
Nachzug zu hochqualifizierten Auslän-
dern und bestimmte Gruppen von 
Staatsangehörigen) vorgesehen sind, zu 
nutzen. Der Europäische Gerichtshof 
hat dies vor kurzem im Hinblick auf tür-
kische Staatsangehörige für unverhält-
nismäßig erklärt, wenn keine weiteren 
Ausnahmen in Härtefällen, z. B für zu-
wandernde Analphabeten, zugelassen 
werden. Ob für Familienangehörige aus 
Drittstaaten am Erfordernis elementarer 

deutscher Sprachkenntnisse im Hin-
blick auf die Familiennachzugsrichtlinie 
grundsätzlich festgehalten werden 
kann, ist strittig und beim Europäischen 
Gerichtshof anhängig. 

Es bleibt die für ein Einwanderungs-
gesetz in erster Linie ins Auge gefasste 
Zuwanderung zum Zweck von Erwerbs-
tätigkeit und Berufsausbildung. Insge-
samt 33.734 Drittstaatsangehörigen ist 
2013 ein Aufenthaltstitel zum Zweck 
der qualifizierten Beschäftigung nach  
§ 18 Abs. 4 AufenthG erteilt worden, da-
von 14.520 im Jahr 2013 Eingereisten. 
Eine Blaue Karte für Hochqualifizierte 
haben 2013 11.290 Personen erhalten, 
von denen 4.127 im Jahr 2013 eingereist 
sind. Davon sind 6.150 in „Regelberu-
fen“, 5.140 in „Mangelberufen“ tätig. 
685 Aufenthaltserlaubnisse sind zum 
Zweck der Forschung und 4.263 zum 
Zweck der selbständigen Erwerbstätig-
keit (einschließlich Freiberufler) erteilt 

worden. Die höchste Kategorie von Auf-
enthaltsrechten (Niederlassungserlaub-
nis zur Erwerbstätigkeit) haben im Jahr 
2013 4.487 Personen erhalten, davon 
2.939 Erlaubnisse für Absolventen deut-
scher Hochschulen und 1.194 Erlaub-
nisse für Blue Card-Inhaber nach 33 
Monaten beitragspflichtiger Tätigkeit in 
Deutschland. Die Vergleichszahlen für 
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das 1. Halbjahr 2014 liegen in etwa auf 
dem gleichen Niveau mit einer leicht an-
steigenden Tendenz.

Entsprechendes gilt für die ca. 
42.000 im Jahr 2013 nach Deutschland 
zum Zweck des Studiums eingereisten 
Drittstaatsangehörigen. Sie können 
nach erfolgreichem Studienabschluss 
zum Zweck der Arbeitssuche bis zu 18 
Monate oder zum Zweck der Aufnahme 
einer dem erfolgreichen Studienab-
schluss entsprechenden Erwerbstätig-
keit in Deutschland bleiben. Zum Zweck 
der Arbeitssuche wurden im Jahr 2013 
insgesamt 4.554 Aufenthaltstitel erteilt. 
Gewechselt haben zu einer Aufenthalts-
erlaubnis zum Zweck der Erwerbstätig-
keit im gleichen Zeitraum 1.442, zur 
Blue Card 458 Personen. Insgesamt hiel-
ten sich nach einer Studie des Bundes-
amts am 30. September 2013 etwas 
mehr als die Hälfte von den seit 2005 zu 
Studienzwecken nach Deutschland Ein-
gereisten 6 % zur Arbeitsplatzsuche, 
24 % zur Erwerbstätigkeit und 31 % zu 
Zwecken des Familiennachzugs (über-
wiegend ebenfalls erwerbstätig) in 
Deutschland auf.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Voraussetzungen für ein Aufent-
haltsrecht und die damit verbundenen 
Rechte auch dieser Personen sind weit-
gehend EU-einheitlich geregelt. Richtli-
nien gibt es für die Aufenthaltszwecke 
hochqualifizierte Erwerbstätigkeit, For-
schung, Studium, Familiennachzug, 
Saisonarbeit usw. EU-einheitlich bedeu-
tet, dass der rechtliche Rahmen, d. h. 
die Voraussetzungen für die Bewilli-
gung einer Aufenthaltserlaubnis und de-
ren Inhalt, im Wesentlichen einheitlich 
geregelt sind. Ausdrücklich vorbehalten 
bleibt den Mitgliedstaaten die Festset-
zung von Beschränkung einer Zuwan-

derung durch Kontingente. Spielräume 
verbleiben bei den Mitgliedstaaten fer-
ner zum einen dort, wo das EU-Recht 
Optionen für die Bewilligung eines Auf-
enthaltsrechts (z. B. Integrationsanfor-
derungen beim Familiennachzug) ein-
räumt. Zum anderen ist den Mitglied-
staaten freigestellt, auch über die vom 
EU-Recht geregelten Aufenthaltsrechte 
eigene nationale Aufenthaltstitel (z. B. 
Einwanderer im Rahmen eines Punkte-
systems) einzuführen, die von anderen, 
für einen Migranten u. U. günstigeren 
Bedingungen abhängig gemacht wer-
den. Voraussetzung ist, dass diese rein 
national geregelten Aufenthaltstitel 
nicht mit einem EU-rechtlich geregelten 
Aufenthaltstitel verwechselt werden 
können. Der nationale Gesetzgeber 
muss also die EU-rechtlich geregelten 
Aufenthaltstitel klar als solche von rein 
national geregelten abgrenzen. Das ist 
schon deshalb zwingend erforderlich, 
weil einige EU-Aufenthaltstitel wie z. B. 
die Blue Card oder die Forscher- und 
Studentenaufenthaltstitel ein Recht auf 
Weiterwanderung in andere EU-Mit-
gliedstaaten (Mobilität innerhalb der 
EU) beinhalten.

Auch der Einwandererstatus ist zu-
mindest faktisch (wenn auch nicht mit 
dem Begriff „Einwanderer“ (immigrant) 
versehen), durch eine Richtlinie über das 
langfristige Aufenthaltsrecht geregelt. 
Jeder Drittstaatsangehörige hat auf-
grund eines fünfjährigen rechtmäßigen 
Aufenthalts ein Daueraufenthaltsrecht, 
das unbeschränkten Zugang zur Sozial-
hilfe beinhaltet und vom Verlust des ur-
sprünglichen Aufenthaltzweckes unab-
hängig ist. Die Daueraufenthaltsberech-
tigung ist weitgehend, aber nicht voll-
ständig mit der Niederlassungserlaubnis 
identisch (z. B. Inner-EU-Mobilität nur 
für EU-Daueraufenthaltsberechtigung). 

Für ein EINWANDERUNGSGESETZ bleibt
in erster Linie die Zuwanderung 
zum Zweck von Erwerbstätigkeit und
Berufsausbildung.
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Nach der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung schließen sich beide Arten von 
Aufenthaltsrecht nicht gegenseitig aus.

Mehrwert eines 
Einwanderungsgesetzes?

Ein Einwanderungsgesetz könnte be-
züglich der EU-rechtlich geregelten 
Aufenthaltsrechte eine Vereinfachung 
und übersichtlichere Gestaltung er-
möglichen, inhaltlich aber nicht viel 
mehr als die teilweise schon überdetail-
lierten und komplexen EU-Richtlinien 
konkretisieren, wenn nicht potenzielle 
Konflikte mit EU-Richtlinien und eine 
daraus resultierende Rechtsunsicher-
heit in Kauf genommen werden sollen. 
Was folgt darauf für die Regelungsspiel-
räume eines Einwanderungsgesetzes? 
Die EU-Richtlinien über die Zuwande-

rung von Hochqualifizierten, For-
schern, Studenten, Saisonarbeitern und 
Familienangehörigen hindern die Mit-
gliedstaaten nicht, neue, im Unions-
recht bisher nicht vorgesehene Aufent-
haltstitel, z. B. für Einwanderer und 
neue Einwanderungstore, z. B. auf 
Grund eines Punktesystems zu schaf-
fen. Das gilt sowohl für Neuzuwanderer 
als auch für sich bereits in Deutschland 
faktisch aufhaltende Ausländer, die an 
sich die Voraussetzungen für die Ge-
währung eines regulären Aufenthalts-
rechts nicht erfüllen (abgelehnte Asyl-
bewerber, ausreisepflichtige geduldete 
Ausländer).

Bestehende Einwanderungsmög-
lichkeiten auf Grund von EU-Richtlini-
en oder nationalem Recht könnten the-
oretisch durch Kontingente (die im 
deutschen Recht nicht vorgesehen sind) 
eingeschränkt werden, sofern nicht wie 
im Asylrecht oder beim Familiennach-
zug Aufnahmepflichten bestehen. Un-
geachtet dessen sind die rechtlichen  
Voraussetzungen für die Zuwanderung 
und die damit verbundenen Aufent-
haltsrechte der wichtigsten Kategorien 
von Drittstaatsangehörigen für die Mit-
gliedstaaten verpflichtend und einer 
einwanderungspolitischen Regelung 
weitgehend entzogen. Der EuGH hat 
bereits entschieden, dass ein Mitglied-
staat nur aus den in der Richtlinie vor-
gesehenen Gründen eine Aufenthaltser-
laubnis für Studenten ablehnen darf. 
Die Begründung für diese Entscheidung 
lässt sich auch auf die Blue Card-Richt-
linie übertragen. Daraus folgt, dass ein 
Einwanderungsgesetz – abgesehen von 
einer besseren Übersichtlichkeit und 
Verständlichkeit – nur die schon bisher 
im Aufenthaltsgesetz umgesetzten EU-
Richtlinien wiederholen und zusätzli-
che Aufenthaltstitel zum Zweck der 
Einwanderung bzw. günstigere Nieder-
lassungsvoraussetzungen und Einbür-
gerungsregeln vorsehen könnte – in-
haltlich quasi ein Aufenthaltsgesetz-
plus.

Auch das Asylrecht ist bezüglich der 
Aufnahmepflichten Deutschlands weit-
gehend der nationalen Regelung entzo-
gen. Zwar gilt hier nach der 2013 revi-
dierten Dublin-Verordnung, dass 
Deutschland eigentlich nur diejenigen 
Asylsuchenden zum Zweck der Durch-
führung eines Asylverfahrens aufneh-
men müsste, für die es auf Grund der 
Dubliner Zuständigkeitskriterien (Aus-
stellung eines Visums oder Aufenthalts-

titels, direkte Einreise auf dem Luftweg, 
illegaler längerer Aufenthalt) zuständig 
ist, während die EU-Staaten mit Au-
ßengrenzen an sich für die Aufnahme 
primär zuständig sind. Wie die gegen-
wärtige Situation mit ca. 400.000 prog-
nostizierten Asylbewerbern für 2015 
zeigt, ist das Dubliner System jedoch 
nur sehr beschränkt funktionsfähig. 
Selbst wenn die immer kompliziertere 
und mit aufwändigen Gerichtsverfah-
ren begleitete Zuständigkeitsfeststel-
lung gelingt, scheitert die Überstellung 
an den zuständigen EU-Mitgliedstaat 
in mehr als drei Viertel aller Fälle an der 
Weigerung der Betroffenen, sich in den 
zuständigen Mitgliedstaat zu begeben. 
Spielräume für eine einwanderungs-
rechtliche Regelung bestehen in diesem 
Bereich daher im Wesentlichen für an 
sich ausreisepflichtige Personen, die 
sich faktisch im Inland aufgrund einer 
Duldung oder temporären Aufenthalts-
erlaubnis (Bleiberecht) aufhalten. Die 
Spielräume hierfür dürften freilich weit-
gehend ausgeschöpft sein, wenn – wie 
von der Bundesregierung vorgesehen – 
Ende 2015 die bisherigen Bleiberechts-
regelungen durch ein von Stichtagen 
und Alter unabhängiges Bleiberecht für 
Ausländer, die sich nachhaltig in 
Deutschland integriert haben, abgelöst 
werden.

Steuerung und Kontrolle der beste-
henden Einwanderung durch eine 
Einwanderungsgesetzgebung?
Die mangelnde Kontrollierbarkeit 
spontaner Migrationsbewegungen

Angesichts der beschränkten Rege-
lungsspielräume wirft ein Aufenthalts-
gesetz-plus die Frage der Steuerung zu-
gunsten qualifizierter Arbeitskräftezu-
wanderung auf. Die Vorstellung einer 
zumindest teilweisen Ersetzung der 

bestehenden faktischen Zuwanderung 
durch einen integrationspolitisch be-
gleiteten und stärker geregelten Ein-
wandererstatus liegt mehr oder weni-
ger ausgesprochen vielen Forderungen 
nach einem Einwanderungsgesetz zu-
grunde. Im Blickfeld steht hier zu-
nächst die Aufnahme von Asylbewer-
bern. Warum lässt sich die faktische 
Einwanderung qua Asylrecht nicht 
besser steuern? Und um eine Einwan-
derung handelt es sich allemal, wenn 
man berücksichtigt, dass nur ein klei-
ner Prozentsatz der überwiegend unter 
hohem finanziellem Einsatz illegal 
nach Deutschland eingereisten Asylsu-
chenden nach Ablehnung oder mangels 
Zuständigkeit Deutschlands für die 
Durchführung des Asylverfahrens wie-
der freiwillig ausreist oder abgescho-
ben wird. 

Die Gründe dafür sind vielfältig. An 
erster Stelle steht die lange Verfahrens-
dauer, die ja nicht nur durch die Dauer 
des bundesamtlichen Asylverfahrens 
und des nachfolgenden gerichtlichen 
Verfahrens, sondern durch Folgean-
tragsverfahren, Anträge auf Duldung 
und schließlich die Schwierigkeiten des 
Vollzugs einer Abschiebungsandrohung 
durch die Ausländerbehörden der Län-
der bestimmt wird. Sind alle Rechtsmit-
tel ausgeschöpft, bleibt immer noch die 
Härtefallkommission und das mit recht-
staatlichen Grundprinzipien kaum ver-
einbare „Kirchenasyl“. Das geht soweit, 
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Ein Einwanderungsgesetz hat 
INHALTLICH kaum neue Spielräume.

Einwanderung kann NICHT qua
Asylrecht geregelt und gesteuert
werden.
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dass in den Talkshows und z. T. auch in 
der Politik zwischen einem auf die Prü-
fung einer humanitären Schutzberechti-
gung beschränkten temporären Aufent-
haltsrecht (Aufenthaltsgestattung) und 
einem im Besitz eines Aufenthaltsrechts 
befindlichen Ausländer gar nicht mehr 
unterschieden wird. „Niemand ist ille-
gal“ ist der Slogan, mit dem vermittelt 
werden soll, dass eigentlich jeder blei-
ben soll, der sich häufig aus miserablen 
Lebensbedingungen im Herkunftsstaat 
oder als unzureichend empfundenen 
Unterbringungsbedingungen eines 
Drittstaats, einschließlich der eigentlich 
den einheitlichen EU-Regeln unterwor-
fenen EU-Mitgliedstaaten (Griechen-
land, Italien, Ungarn, Polen, Rumänien, 
Bulgarien) nach Deutschland begeben 
hat. 

Humanitär ist das in vielen Fällen 
auch nachvollziehbar, wenngleich in 
den vergangenen Jahrzehnten die Krite-
rien für eine humanitäre Schutzberech-
tigung deutlich herabgesetzt worden 
sind. Die „Schutzquote“ liegt in 
Deutschland mittlerweile bei 34,6 %, 
wobei allerdings erhebliche Unterschie-
de bei den einzelnen Herkunftsländern 
bestehen. Eine einigermaßen konsisten-
te Einwanderungsgesetzgebung lässt 
sich jedoch auf einen allgemeinen 
Schutzanspruch bei prekären Lebensbe-
dingungen, mangelnden wirtschaftli-
chen Entfaltungsmöglichkeiten und un-
zureichender medizinischer Versorgung 
nicht stützen. Nicht ohne Grund versu-
chen daher klassische Einwanderungs-
länder wie z. B. Kanada und Australien 
die Trennung zwischen Asylrecht und 
regulärer Einwanderung einigermaßen 
rigoros durchzusetzen.

Die Gründe für die mangelnde Aus-
sagekraft eines Asylverfahrens für den 
tatsächlichen Verbleib in Deutschland 

sind nicht allein durch die rechtliche 
Komplexität des Verfahrens, die Fülle 
von Abschiebungshindernissen (Be-
handlungsmöglichkeiten von Krank-
heiten, mangelnde Verfügbarkeit von 
Medikamenten im Herkunftsstaat, fa-
miliäre Bindungen usw.) vorgegeben, 
sondern durch den mangelnden politi-
schen Willen, das Asylrecht auf das zu 
reduzieren, was das Bundesverfas-

sungsgericht einmal mit Hilfe aus einer 
unentrinnbaren Notlage definiert hat. 
Der größte Teil der in Deutschland auf-
hältigen Asylsuchenden befindet sich 
nicht in einer derart unentrinnbaren 
Notlage. Er ist über sichere Drittstaaten 
eingereist, die nach der sog. Dublin-
Verordnung eigentlich für die Durch-
führung des EU-rechtlich geregelten 
Asylverfahrens zuständig sind. Woran 
liegt es, dass in vielen Fällen Dublin 
entweder nicht zur Anwendung kommt 
oder versagt? 35.280 geprüften und be-
willigten Überstellungsersuchen an an-
dere EU-Mitgliedstaaten standen im 
Jahr 2013 gerade einmal 4.714 tatsäch-
liche Überstellungen an zuständige EU-
Mitgliedstaaten gegenüber.

Das Prinzip der ausschließlichen Ver-
antwortung nur eines Staates für die Prü-
fung einer humanitären Schutzberechti-
gung – in der Regel der Staat der ersten 
Einreise – ist elementarer Bestandteil ei-

ner Trennung von Einwanderungs- und 
Asylrecht. Es setzt freilich voraus, dass 
hinreichend effektive und rechtstaatli-
chen Anforderungen genügende Verfah-
ren verfügbar sind. Dass dies auch in der 
EU nicht immer der Fall ist, ist am Bei-
spiel Griechenlands hinlänglich bekannt. 
Wo diese Voraussetzung nicht gegeben 
sind, hätte man statt der Außerkraftset-
zung des Dublin-Verfahrens andere 
Möglichkeiten suchen können, um das 
Prinzip zu wahren, dass Asylrecht nicht 
mit der freien Wahl eines Einwande-
rungslandes identisch ist. Denkbar ist z. 
B. die Schaffung eines EU-organisierten 
Prüfungsverfahrens im zuständigen 
Dublin-Staat und die drastische Reduzie-
rung der Verfahrensdauer bei gleichzeiti-
gem Ausschluss nationaler Alternativver-
fahren, um den ökonomischen Mehrwert 
organisierter illegaler Einwanderung er-
heblich zu reduzieren und die Kosten-
Nutzen-Analyse zuungunsten der Inan-
spruchnahme von Schlepperorganisatio-
nen zu verändern. 

Die humanitäre Verantwortung 
Deutschlands und die legitime Wah-
rung von Integrationszielen ließe sich 
weit besser durch eine Ausweitung von 
externen Auswahlverfahren auch und 
insbesondere bei „displaced persons“ 
nach Art des Aufnahmeprogramms für 
syrische Flüchtlinge verwirklichen als 
durch die rechtliche Honorierung der 
organisierten illegalen Einreise. Auch in 
Drittstaaten als Transit- und Ausgangs-
staaten für organisierte Fluchtbewegun-
gen lassen sich bei entsprechendem Ein-
satz von EU-Ressourcen alternative Ver-
fahren organisieren, die sowohl eine in-
ternationale Schutzberechtigung prü-
fen, als auch alternative Aufnahmemög-
lichkeiten in der EU und Transitländern 
mit der Option auf ein reguläres Aufent-
haltsrecht in den EU-Staaten bei der Er-

füllung bestimmter Integrationsanfor-
derungen (z. B. Abschluss einer von der 
EU finanzierten Berufsausbildung im 
Transitstaat, Herkunftsstaat oder be-
nachbarten Staaten) oder anderweitiger 
Integrationskriterien vorsehen könnten.

Ob die Qualität des Verfahrens der 
Hauptgrund für die hohe Attraktivität 
Deutschlands als Zielland von Asylsu-
chenden in EU-Ländern ist, kann man 
bezweifeln. Die finanziellen Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
die faktischen Chancen auf dem grauen 
Arbeitsmarkt, Networks und die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, einen Gesetzes-
vollzug zu verhindern, sind zumindest 
mit ursächlich dafür, dass trotz Dublin 
und mancher Anstrengungen, das Asyl-
verfahren zu beschleunigen, eine Redu-
zierung der Asylbewerberzuwanderung 
und irregulärer Weiterwanderung in-
nerhalb der EU nach Deutschland nicht 
zu erwarten ist. Eine Verteilung inner-
halb der EU nach Quoten wird daran 
nichts Wesentliches ändern, solange die 
Flucht in die EU, d. h. in bestimmte EU-
Mitgliedstaaten, weiterhin hinreichend 
attraktiv bleibt, um die hohen finanziel-
len Aufwendungen organisierter Schleu-
sungen zu begründen. 

Patentrezepte zur Abhilfe gibt es 
nicht. Die hohe und zugleich integrati-
onspolitisch bedenkliche Attraktivität ei-
ner weitgehend staatlich finanzierten 
wirtschaftlichen Existenz in der Schat-
tenwirtschaft ist durch die verfassungsge-
richtliche Rechtsprechung einer gesetzli-
chen Korrektur weitgehend entzogen. Die 
Lockerung des bisherigen Arbeitsverbots 
für Asylsuchende auf einen 3-Monats-
Zeitraum wird daran im Hinblick auf die 
faktischen Gegebenheiten des Arbeits-
marktes nicht viel ändern. Auch die Er-
schließung des Potenzials von Asylsu-
chenden als qualifizierte Arbeitskräfte in 
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Alternative Auswahlverfahren und 
EU-weit organisierte Prüfverfahren 
wären effizienter.
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einem Modellprojekt der Bundesagentur 
erscheint nützlich, wird aber an den 
grundsätzlichen integrationspolitischen 
Problemen einer anhaltenden faktischen 
Einwanderung von Personen ohne hinrei-
chende schulische und sprachliche Vor-
aussetzungen und häufig mit anderen ge-
sellschaftlichen und kulturellen Regeln 
vertraut, nichts ändern. 

Bei allen integrationspolitischen Be-
mühungen, die das geltende Ausländer-
recht u. a. mit der Aufenthaltserlaubnis 
für qualifizierte Geduldete zum Zweck 
der Beschäftigung, des erleichterten Zu-
gangs von Geduldeten zum Arbeits-
markt und der Ermöglichung einer Be-
rufsausbildung schon während des Asyl-
verfahrens ergänzen wollen, wird aber 
auch zu beachten sein, dass das geltende 
Recht Regeln für die Erteilung von Auf-
enthaltserlaubnissen vorsieht. Es kann 
nicht so sein, dass mittels eines Asylver-
fahrens das Einreise- und Aufenthalts-
recht unterlaufen wird und Beharrlich-
keit Recht schafft. Die Schaffung des 
stichtagsunabhängigen Bleiberechts für 
langjährig Geduldete nach dem Vor-
schlag der Koalition mag im Hinblick 
auf die faktischen Gegebenheiten alter-
nativlos sein. Ohne entsprechend konse-
quente Bemühungen zur Kontrolle und 
Effizienzsteigerung beim Vollzug des 
Ausländerrechts ist es kontraproduktiv. 

Einwanderung im geltenden 
Ausländerrecht: Was ist bereits 
geregelt und wo bestehen Mängel 
und Lücken? 

Es sind die relativ geringen Zahlen, z. B. 
für die Erteilung von Aufenthaltstiteln 

für Forscher oder Hochqualifizierte, im 
Verhältnis zu den Gesamtzahlen der Zu-
wanderung, an denen sich das Unbeha-
gen und die Kritik an dem vermeintlich 
einwanderungsfeindlichen Ausländer-
recht und seiner Handhabung entzün-
det. In der Tat fällt der Vergleich mit 
Kanada hier zu Lasten Deutschlands 
aus, auch wenn die Erfolgsanalyse für 
das kanadische Punktesystem insge-
samt eher ernüchternd aussieht. Es er-
scheint wenig bekannt, dass der deut-
sche Gesetzgeber in den letzten Jahren 
eine ganze Reihe von weitreichenden 
Änderungen im Aufenthalts- und Be-
schäftigungsrecht geschaffen hat, um 
die Zuwanderung qualifizierter Er-
werbstätiger zu erleichtern. 

Mit der neuen Beschäftigungsver-
ordnung vom Juni 2013 kann auch für 
die Inhaber einer beruflichen Qualifika-
tion unterhalb des Hochschulstudiums 
bei Feststellung der Gleichwertigkeit in 
Mangelberufen nach Zustimmung der 
Bundesagentur ein Aufenthaltstitel er-
teilt werden. Für die Blaue Karte von 
Hochqualifizierten, die ein Studium vo-
raussetzt, ist auf Verlangen der Wirt-
schaft die Gehaltsschwelle bei „Mangel-
berufen“ deutlich auf 37.128 Euro brut-
to im Jahr 2014 herabgesetzt worden, 
bei den sonstigen Berufen liegt sie bei 
47.600 Euro. Deutsche Sprachkenntnis-
se sind weder für einen Antragsteller 
noch für die Familienangehörigen erfor-
derlich. Die Familienangehörigen erhal-
ten sofortigen Zugang zum Arbeits-
markt. Hochschulabsolventen können 
für bis zu 18 Monate eine Aufenthaltser-
laubnis zur Arbeitsplatzsuche erhalten. 
Eine Niederlassungserlaubnis kann für 
Absolventen deutscher Hochschulen be-
reits nach zwei Jahren der Erwerbstätig-
keit erteilt werden. Für Hochqualifizier-
te kann eine Niederlassungserlaubnis in 

besonderen Fällen sofort erteilt werden; 
Inhabern einer Blauen Karte wird sie 
nach 21 Monaten bei ausreichenden 
Sprachkenntnissen, ansonsten nach 33 
monatiger Beschäftigung erteilt. Für alle 
Übrigen bedarf es eines fünfjährigen 
rechtmäßigen Aufenthalts. Mit Inkraft-
treten des Gesetzentwurfs zur Neurege-
lung des Bleiberechts wird auch für den 
Bereich der Geduldeten durch die Ein-
führung eines erweiterten Bleiberechts 
bei nachhaltiger Integration der Zugang 
zum Daueraufenthaltsrecht und einem 
„Einwandererstatus“ wesentlich erleich-
tert. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist 
Geduldeten bei Abschluss einer berufli-
chen Ausbildung oder eines Studiums 
oder bei dreijähriger Beschäftigung als 
Fachkraft schon nach geltendem Recht 
eröffnet (§18 a AufenthG). Bei den hu-
manitären Aufenthaltsrechten wird 
künftig das bisher eng auf die Zwecke 
der Durchführung von Strafverfahren 
beschränkte Aufenthaltsrecht der Opfer 
von Menschenhandel erweitert.

Wenn trotz all dieser Erleichterungen 
sich die Zahlen qualifizierter Einwande-
rer im Vergleich zu Einwanderungslän-
dern wie Kanada und im Hinblick auf 
Prognosen der Entwicklung der erwerbs-
tätigen Bevölkerung eher bescheiden aus-
nehmen, muss es Gründe geben. Will 
man sich nicht dem Lieblingstopos der 
mangelnden „Willkommenskultur“ und 
dem verbreiteten Klischee einer auslän-
derfeindlichen Verwaltung hingeben, so 
stößt man auf eine Reihe von Gründen 
wie z. B. mangelnde deutsche Sprach-
kenntnisse, Intransparenz und übermä-
ßige Kompliziertheit der deutschen Rege-
lungen oder das Fehlen konzertierter 
Anstrengungen der Wirtschaft, sich im 
Ausland um eine Rekrutierung qualifi-
zierter Arbeitskräfte zu bemühen, z. B. 
durch eine stärkere Nutzung des neuen 

Instruments der Erteilung eines Aufent-
haltstitels zum Zweck der Arbeitssuche 
an einen ausgesuchten und nach 
Deutschland eingeladenen Bewerber-
kreis. Auch eine stärkere Nutzung eines 
Arbeitskräftepotenzials der im Ausland 
bei deutschen oder EU-Unternehmen tä-
tigen Personen durch die Option eines 
Aufenthaltsrechts bei erfolgreicher Tätig-
keit, Aus- oder Fortbildung und ggfs. 
deutschen Sprachkenntnissen erscheint 
bei entsprechender Kooperation von 
Staat und Wirtschaft möglich. 

Selbstverständlich sind auch bei den 
rechtlichen Rahmenbedingungen Ver-
besserungen und Korrekturen denkbar. 
Grundsätzlich kann im Beschäftigungs-
recht durch die Änderung der Beschäfti-
gungsverordnung auf wechselnde Ar-
beitsmarktsituationen flexibel reagiert 
werden. Das ist z. B. auch dadurch ge-
schehen, dass mittlerweile bei qualifi-
zierter Beschäftigung auf die Zustim-

mung der Bundesagentur und den „In-
ländervorrang“ weitgehend verzichtet 
wird. Einer grundlegenden Vereinfa-
chung des Aufenthaltserlaubnisrechts 
etwa durch die Reduzierung der Aufent-
haltstitel steht das EU-Recht mit seinen 
zahlreichen unterschiedlichen und nicht 
immer miteinander hinreichend abge-
stimmtem Richtlinien entgegen.
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Deutschland ist als Zielland sehr attraktiv.

Die WIRTSCHAFT kann durch 
konzentriertere Anstrengungen, 
fehlendes Arbeitskräftepotenzial im 
Einwanderungsbereich aquirieren.
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Der Gesetzgeber hat eine wichtige 
Erleichterung durch die Ermöglichung 
des Statuswechsels bereits vorgenom-
men. Auch im Bereich der Anerkennung 
von Qualifikationen sind durch die Ge-
währung eines Rechtsanspruchs we-
sentliche Verbesserungen erreicht wor-
den. Denkbar wäre immerhin, in eini-
gen Bereichen mit dem Instrument einer 
vorläufigen Anerkennung von Diplomen 
zu arbeiten, die bereits die Berufsaus-
übung erlauben. Bei der “hochqualifi-
zierten“ Erwerbstätigkeit stellt sich die 
Frage, ob die z. T. durch die Blue Card-
Richtlinie vorgegebene Fokussierung 
auf die Absolvierung eines „Hochschul-
studiums“ noch zeitgemäß ist und der 
tatsächlichen Qualifikation nicht mehr 
als bisher durch den Nachweis von Be-
rufserfahrung und fachlich qualifizierte 
Tätigkeit Rechnung getragen werden 
sollte. Ein Aufenthaltsrecht zum Zweck 
einer sonstigen qualifizierten Berufsaus-
bildung ist nach geltendem Recht schon 
möglich und nach erfolgreichem Ab-
schluss mit einem bis zu einjährigen 
Bleiberecht zum Zweck der Arbeitssu-
che verbunden. Die Zahlen (insgesamt 
3.915 Einreisen im Jahr 2013) deuten 
aber darauf hin, dass die Rekrutierung 
auf Schwierigkeiten stößt. Bei den deut-

schen Sprachkursen sieht die Bilanz mit 
5.757 im Jahr 2013 eingereisten Dritt-
staatsangehörigen etwas besser aus. 
Über eine bessere Verknüpfung des Er-
werbs von Sprachkenntnissen mit der 
Berufsausbildung auch außerhalb des 
Hochschulstudiums sollte aber nachge-
dacht werden.

Einwandererstatus und Punktesys-
tem nach kanadischem Vorbild?

Ein Punktesystem, wie es schon von der 
Zuwanderungskommission im Jahre 
2001 experimentell vorgeschlagen wor-
den war, unterscheidet sich vom gelten-
den Ausländerrecht dadurch, dass Aus-
ländern ein Einwanderungsstatus auf 
der Grundlage einer Punktzahl, die 
nach Kriterien wie Sprachkenntnisse, 
Ausbildung, Berufserfahrung, Alter, Fa-
milienstand usw. errechnet wird, erteilt 
wird. Als Vorbild wird hier insbesonde-
re das kanadische System gepriesen. An-
dere Punktsysteme werden in Australi-
en, Neuseeland und Großbritannien 
praktiziert. 

Beim Vergleich mit Kanada und an-
deren Ländern ist zu beachten, dass die 
Erfahrungen mit einem Punktesystem, 
das maßgeblich auf formale Qualifikati-
onen abgestellt hat, ohne ein Jobange-
bot zu berücksichtigen, im Hinblick auf 
die realen Integrationschancen (arbeits-
lose oder taxifahrende Akademiker) 
überwiegend als negativ angesehen 
wurden. Als Folge sind Punktesysteme 
immer stärker auf ein tatsächliches Ar-
beitsplatzangebot ausgerichtet worden. 
So auch das seit 1. Januar 2015 in Kana-
da eingeführte Express Entry Immigra-
tion System. Danach können sich quali-
fizierte (skilled) Einwanderer um eine 
dauernde Aufenthaltserlaubnis für eines 
der unterschiedlichen Aufnahmepro-
gramme (Federal Skilled Worker Pro-
gram, Federal Skilled Trades Program, 
Canadian Expierience Class, Provincial 
Nominee) auf der Basis eines Online-
Profils bewerben. 

Jeder Bewerber erhält eine Punkte-
zahl (maximal 1200). Die Topkandida-
ten der Bewerber, die die Mindestvor-
aussetzungen (Sprachkenntnisse, schu-
lische Vorbildung, Berufsausbildung) 

erfüllen, werden für eine Einladung um 
eine Einwanderungserlaubnis ausge-
wählt. Die Auswahlkriterien sind Schul-
bildung und Alter, berufliche Qualifika-
tionen, Familienstand und ein Jobange-
bot eines Arbeitgebers oder eine Nomi-
nierung durch eine Provinz. Die beiden 
letzten Kriterien sind ausschlaggebend, 
da sie mit 600 Punkten bewertet wer-
den. Ansonsten zählen Alter, Ausbil-
dung, Sprachkenntnisse, aber auch die 
Berufserfahrung, insbesondere, wenn 
sie in Kanada erworben wurden, mit 
maximal 600 Punkten. Der Minister 
setzt eine Punktezahl fest, nach der in 
periodischen Abständen ca. 15 bis 25 
Mal pro Jahr die Top-Kandidaten ausge-
wählt und zur Bewerbung um eine Ein-
wanderungserlaubnis eingeladen wer-
den. Dies ist in letzter Instanz eine poli-
tische Entscheidung. Rechtsansprüche 
werden nicht begründet. 

In die fünfte und letzte Runde vom 
März 2015 wurden 1.620 Bewerber mit 
einer Punktzahl ab 481 Punkten einge-
laden. Erstmals wurden dabei auch die-
jenigen berücksichtigt, die nicht schon 
ein Arbeitsangebot hatten, das durch 
eine positive Arbeitsmarktbewertung 
nach Art der deutschen Vorrangprüfung 
unterstützt wurde. Es wird berichtet, 
dass nur Anwärter mit ausgezeichneten 
Sprachkenntnissen, einem akademi-
schen Abschluss und Berufserfahrung 
eingeladen wurden. Jeder Bewerber 
bleibt ein Jahr im Pool und hat sich bei 
der Job-Bank zu registrieren, wenn er 
nicht schon über ein Arbeitsangebot 
verfügt. 

Beim Vergleich mit Kanada ist eine 
Reihe von Unterschieden zu beachten. 
Anders als bei der Zuwanderung nach 
Deutschland entscheidet sich der Ein-
wanderer nach Kanada typischerweise 
dafür, die Brücken zur alten Heimat ab-

zubrechen und seine neue Identität im 
multikulturellen Einwandererstaat Ka-
nada zu finden. Die Zuwanderung von 
Arbeitskräften nach Deutschland ist aus 
vielfältigen Gründen differenzierter. 
Längst nicht alle Zuwanderer wollen im 
kanadischen Sinne nach Deutschland 
einwandern. Eine Auswahl nach Punk-
ten könnte in Deutschland aus den dar-
gelegten Rechtsgründen auch die beste-
henden Einwanderungsmöglichkeiten, 

einschließlich der EU-Blue Card nicht 
ersetzen. Ob ein zusätzlicher „Einwan-
dererstatus“ nach Art des kanadischen 
„permanent resident“ mit Einbürge-
rungsoption wesentlich neue Potenziale 
qualifizierter Einwanderung erschlie-
ßen könnte, ist daher zumindest frag-
lich. Im Vergleich zu Kanada sind die 
Hürden eher niedriger. 

Eine andere Frage ist, ob nicht mehr 
getan werden könnte, die Bedingungen 
einer Einwanderung nach Deutschland 
verständlich darzustellen. Dazu könnten 
Wirtschaft und Staat beitragen, indem 
z.  B. im Ausland neben der Online-Dar-
stellung von Aufenthaltsmöglichkeiten 
die Voraussetzungen und Bedingungen 
einer Arbeitsaufnahme und Einwande-
rung nach Deutschland durch besonde-
re Einladungen an Schulabgänger oder 
qualifizierte Bewerber erläutert werden. 
Auch könnten Elemente des kanadi-

im fokus

PUNKTESYSTEME zur Einwanderung ohne
reale Jobangebote sind wirkungslos.

Das Einwanderungsverfahren in 
Deutschland sollte VERSTÄNDLICHER 
und zugänglicher gestaltet werden.
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im fokus

Öffentliche politische Debatten haben 
ihre Anlässe meist in spektakulären Er-
eignissen. Das gilt auch für die jüngst 
diskutierte Reform des Zuwanderungs-
rechts. Es geht nicht um Erfordernisse, 
die sich etwa aus eventueller Zersplitte-
rung oder mangelnder Transparenz des 
Rechts ableiten lassen, sondern um po-
litische Absichten. Die Forderungen 
nach neuen oder novellierten Gesetzen 

/// Migration ist nur eingeschränkt steuerbar

EINWANDERUNGSGESETZ: 
CHANCEN UND NEBENWIRKUNGEN

STEFAN LUFT  /// Die politische Botschaft der Debatte um ein Einwanderungsgesetz 
lautet: Die Politik ist handlungsfähig und Deutschland muss seine Anstrengungen 
weiter verstärken, sich im weltweiten Wettbewerb um „die besten Köpfe“ zu behaup-
ten. Dabei zeigen die Erfahrungen, dass Migration nur eingeschränkt steuerbar ist. 
Zudem hat Arbeitsmigration Nebenwirkungen für die Herkunfts- und die Aufnahme-
staaten, die stärker in den Blick genommen werden sollten.

Die zunehmende Zahl von 
Flüchtlingen macht die FORDERUNG
nach einem Einwanderungsgesetz
wieder aktuell.

stehen dann für politische Projekte – im 
Fall der Forderung nach einem Einwan-
derungsgesetz nach mehr Akzeptanz 
für mehr Zuwanderung und das Ver-
sprechen, sie stärker als bisher nach den 
Bedürfnissen der deutschen Wirtschaft 
zu steuern. 

Den konkreten politischen Hinter-
grund bilden zum einen die Debatte 
über die Pegida-Demonstrationen, der 
dort artikulierte Unmut und die zutage 
tretenden Ressentiments. Hinzu kom-
men zum anderen die stark ansteigen-
den Flüchtlingszahlen und die Probleme 
der Unterbringung in Landkreisen und 
Gemeinden. In dieser Lage sollte der 
Ruf nach einem Einwanderungsgesetz 
jenen den Wind aus den Segeln nehmen, 
die mit Hilfe von Pegida ihre politischen 
Interessen verfolgen wollten. Gleichzei-
tig wollten die politischen Parteien 

schen Systems wie z. B. die Einrichtung 
einer Job-Bank und eines Bewerberpools 
auf ihre Tauglichkeit für die Rekrutie-
rung qualifizierter Arbeitskräfte im Rah-
men des geltenden Systems evt. mit Hilfe 
eines Pilotprojekts überprüft werden. 
Eines neuen Einwanderungsgesetzes be-
darf es dazu nicht.  ///
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Des einen Freud, des anderen 
Leid: Ausländische Ärzte, die 

aufgrund des hiesigen Personal-
mangels in Deutschland arbeiten, 

fehlen wiederum dem dortigen 
Gesundheitswesen.
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Handlungsfähigkeit demonstrieren. 
Zwar bedienen sich unterschiedlichste 
politische Kräfte des Stichworts „Ein-
wanderungsgesetz“, verbinden damit 
aber bei näherem Hinsehen verschie-
denste, zum Teil unvereinbare Vorstel-
lungen und Erwartungen. Je weiter man 
sich auf dem politischen Koordinaten-
system nach links begibt, desto unge-
stümer wird der politische Überbie-
tungswettbewerb. 

Eingeschränkte Steuerbarkeit
Sowohl der deutsche als auch der euro-
päische Gesetzgeber haben am An-
spruch der Steuerung und der Kontrolle 
von Zuwanderung festgehalten (§ 1 
AufenthG, Abs. 1, S. 1; AEUV Art. 78, 
Abs 2 g). Die Konsequenz ist die Unter-
scheidung zwischen „erwünschten“ 
und „unerwünschten“ Zuwanderern. 
Ersteren wird die Zuwanderung erleich-
tert, gegen Letztere werden sichtbare 
und unsichtbare („intelligente“) Gren-
zen errichtet.1 Der Staat ist aber in sei-
nen Entscheidungen über den Umgang 
mit Zuwanderung nicht frei. Er ist 
durch nationales und internationales 
Recht, durch menschenrechtliche Nor-
men und Normen des Flüchtlingsschut-
zes eingehegt – institutionalisiert in der 
Judikative, vom Bundesverfassungsge-
richt bis zu den einflussreichen europä-
ischen Gerichtshöfen. Wesentliche Ak-
teure sind Parteien und Medien, die je-
weils die Maximierung der Zahl der 
Wähler und Konsumenten anstreben. 
Sie nehmen durch Konsens- bzw. Kon-
fliktorientierung großen Einfluss auf 
den Grad der Politisierung des Themas. 
Konsensorientierung (wie in der An-
werbepolitik in Westdeutschland 1955 
bis 1973) schafft günstige Vorausset-
zungen für Zuwanderung. Politisierung 
und vor allem Polarisierung hingegen 

bilden meist den Hintergrund restrikti-
ver Regelungen (wie der „Asylkompro-
miss“ der Jahre 1992/93).

Hinzu kommen gesellschaftliche 
Akteure (Flüchtlingsinitiativen, Wohl-
fahrtsverbände, Kirchen), die sich als 
Sprachrohr von Migranten verstehen. 
Die Existenz ihrer Klientel sichert ihnen 
öffentliche Mittel und Arbeitsplätze. Zu 
den einflussreichsten Akteuren gehören 
die Arbeitgeber und deren Verbände. Sie 
haben ein grundsätzliches Interesse an 
einem möglichst großen Potenzial an 
Arbeitskräften, das nicht durch staatli-
che Grenzen eingeschränkt wird. Ar-
beitskräfteknappheit (Vollbeschäfti-
gung) mindert ihre Macht – auch bei 
Tarifverhandlungen. Hinzu kommen 
nationale Selbstdefinitionen und histo-
rische Entwicklungslinien wie eine Ko-
lonialvergangenheit oder das Selbstver-
ständnis als „klassisches Einwande-
rungsland“. James Hampshire hat die 
Bedingungen, unter denen Zuwande-
rungspolitiken entstehen, mit den Stich-
worten repräsentative Demokratie, Ver-
fassungsstaat, Kapitalismus und natio-
nale Identität beschrieben.2

Die staatliche Handlungsfähigkeit 
ist bei den verschiedenen Formen von 
Zuwanderung unterschiedlich ausge-
prägt. Für die Binnenwanderung inner-
halb der EU gilt die Freizügigkeit der 
Unionsbürger. Sie sind steuernden Ein-

Der Staat wird in seiner 
Zuwanderungspolitik von 
verschiedensten Faktoren und 
Gruppierungen BEEINFLUSST.
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griffen der Mitgliedstaaten entzogen. 
Hoch reguliert ist ebenfalls der Famili-
ennachzug, hier sind nur äußerst gerin-
ge Handlungsspielräume vorhanden. 
Ähnliches gilt für den Zugang von 
Flüchtlingen. Die Erfahrung der vergan-
genen Jahrzehnte zeigt, dass mit der Zu-
lassung von Personen zum Territorium 
eines demokratischen Rechtsstaates 
Mechanismen greifen, die es dem Staat 
sehr schwer machen, diese Personen  
– so sie keinen Schutzstatus zugespro-
chen bekamen – wieder in ihre Her-
kunftsstaaten zurückzuführen. Zu den 
Ursachen gehören die Möglichkeit un-
terzutauchen und sich illegal aufzuhal-
ten sowie lang andauernde rechtstaatli-
che Verfahren bis hin zu staatlichen 
Vollzugsdefiziten.

Dynamische Wanderungsprozesse
Neben dem jeweiligen rechtlichen Rah-
men, nationaler wie europäischer Art, 
schränkt die Eigendynamik von Ketten-
wanderungen (auf Pionierwanderer fol-
gen nachziehende Landsleute) die politi-
sche Einflussnahme stark ein. Einmal in 
Gang gesetzte Wanderungsprozesse las-
sen sich von demokratischen Rechts-
staaten nur schwer steuern. Das musste 
die westdeutsche Politik erfahren, nach-
dem sie seit Mitte der 1950er-Jahre aus-
ländische Arbeitnehmer, die sogenann-
ten „Gastarbeiter“, ins Land geholt hat-
te.3  Hinzu tritt der Widerspruch westli-
cher Politik, weltweit Organisations-
prinzipien des Marktes durchzusetzen, 
dies aber für den Weltmarkt der Arbeits-
kräfte nicht gelten lassen zu wollen: 
„Die ökonomische Logik des Liberalis-
mus verlangt Offenheit, die politische 
und rechtliche Logik verlangen eher Ab-
schottung.“4  Dieses „liberale Paradox“ 
ist, neben der Dynamik von Kettenwan-
derungen und Netzwerken, ein zentra-

ler Erklärungsfaktor dafür, warum 
selbst „starke Staaten“ wie Frankreich 
in den 1960er- und 70er-Jahren Zuwan-
derungsprozesse nicht nachhaltig zu be-
einflussen vermochten. Demokratisch 
gewählte Regierende sehen sich den Er-
wartungen der Wähler und der Kritik 
der Opposition ausgesetzt. Sie müssen 
Zuwanderungspolitik an Mehrheiten 
orientieren und Handlungsfähigkeit de-
monstrieren, auch wenn sich die Resul-
tate häufig nicht mit den Absichtserklä-
rungen decken.

Demographischer Wandel und 
Zuwanderung

Die Zuwanderung von Arbeitskräften 
ist politisch weitgehend unumstritten. 
Der demographische Wandel führe 
dazu, dass den sozialen Sicherungssys-
temen, insbesondere der Rentenversi-
cherung, eine Schieflage im Verhältnis 
von Beitragszahlern und -empfängern 
drohe. Zudem stehe den Unternehmen 
nicht genügend Nachwuchs zur Verfü-
gung, weshalb ein genereller Fachkräf-
temangel drohe. Deshalb müsse das 
Erwerbspersonenpotenzial ausgeweitet 

werden. Hierfür soll die eigene Position 
im „weltweiten Wettbewerb um die 
besten Köpfe“ verbessert und die Er-
werbsbeteiligung der bereits in 
Deutschland lebenden Personen erhöht 
werden. Diese Argumentation ist nicht 

neu.5 Seit den 1970er-Jahren wird der 
Wunsch nach stärkerer Zuwanderung 
mit der schrumpfenden einheimischen 
Bevölkerung begründet. Die niedrigen 
Geburtenraten sollten durch Zuwande-
rer und deren höhere Fruchtbarkeit 

kompensiert werden, sich leerende Räu-
me besiedelt, Sozialversicherungssyste-
me intakt gehalten und der Arbeits-
markt mit ausreichend Arbeitskräften 
versorgt werden. 

Vorbehalte waren und sind ange-
bracht. Da ist die begrenzte Prognosti-
zierbarkeit wirtschaftlicher, medizini-
scher und gesellschaftlicher Entwick-
lungen zu nennen. Der Bedarf an Ar-
beitskräften verändert sich – durch den 
sektoralen Strukturwandel hin zur 
Dienstleistungsgesellschaft. Durch Ra-
tionalisierung und neue Produktions-
techniken fielen Arbeitsplätze im in-
dustriellen Sektor weg und es kam zu 
einer lang anhaltenden strukturellen 
Arbeitslosigkeit. Hinzu kommen ge-
sellschaftliche Entwicklungen wie die 
kontinuierlich ansteigende Frauener-
werbstätigkeit oder die kontinuierlich 
steigenden Studentenzahlen in 
Deutschland, die das Erwerbsverhalten 
beeinflussen. Und es gibt keinen zwin-
genden Zusammenhang zwischen dem 
Rückgang der Bevölkerung und dem 
Rückgang des Arbeitskräfteangebots. 
In der zweiten Hälfte des zurückliegen-
den Jahrzehnts ist die Zahl der Ein-
wohner im erwerbsfähigen Alter deut-
lich zurückgegangen, die Zahl der Er-

werbspersonen jedoch stieg hingegen 
kräftig.6 

Auch politische Ereignisse und Ent-
scheidungen, die erheblichen Einfluss 
auf die Bevölkerungsentwicklung in 
Deutschland haben, sind nicht vorher-
zusehen. Die deutsche Einheit, das Ver-
schwinden des Eisernen Vorhangs, die 
Demokratisierung der ost- und mittel-
europäischen Staaten, die Aufnahme 
neuer Mitglieder in die Europäische 
Union, der mögliche Beitritt der Türkei 
zur EU – alles Geschehnisse, die mit er-
heblicher zusätzlicher transnationaler 
Mobilität und Wanderungsgewinnen 
seit dem Jahr 2010 verbunden sind. 
Grundsätzlich gilt: Je größer der Zeit-
raum für Prognosen, desto größer ist 
deren Unsicherheit.7

Auswirkungen auf die 
Herkunftsstaaten

Arbeitsmarktbezogene Migration kann 
sowohl auf die Herkunfts- als auch auf 
die Aufnahmestaaten erhebliche Auswir-
kungen haben. Häufig finden sie in der 
öffentlichen Debatte nicht die nötige Auf-
merksamkeit.8 Der internationale Wett-
bewerb um Talente bleibt eine Chimäre, 
mit der die eigentlichen Interessen und 
Mechanismen verschleiert werden. Wett-
bewerb kann sinnvollerweise nur unter 
ungefähr gleich Starken von vergleichba-
ren Startpositionen aus stattfinden. Des-
wegen gibt es um das in Entwicklungs- 
und Schwellenländern ausgebildete Per-
sonal lediglich unter den entwickelten 
Industriestaaten eine Konkurrenz. Viele, 
v. a. afrikanische und auch mittelameri-
kanische Länder verlieren durch die Ab-
werbung ihres Nachwuchses zunehmend 
das Potenzial, das sie dringend benöti-
gen, um ihre wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung voranzubringen und nicht 
weiter zurück zu fallen. 

Der Fachkräftemangel in den Indus-
trieländern führt zu ABWERBUNG und zu 
einem Verlust des Personalpotenzials 
in den Entwicklungsländern. 

im fokus

Die demographische Entwicklung 
ist sehr einflussbedingt und 
somit schwer PROGNOSTIZIERBAR.
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In gravierendem Maße gilt das für 
medizinisches Personal aus Afrika: So 
praktizierten Mitte der 2000er-Jahre le-
diglich 50 der 600 seit der Unabhängig-
keit Sambias ausgebildeten Ärzte noch 
dort. In der nordenglischen Stadt Man-
chester waren mehr Ärzte aus Malawi 
tätig als in ihrem Heimatland.9 Für die 
Aufnahmeländer ist dies in doppelter 
Hinsicht „ein gutes Geschäft“: Die Löh-
ne im Gesundheitswesen können auf 
diese Weise weiterhin niedrig gehalten 
werden und die Ausbildungskosten fal-
len nicht an, denn sie wurden vom Her-
kunftsland finanziert. „Dies stellt einen 
weiteren Anreiz zur Rekrutierung aus 
dem Ausland dar und setzt die pflegeri-
schen Ausbildungsgänge in Deutsch-
land weiter unter Druck. Kompensati-
onszahlungen an die Ausbildungssyste-
me der Herkunftsländer sind notwen-
dig, um hier korrigierend einzugreifen 
und einer weiteren Verschärfung der Si-
tuation entgegenzuwirken“10, fordern 
Nichtregierungsorganisationen.

Der Verhaltenskodex der Weltge-
sundheitsorganisation (WTO) aus dem 
Jahr 2010 sieht vor, dass sich die Staaten 
verpflichten, nur aus jenen Ländern Per-

sonal für Gesundheitsberufe anzuwer-
ben, in denen selbst kein kritischer Man-
gel an solchem Personal besteht. 
Deutschland wirbt aber weiterhin um 
Fachkräfte in Ländern wie China, Viet-
nam oder den Philippinen, die den 
WHO-Kodex nicht unterzeichnet ha-
ben, was die Versorgung der dortigen Be-
völkerung erschwert. „Entwicklungspo-
litisch verantwortliche Gesundheitspoli-

tik bedeutet aber, den Mangel an Ge-
sundheitspersonal in erster Linie über 
den heimischen Arbeitsmarkt zu de-
cken.“11 

Für einzelne Länder gibt es unter be-
stimmten Bedingungen auch positive 
Aspekte, nämlich dann, wenn die Hoch-
qualifizierten zurückkehren oder trans-
nationale Netzwerke bilden und dann in 
den Herkunftsländern selbst investie-
ren. Das gilt z. B. für den IT-Sektor in 
Indien. Hier verfügt das Land, das noch 
vor wenigen Jahren eines der größten 
Empfänger von Entwicklungshilfegel-
dern war, heute über die attraktivsten 
und dynamischsten Zentren der Tech-
nologieentwicklung in der Welt. Ähn-
lich positive Effekte gibt es auch für 
China und Taiwan. Diese guten Ent-
wicklungen hängen nicht nur von der 
Größe der jeweiligen Auslandspopulati-
on und ihrem wirtschaftlichen Erfolg 
ab. Ebenso wichtig sind die strukturel-
len Voraussetzungen im Herkunftsland 
wie politische Stabilität, Investitionssi-
cherheit und wirkungsvolle Programme 
zur Rückkehrförderung. Offensichtlich 
kommt es hier zu einer zunehmenden 
Polarisierung zwischen Gruppen von 
Abgabeländern. Deshalb müssen auch 
hinsichtlich der Abwerbung qualifizier-
ter Arbeitskräfte entwicklungspoliti-
sche Überlegungen wesentlich stärker 
als bisher die Politik westlicher Indus
triestaaten bestimmen.

Instrument der Lohnpolitik: 
Effekte für die Aufnahmestaaten 

Der Import ausländischer Arbeitskräfte 
ist immer auch ein Instrument der Lohn- 
und Sozialpolitik. Er verhindert in ein-
zelnen Branchen einen Lohnanstieg. Mit 
dieser Begründung wurde auch die groß-
angelegte Gastarbeiterpolitik seit den 
1950er-Jahren durchgesetzt.12 Die deut-

schen Arbeitnehmer konnten durch den 
Zuzug ausländischer Kollegen in besser 
bezahlte Branchen und höhere Positio-
nen wechseln. Als Mitte der 1960er-Jah-
re es selbst unter den Gastarbeitern 

schwierig wurde, für besonders unbe-
liebte Jobs Bewerber zu finden, wurde 
nicht darüber nachgedacht, die Arbeits-
bedingungen zu verbessern und die Ent-
lohnung zu erhöhen, sondern vielmehr 
wurden Forderungen erhoben, weiter in 
die Peripherie auszugreifen und Arbeits-
kräfte aus Nordafrika anzuwerben. Dies 
unterblieb trotz der bereits abgeschlosse-
nen Anwerbeabkommen mit Marokko 
(1963) und Tunesien (1965) aus politi-
schen Gründen aber.

Auch rund 50 Jahre später drängen 
die Arbeitgeber und ihre Lobby auf eine 
Ausweitung des Arbeitskräftepotenzi-
als durch Zuwanderung. Die Politik ist 
dem teilweise bereits gefolgt und hat die 
Hürden für arbeitsmarktorientierte Zu-
wanderung kontinuierlich gesenkt. Ver-
fahrenserleichterungen, Absenkung der 
Einkommensschwellen und die Höhe 
der Mindestinvestition für Existenz-
gründer wurden im Arbeitsmigrations-
steuerungsgesetz (2008) geregelt. In-
zwischen wurden die Mindesteinkom-
men weiter gesenkt, so dass sie „für zu-
ziehende Hochqualifizierte weit unter 
den Einstiegsgehältern von Hochquali-

fizierten in Deutschland liegen“13. Aus-
ländische Arbeitnehmer treten damit in 
eine Lohnkonkurrenz mit Einheimi-
schen, die Arbeitgeber können auf die-
sem Weg das Gehaltsniveau in Deutsch-
land unterlaufen. Es entsteht Lohn-
druck – allerdings zum Nachteil vor al-
lem von älteren Beschäftigten und Be-
rufseinsteigern, die durch preiswerte 
Arbeitskräfte aus dem Ausland ersetzt 
werden können. Die „Organisation für 
wirtschaftliche Entwicklung und Zu-
sammenarbeit“ (OECD) urteilte 2013: 
„Nach den jüngsten Reformen des Zu-
wanderungsrechts ist die Bundesrepu
blik Deutschland mittlerweile eines der 
OECD-Länder mit den geringsten Be-
schränkungen für die beschäftigungs-
orientierte Zuwanderung hochqualifi-
zierter Fachkräfte. […] Die deutsche Zu-
wanderungspolitik für die hochqualifi-
zierte Migration ist eine der offensten im 
OECD Raum […].“14

Gesundheits- und Pflegeberufe
Gesundheits- und Pflegeberufe gehören 
zu den „Mangelberufen“. Bereits Ende 
der 1960er- / Anfang der 1970er-Jahre 
fanden sich nicht genügend Frauen, die 
als Krankenschwestern arbeiten wollten. 
Gleiches galt damals für den Beruf der 
Sekretärin. Die Politik reagierte aller-
dings sehr unterschiedlich. Im Fall des 
Berufs der Sekretärin wertete man ihn 
auf, bei den Krankenschwestern warb 
man billige Arbeitskräfte aus Asien an. 
Die Wirtschaftswissenschaftler Gerhard 
Kade und Günter Schiller merkten dazu 
1973 kritisch an: „So ist zu fragen nach 
dem Selbstverständnis einer Gesell-
schaft, die viele wichtige Funktionen bis 
hin zu den Pflegeberufen einkommens- 
und ansehensmäßig so weit deklassiert, 
dass sie von der einheimischen Bevölke-
rung gemieden werden. Vergleichen wir 

Mit arbeitsmarktorientierter 
Zuwanderungspolitik kann auch das
LOHNNIVEAU gesteuert werden.
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Rückkehrer können für positive Effekte 
sorgen.
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etwa den Beruf der Krankenschwester 
mit dem einer Sekretärin, so zeigt sich 
deutlich, dass die soziale Priorität in ei-
nem eklatanten Widerspruch zur fakti-
schen sozialen Einstufung steht. Sekre-
tärinnen und Krankenschwestern sind 
knapp. Im einen Fall wird der Beruf 
durch Geld und Prestige attraktiv gestal-
tet, im anderen Fall wird zur Deckung 
des Bedarfs auf Korea und die Philippi-
nen zurückgegriffen.“15 

Auch heute ist eine Knappheit bei 
Gesundheits- und Pflegeberufen festzu-
stellen. Die Arbeitsbedingungen und die 
Löhne gelten als unattraktiv. Um dem 
Kostendruck zu begegnen, setzt man 
auch hier auf eine Anwerbung ausländi-
scher Arbeitskräfte, die in immer entle-
genere Länder ausgreifen muss, um 
noch Interessenten zu finden. Der „Ver-
band Entwicklungspolitik und humani-
täre Hilfe deutscher Nichtregierungsor-
ganisationen“ kritisiert: „Der heutige 
Fachkräftemangel ist […] hausgemacht. 
Die wichtigste Ursache liegt in den sich 
verschlechternden Arbeitsbedingungen 
in der Pflege. Eine schlechte und in vie-
len Fällen rückläufige Bezahlung geht 
mit einer zunehmenden Arbeitsbelas-
tung einher. Es wird versäumt, Personal 
durch Aus- und Weiterbildung zu ge-
winnen. […] Deutsche und EU-eigene 
Fachkräfte sind häufig nicht mehr be-
reit, die zunehmend schlechten Ein-
kommens- und Arbeitsbedingungen in 
Deutschland zu akzeptieren. Infolge-
dessen suchen die Bundesregierung und 
Arbeitgeber jetzt auf dem Weltmarkt 
nach Arbeitskräften.“16 

Herausforderungen
Demokratische Migrationspolitik leitet 
ihre Legitimation einerseits aus der Zu-
stimmung einer Mehrheit der wahlbe-
rechtigten Bevölkerung ab, andererseits 

aus der Respektierung verfassungs-
rechtlicher und internationaler Normen 
wie der Menschenrechte und des 
Flüchtlingsschutzes. Sind Bevölke-
rungsmehrheiten meist „zuwande-
rungsskeptisch“, schränken Normen 
den Rechtsstaat dabei ein, entsprechen-

den Vorstellungen nachzukommen. 
Beide Quellen der Legitimation stehen 
daher nicht selten in einem Spannungs-
verhältnis, besonders dann, wenn Par-
teien und Medien auf Polarisierung und 
Konflikt setzen. Die zurückliegenden 
60 Jahre könnten zu der Einsicht ver-
helfen, dass der Planbarkeit von Wan-
derungsprozessen enge Grenzen gesetzt 
sind. Das heißt nicht, dass demokrati-
sche Rechtsstaaten oder die Europäi-
sche Union geschehen lassen müssten, 
was einem Naturgesetz gleich ohnehin 
nicht aufzuhalten ist. 

Auch auf dem Feld der Migrations-
politik wirken widersprüchliche und 
mächtige Interessen. Eine Politik, die 
sich normativ an der Sozialen Markt-
wirtschaft und der katholischen Sozial-
lehre orientiert, ist gut beraten, nicht 
unkritisch Positionen zu übernehmen. 
Das gilt auch für die Rede vom Fach-
kräftemangel. Sie ist interessengeleitet 
und verdeckt häufig hausgemachte De-
fizite. Die schwachen Interessen derje-
nigen, die nicht oder nur zu prekären 
Verhältnissen in den heimischen Ar-
beitsmarkt integriert sind, sollten 
ebenso in den Fokus gerückt werden 
wie die von gut ausgebildeten Berufs-
einsteigern. 

Es gibt noch erhebliches Potenzial 
auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland:

•	� Trotz sehr günstiger Entwicklung auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt in den 
zurückliegenden Jahren suchen in 
Deutschland rund 6 Millionen Men-
schen nach Arbeit oder mehr Arbeit. 17 

•	� Rund 2 Millionen junge Erwachsene 
zwischen 25 und 35 Jahren haben 
keine Berufsausbildung. 18 

•	� Dauerhaft in Deutschland lebende 
Ausländer und Personen mit Migra-
tionshintergrund sind unzureichend 
in den Arbeitsmarkt integriert. Ihre 
Arbeitslosenquote ist seit vielen Jah-
ren mindestens doppelt so hoch wie 
bei Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit. 19

•	� Jugendliche mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit verlassen die 
Schule im Vergleich zu Jugendlichen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit 
2,1-mal so häufig ohne Abschluss. 

•	� Bezogen auf die Gruppe der gleich-
altrigen Bevölkerung erwerben 27 % 
der Jugendlichen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit eine Hochschul-
zugangsberechtigung, bei Jugendli-
chen mit deutscher Staatsangehörig-
keit sind es 62 %. 20

All das zeigt, dass es „beim inländi-
schen Arbeitskräftepotenzial noch er-
hebliche Ressourcen gibt, die bei ent-

sprechender Qualifizierung für den Ar-
beitsmarkt erschlossen werden können 
und angesichts der demographischen 
Entwicklung innerhalb des kommenden 
Jahrzehnts erschlossen werden müs-
sen“21. Die herrschende Meinung in der 
deutschen Migrationspublizistik bewer-
tet Migration und deren Auswirkungen 
positiv. Dabei wird ausgeblendet, dass 
Wanderung weder für die Migranten 
noch für die Einheimischen in den Ziel-
staaten noch für die Herkunfts- und 
Zielstaaten selber grundsätzlich etwas 
Positives bedeuten muss. Menschen 
wandern zu einem erheblichen Teil 
zwangsweise, auch dann, wenn sie nicht 
ausdrücklich als Flüchtlinge bezeichnet 
werden müssen. Wirtschaftliche Zwän-
ge sind mit den beiden Erweiterungs-
runden der EU 2004 und 2007 auch für 
EU-Bürger eines der wesentlichen Wan-
derungsmotive geworden. Jugendar-
beitslosigkeit von mehr als 50 % in Spa-
nien und Griechenland oder strukturel-
le Arbeitsmarktprobleme in den Trans-
formationsstaaten des ehemaligen Ost-
blocks lassen Menschen große Opfer 
bringen wie z. B. das Zurücklassen der 
Familie, insbesondere der Kinder („Eu-
ro-Waisen“). 

Aufgabe der Politik in den Ziellän-
dern muss es daher sein, dafür Sorge zu 
tragen, dass prekäre Beschäftigungs- 
und Wohnverhältnisse nicht Platz grei-
fen. Der Tod rumänischer Werkarbeiter 
auf der Meyer-Werft in Papenburg oder 
die schlechten Arbeitsbedingungen ost-
europäischer Arbeiter in deutschen 
Schlachthöfen verweisen auf die schwie-
rige Situation. Auch für Zuwanderer 
müssen tarifgebundene Arbeitsverträge 
und Beschäftigungssicherheit die Regel 
sein und mit der Migration darf nicht 
eine Entwertung großer Teile ihres Hu-
mankapitals einhergehen, indem sie 

TROTZ einer gewissen Unberechen-
barkeit muss Zuwanderung staatlich 
gelenkt und geregelt werden.

im fokus

Beim inländischen Arbeitskräfte-
potenzial gibt es noch erhebliche 
Ressourcen zu erschließen.
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weit unterhalb ihrer Qualifikationen be-
schäftigt werden. In diesen Zusammen-
hang gehört das „Gesetz zur Verbesse-
rung der Feststellung und Anerkennung 
im Ausland erworbener Berufsqualifi-
kationen“, das die Länder umsetzen 
müssen.

Migrationspolitischer Humanismus 
sorgt dafür, dass die sozialen und wirt-
schaftlichen Ungleichgewichte sowohl 
unter den EU-Mitgliedstaaten als auch 
weltweit zurückgehen und somit der 
wirtschaftliche Zwang, seine Heimat ver-
lassen zu müssen, nicht länger eines der 
Hauptmotive für Migranten darstellt.  ///

/// �PD Dr. phil. habil. STEFAN LUFT 
ist Privatdozent am Institut für Politik-
wissenschaft der Universität Bremen.
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Einführung
Um es klar zu sagen: Deutschland 
braucht kein neues Gesetz für die Zu-
wanderung und schon gar kein Einwan-
derungsgesetz, denn Deutschland hat 
bereits ein Gesetz, das die Zuwande-
rung klar regelt. Es ist das Aufenthalts-
gesetz (AufenthG) und wurde vor 10 
Jahren grundlegend durch das soge-
nannte Zuwanderungsgesetz novelliert. 
Das Aufenthaltsgesetz definiert seinen 
Zweck im § 1 Abs. 1 Satz 1, 2 AufenthG 
legal: „Das Gesetz dient der Steuerung 
und Begrenzung des Zuzugs von Aus-
ländern in die Bundesrepublik Deutsch-
land. Es ermöglicht und gestaltet Zu-
wanderung unter Berücksichtigung der 
Aufnahme- und Integrationsfähigkeit 
sowie der wirtschaftlichen und arbeits-
marktpolitischen Interessen der Bun-
desrepublik Deutschland. Das Gesetz 

/// Im Rahmen des Möglichen

WIR BRAUCHEN KEIN NEUES GESETZ

STEPHAN MAYER /// Die Zuwanderung nach Deutschland ist klar und modern  
geregelt. Das belegen auch die empirischen Zahlen, die zeigen, dass Deutschland 
eine erhebliche Nettozuwanderung hat. Alleine 2013 waren es knapp 440.000,  
Tendenz steigend. 2014 konnte Deutschland mit knapp einer halben Million  
Zuwanderer die höchste Einwanderung seit 22 Jahren verzeichnen. Die Gründe 
hierfür sind die im Kern gut funktionierende EU-Freizügigkeit, welche sich aus Art. 
21, 45 AEUV ergibt, die angespannte Arbeitsmarktlage in Südeuropa, der starke 
deutsche Arbeitsmarkt und die wachsende Zahl an Flüchtlingen.

dient zugleich der Erfüllung der huma-
nitären Verpflichtungen der Bundesre-
publik Deutschland. Es regelt hierzu die 
Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstä-
tigkeit und die Integration von Auslän-
dern.“

Diese im Gesetz angesprochenen 
Themenkomplexe gehören auch zusam-
men, denn es gibt verschiedene Arten 
der Zuwanderung, die die Notwendig-

keit von Integration eint. Zugleich ist es 
legitim, die Zuwanderung zu begrenzen 
und nach den Interessen Deutschlands 
auszurichten. Des Weiteren belegen die 
Zahlen der Nettozuwanderung, dass 

Die derzeitige Gesetzeslage ist 
AUSREICHEND.
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Deutschland für viele, auch für viele gut 
qualifizierte Fachkräfte, ein attraktiver 
Ort zum Leben und Arbeiten ist. Es 
geht somit nicht mehr um die Frage des 
„Ob“, sondern um die Frage des „Wie“, 
also wie wir mit der Zuwanderung um-
gehen sollten und woher sie kommen 
soll.

Zuwanderung
Zuwanderung ist europäisch, rund 60 % 
der Zuwanderer im Jahr 2013 (522.000 
Zuzüge, Wanderungsüberschuss EU 
300.000) kamen aus der EU. Auch 2014 
waren es bis Ende September bereits ca. 
500.000 Personen, sodass eine steigen-
de Tendenz zu verzeichnen ist. Ging 
2007 nicht einmal jeder zehnte EU-Mi
grant nach Deutschland, so war es 2013 
gut jeder dritte. Dies ist ein gutes Zei-

chen, denn zum einen zeigen die Zah-
len, dass der gemeinsame europäische 
Arbeitsmarkt funktioniert und zum an-
deren besteht bei Zuwanderern aus an-
deren EU-Mitgliedstaaten, die häufig 
gut qualifiziert sind, zumeist geringer 
Integrationsbedarf. Die Zuwanderung 
innerhalb der EU ist zudem aufgrund 
der europäischen Freizügigkeit prinzipi-
ell frei von rechtlichen Hürden.

Aus Drittstaaten
Für Menschen aus sogenannten Dritt-
staaten sind zwar die Regeln zur Zu-
wanderung relativ komplex, zu beach-
ten gilt es aber, dass Gesetze abstrakt-
generelle Regelungen darstellen, die zu-
gleich ein hohes Maß an Einzelfallge-
rechtigkeit und Rechtssicherheit ermög-
lichen sollen. Wer kürzere und einfacher 

lesbarere Regelungen haben möchte, 
wird mit weniger Einzelfallgerechtigkeit 
und unterschiedlicher Verwaltungspra-
xis leben müssen. Zudem wird ver-
kannt, dass es sich bei Zuwanderung, 
Aufenthalt und Integration nach der Zu-
wanderung um einen fortgesetzten Pro-
zess handelt, sodass eine Regelung in 
einem einheitlichen Gesetz wünschens-
wert ist. Das Verorten in unterschiedli-
chen Gesetzen würde den Sachverhalt 
lebensfremd auseinanderreißen und die 
Übersichtlichkeit erschweren. 

Zudem ist es für den Zuwanderungs-
interessierten gar nicht notwendig, jede 
gesetzliche Verästelung nachzuvollzie-
hen. Sinnvoll ist es hingegen, auf geeig-
neten Informationsplattformen wie 
etwa www.make-it-in-Germany.de nut-
zergerechte Informationen zur Verfü-
gung zu stellen und das Beratungsange-
bot auch in den Herkunftsregionen zu 
intensivieren. Bei allem ist zu berück-
sichtigen, dass humanitäre Zuwande-
rung völker- und europarechtlich, etwa 
durch die Regeln des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Asylsystems und der Genfer 
Flüchtlingskonvention festgelegt sind 
und sich einer Steuerung im klassischen 
Sinne ebenso entziehen wie die Zuwan-
derung innerhalb der EU. Letztlich fin-
det die Steuerung der Zuwanderung 
also im Bereich derer statt, die aus 
Nicht-EU-Staaten nach Deutschland 
kommen. 

Fachkräfte
Neue rechtliche Regelungen, um die At-
traktivität Deutschlands für gut und 
hochqualifizierte Fachkräfte zu erhö-
hen, helfen uns in diesem Bereich kaum 
weiter, denn die Hürden liegen nicht im 
legislativen Bereich. Gefragt ist vielmehr 
aktives Handeln, vor allem durch die 
Wirtschaft und ihre Verbände. Auch 

Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern 
maßgeschneiderte Sprachkurse und Un-
terstützung beim „Einstieg“ in Deutsch-
land zur Verfügung stellen, werden an 
Attraktivität gewinnen.

Auch bei der Anwerbung können in 
der Praxis sicherlich Verbesserungen ge-
schaffen werden. So kann man die sehr 
gute Informationswebsite www.make-
it-in.Germany.de durch eine Onlinestel-
len- und Bewerber-Plattform ergänzen, 
die vor allem Mittelständlern das Mat-
ching erleichtert. Hierfür brauchen wir 
aber keine gesetzlichen Anpassungen. 
Auch eine Willkommenskultur kann 
man nicht gesetzlich verordnen, son-
dern sie muss auf tatsächlichen Hand-
lungen basieren.

Seit dem Inkrafttreten des Zuwande-
rungsgesetzes ist der Arbeitsmarktzu-
gang für Arbeitsnehmer aus Nicht-EU-
Staaten wiederholt erheblich erleichtert 
worden, zuletzt durch das sog. Blue 
Card-Plus-Gesetz. Mit der Blauen Karte 
haben wir in unserem Aufenthaltsrecht 
ein Instrument geschaffen, mit dem wir 
qualifizierte Fachkräfte gezielt anspre-
chen und ihnen einen schnellen und un-
komplizierten Einstieg in unseren Ar-
beitsmarkt ermöglichen. Zum Zeit-
punkt des 31. Dezember 2014 waren 
20.421 Drittstaatsangehörige mit einer 
Blauen Karte-EU in Deutschland auf-
hältig. Dies entspricht etwa 90 % aller 
Blauen Karten, die in der EU bislang 
vergeben wurden. Man könnte zuge-

Sowohl Zuwanderung als auch Asylsuche sind in Deutschland gesetzlich bereits definiert und 
geregelt. Es bedarf daher keiner neuen Vorschriften, sondern der intensiveren Ausnutzung und 
Umsetzung des vorhandenen Rahmens.

Fachkräfte müssen AKTIV aquiriert 
werden.
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spitzt sogar formulieren, dass Deutsch-
land mit dem BlueCard-Gesetz ein sehr 
schlankes Punktesystem, in Anlehnung 
an die kanadischen Regelungen, ge-
schaffen hat. Die Bewerber müssen nur 
zwei Punkte erfüllen, nämlich einen 
Hochschulabschluss und einen Arbeits-
vertrag mit einem bestimmten Mindest-
gehalt vorweisen. Die Inhaber einer be-
fristeten Blauen Karte-EU erhalten nach 
drei Jahren eine Niederlassungserlaub-
nis, soweit ein Arbeitsvertrag fortbe-
steht. So erhalten sie eine vernünftige 
und attraktive Perspektive, ohne dass 
die sozialen Sicherungssysteme belastet 
werden.

Brain-gain
In Deutschland wurde der Arbeitsmarkt 
auch für Hochqualifizierte und Fach-
kräfte von Morgen geöffnet. Im Winter-
semester 2013/2014 waren mehr als 
300.000 ausländische Studierende an 
deutschen Hochschulen immatriku-
liert. Sie haben nach ihrem Studienab-
schluss 18 Monate lang die Möglichkeit, 
einen angemessenen Arbeitsplatz zu fin-

den. Auch dies ist ein hervorragender 
Weg, Fachkräfte für Deutschland zu ge-
winnen. Allerdings müssen wir feststel-
len, dass Fachkräfte und junge Men-
schen mit viel Potenzial oftmals lieber 
nach Kanada, Australien oder in die 
USA ziehen. Ein klarer Wettbewerbs-

vorteil liegt bei diesen anglo-amerikani-
schen Ländern in der englischen Spra-
che. Es sind demnach erhöhte Anstren-
gungen erforderlich, um gerade im Hin-
blick auf den demographischen Wandel, 
Deutschland, trotz der oftmals als kom-
pliziert empfundenen deutschen Spra-
che, für Fachkräfte attraktiv zu machen. 
Das Interesse ausländischer Schüler 
oder Studenten an der deutschen Spra-
che muss in den anderen Ländern früh-
zeitig geweckt werden. Ein Weg dieses 
Interesse zu wecken, könnte in Sprach-
kursen durch Germanistik-Lehrkräfte 
im Ausland liegen oder, indem Schüler 
und Studenten vermehrt die Chance er-
halten, durch Stipendien, Auslandsauf-
enthalte und Praktika in Deutschland 
Kenntnisse der deutschen Sprache zu 
erwerben. Auch die Handelskammern 
und Goethe-Institute sowie deutsche 
Schulen weltweit spielen hierbei eine 
wichtige Rolle, denn sie können spätere 
Zuwanderer zielgerichtet sprachlich vor-
bereiten.

Das alles sind im Kern „weiche Fak-
toren“, deren Regelung sich dem Ge-
setzgeber im Wesentlichen entzieht. 
Ein Gesetz regelt grundsätzlich das, 
was erlaubt ist. Ebenso funktioniert In-
tegration. Hierbei geht es um Reibun-
gen und Konflikte, aber nicht um eine 
falsch verstandene Toleranz im Sinne 
eines Erduldens und Ertragens, denn 
dieses führt eher zu einem „Nebenein-
ander-her-leben“ als zu einem Zusam-
menleben.

Brain-drain
Jedoch gilt es auch zu beachten, dass ne-
ben dem Brain-gain auch der Brain-
drain, volkswirtschaftlicher Verluste 
durch die Emigration besonders ausge-
bildeter oder talentierter Menschen aus 
einem Land, eine Rolle spielt. Und zwar 

in doppelter Hinsicht. Zum einen steigt 
die Zahl der deutschen Auswanderer 
und häufig sind dies besonders gut 
Qualifizierte. Hintergrund für die Emi-
gration können zum einen bessere Ar-
beits- und Lebensbedingungen im Aus-
land sein, zum anderen kann es auch 
um die Vermeidung von Steuerlast 
durch Personen mit hohen Einkünften 
oder Vermögenswerten gehen. Häufig 
ist mit der Abwanderung ein Zugewinn 
an Gehalt und Lebenserfahrung ver-
bunden, aber auch Karrierechancen. An 
diesen Umständen sollte Deutschland 
etwas ändern, denn die in Deutschland 
ausgebildeten Fachkräfte sollten nach 
Möglichkeit auch in Deutschland gehal-
ten werden. Zwar ist eine Rückkehr vie-
ler deutscher Auswanderer zu verzeich-
nen, dennoch sollten die Anreize für die 
Auswanderung reduziert werden und 
somit die hochqualifizierten Arbeits-
kräfte dazu bewogen werden, ihre Ar-
beitsleistung im Inland zu erbringen 
oder nach einer gewissen Zeit zurückzu-
kehren. Auch die deutsche Wirtschaft 
ist in der Pflicht. Ihr kommt die Verant-
wortung für die Schaffung attraktiver 
Beschäftigungs- und Karrierebedingun-
gen zu.

Zum anderen gibt es einen Brain-
drain auch in den Herkunftsstaaten, die 
oftmals ihre qualifiziertesten Fachkräfte 
wie etwa Ärzte, Ingenieure und Kran-
kenschwestern an die Industrienationen 
verlieren. Häufig bedeutet dies einen er-

heblichen Verlust beim heimischen Po-
tenzial, was zu einem echten Entwick-
lungshindernis werden kann. Hier gilt 
es, behutsam und in Kooperation mit 
den Herkunftsstaaten vorzugehen, 
wenn etwa durch die Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
im Ausland um Fachkräfte, z. B. im Pfle-
gebereich, geworben wird.

Familiennachzug
Ein weiterer wesentlicher Punkt bei der 
Zuwanderung ist der Familiennachzug 
zum sogenannten Stammberechtigten. 
Zur Herstellung beziehungsweise Wah-
rung der familiären Lebensgemein-
schaft kann Familienangehörigen eines 
Bürgers eines Drittstaats ein Aufent-
haltstitel erteilt werden. Voraussetzung 
dafür ist in der Regel, dass der Familien-
angehörige, zu dem der Familiennach-
zug stattfindet, im Besitz eines Aufent-
haltstitels ist, über ausreichend Wohn-
raum verfügt und der Lebensunterhalt 
gesichert ist. Im Wege der Familienzu-
sammenführung verlegten 44.311 Per-
sonen im Jahr 2013 ihren Lebensmittel-
punkt nach Deutschland. 

Dieses hat auch seine Richtigkeit, 
denn Personen, die wir einladen, dauer-
haft in Deutschland zu leben oder Per-
sonen, die bei uns berechtigterweise um 
Schutz nachsuchen, sollen selbstver-
ständlich ihre engsten Angehörigen bei 
sich haben dürfen. Aufgrund des grund- 
und menschenrechtlichen Schutzes von 
Ehe und Familie aus Art. 6 Abs. 1 des 
Grundgesetzes (GG) und Artikel 16 der 
Europäischen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) ist es geboten, den Ange-
hörigen einen Aufenthalt in Deutsch-
land zu gestatten. Dabei ist Familien-
nachzug bei Zuwanderern aus Nicht-
EU-Staaten maßgeblich auf die soge-
nannte Kernfamilie beschränkt. Das 

Auch im Aus- und Bildungssektor 
steckt POTENZIAL.

Abwanderung kann zu BRAIN-DRAIN 
führen.
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heißt, dass nur der Ehegatte bzw. der 
eingetragene Lebenspartner und die 
minderjährigen Kinder privilegiert wer-
den. In Ausnahmefällen wird allerdings 
auch Nachzug sonstiger Verwandter ge-
währt.

Asylrecht
Wenn wir die Zuwanderung quantitativ 
betrachten, ist zunächst auffällig, dass 
rund zwei Drittel der Zuwanderer aus 
EU-Mitgliedstaaten kommen. Ein Zu-
wanderungsgesetz, wie es teilweise ge-
fordert wird, würde also höchstens die 
verbleibenden 25 % aus Drittstaaten er-
fassen, von denen wiederum die Asylbe-
werber abzuziehen sind, denn auch die-
ser Teil der Zuwanderung entzieht sich 
im Kern der effektiven Steuerung.

An der jetzt schon sehr hohen und 
weiterhin steigenden Zahl an Asylbe-
werbern und Flüchtlingen ändert diese 
Diskussion ohnehin nichts. Das Asyl-
recht aus Art. 16a GG ist ein Grund-
recht des Grundgesetzes und europa-
rechtlich in Art. 78 Abs. 1 AEUV ver-
brieft. Wichtig ist im Rahmen der Asyl-
politik eine klare Unterscheidung zwi-
schen schutzbedürftigen und nicht 
schutzbedürftigen Asylbewerbern. Ent-
scheidend ist daher im Asylverfahren, 
das aus Einzelfallprüfungen besteht, 
immer die Klärung, ob dem Asylbewer-
ber im Herkunftsstaat eine asylrelevante 
Verfolgung, also insbesondere eine Ge-
fahr für den Leib, das Leben und die 
persönliche Freiheit des Asylbewerbers, 
droht. Es gibt zwar durchaus nachvoll-
ziehbare Gründe, auch den Menschen 
zu helfen, die vorwiegend aus wirt-
schaftlichen Motiven zu uns kommen, 
Armut ist dennoch kein Asylgrund.

Liegt eine Schutzbedürftigkeit vor, 
so besteht die Pflicht, dem Asylbewer-
ber zügig Schutz zu gewähren und ihn 

bei einer schnellen und erfolgreichen In-
tegration in Deutschland, beispielswei-
se durch Integrationskurse oder arbeits-
marktpolitische Maßnahmen, zu unter-
stützen. Fehlt der Schutzbedarf des Be-
werbers, so ist der Asylantrag rasch ab-
zulehnen und, zur Durchsetzung der 
bestehenden Ausreisepflicht, eine zeit-
nahe Aufenthaltsbeendigung herbeizu-
führen. Wenn es nicht zur freiwilligen 
Ausreise kommt, ist der Verwaltungs-
vollzug durch die Abschiebung notwen-
dig und erforderlich, da andernfalls das 
ganze Asylsystem entwertet wird. Es 
muss einen Unterschied machen, ob 
man schutzbedürftig ist oder nicht. An-
dernfalls würde sich die Zuwanderung 
über das Asylsystem unbegrenzt aus-
weiten, was letztendlich zulasten der 
tatsächlich Asylberechtigten ginge.

Das Ziel einer zukunftsgerichteten 
Asylpolitik muss es sein, die Aufnahme-
bereitschaft und die Aufnahmefähig-
keit, die es in der deutschen Gesellschaft 
für wirklich Verfolgte gibt, dauerhaft zu 

erhalten. Dafür ist in dieser Legislatur-
periode bereits eine Fülle von Maßnah-
men umgesetzt worden. Einerseits wur-
den die Staaten des Westbalkans als si-
chere Herkunftsstaaten eingestuft. An-
dererseits wurde und wird das Personal 
beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge in den Jahren 2014 und 

2015 um insgesamt 1.400 Stellen zur 
Beschleunigung der Asylverfahren auf-
gestockt. Als weiteres Beispiel lässt sich 
die substanzielle finanzielle Unterstüt-
zung von Ländern und Kommunen 
durch den Bund anführen.

2014 wurden beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge insgesamt 
202.834 Asylanträge gestellt. Das sind 
75.811 mehr als im Vorjahr. Dies bedeu-
tet eine Steigerung gegenüber dem Vor-
jahr um etwa 60 %. Allein ca. 41.000 
Asylbewerber kamen aus Syrien. Das 
waren 20 % aller Asylanträge. Im Regel-
fall sind diese Menschen in Deutschland 
nach Abschluss des Asylverfahrens auch 
schutzberechtigt. Insgesamt erhielten 
33.310 Personen im Jahr 2014 die 
Rechtsstellung eines Flüchtlings nach 
der Genfer Konvention (25,8 % aller 
Asylbewerber). Zudem erhielten 5.174 
Personen (4,0 %) subsidiären Schutz 
nach § 4 Absatz 1 des Asylverfahrensge-
setzes und 2.079 Personen (1,6 %) Ab-
schiebungsschutz gemäß § 60 Abs. 5 
oder 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes. 
Diese Zahlen sprechen für sich. Auffäl-
lig ist, dass gerade einmal ein Viertel al-
ler Anträge erfolgreich ist. Das lässt sich 
vor allem durch die Einstufung der Bal-
kanstaaten als sichere Herkunftsländer 
erklären, denn etwa 30 % aller Asylbe-
werber kamen aus diesen Ländern.

Auf subsidiären Schutz kann ein 
Drittstaatsangehöriger oder Staatenlo-
ser einen Anspruch haben, dem weder 
durch die Zuerkennung der Flüchtlings-
eigenschaft noch durch das Asylrecht 
Schutz gewährt werden kann. Er wird 
als subsidiär Schutzberechtigter aner-
kannt, wenn er stichhaltige Gründe für 
die Annahme vorgebracht hat, dass ihm 
in seinem Herkunftsland ein ernsthafter 
Schaden droht. Als ernsthafter Schaden 
gilt unter anderem die Verhängung oder 

Vollstreckung der Todesstrafe, Folter 
oder unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Bestrafung oder eine 
ernsthafte individuelle Bedrohung des 
Lebens oder der Unversehrtheit einer 
Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.

Abschiebungsverbote hingegen grei-
fen erst subsidiär ein. Das heißt, eine 
Prüfung des § 60 Abs. 5 und 7 Auf-
enthG kommt nur in Betracht, wenn 

Schutz aufgrund höherrangiger Schutz-
normen wie beispielsweise Flüchtlings-
schutz, Asylrecht oder subsidiärer Schutz 
versagt wurde. Ein Abschiebungsverbot 
gem. § 60 Abs. 7 AufenthG ist zu ge-
währen, wenn dem Ausländer bei Rück-
kehr in den Zielstaat eine erhebliche in-
dividuelle Gefahr oder extreme allge-
meine Gefahr droht. Der Abschiebungs-
schutz nach § 60 Abs. 7 AufenthG wird 
insbesondere, aber nicht abschließend, 
geltend gemacht, wenn beispielsweise 
die Gefahr einer wesentlichen Ver-
schlechterung einer bestehenden Er-
krankung infolge fehlender oder nicht 
ausreichender Behandlung im Zielstaat 
droht.

Für Deutschland ist die Aufnahme 
von Flüchtlingen aus Drittstaaten ein 
bedeutender Baustein einer humanitä-
ren Flüchtlingspolitik. Deutschland 
leistet hier freiwillig mehr als andere eu-
ropäische Staaten, etwa durch die Auf-
nahme von sogenannten Kontingent-
flüchtlingen über das Asylsystem hin-
aus. Rund 20.000 besonders Schutzbe-

Zuwanderung über das Asylrecht 
höhlt dieses aus und geht somit ZU 
LASTEN der Berechtigten.

Die Industriestaaten müssen bei der 
DRITTSTAATENREGELUNG mehr Engagement 
und Solidarität untereinander zeigen.
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dürftigen aus Syrien wurde hierdurch 
Sicherheit vor Verfolgung verschafft. 
Auch Schweden nimmt im Rahmen der 
Asylpolitik eine Vorbildfunktion ein. 
Wünschenswert wäre jedoch bei der hu-
manitären Aufnahme von Bürgerkriegs-
flüchtlingen, dass auch andere Indus
triestaaten mehr Engagement zeigen. 
Zudem ist mehr Solidarität unter den 
europäischen Partnern vonnöten, wenn 
es um die Verteilung der Flüchtlinge in-
nerhalb Europas geht, gefordert.

Legale und illegale Migration
Migration, legale wie illegale, hat jedoch 
auch ihre Schattenseiten. Im Bereich le-
galer Migration gilt es vor allem, beste-
hende Integrationsdefizite zu verringern 
und eine Identifikation mit Deutschland 
und seiner freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung zu schaffen. Dies ist 
eine ständige Aufgabe. Im Rahmen der 
illegalen Migration gilt es, Schlepper- 
und Menschhändlerwesen nachhaltig 
zu bekämpfen. Illegale Migration unter-
gräbt die Steuerung der Zuwanderung 
und schafft massive Integrationsproble-

me. Ihr zu begegnen, ist eine komplexe, 
aber, auch vor dem Hintergrund der vie-
len Todesopfer im Mittelmeer, äußerst 
dringliche Aufgabe. In einem Europa 
ohne Binnengrenzen sind die Europäi-
sche Union und ihre Mitgliedstaaten ge-
meinsam gefordert, die Machenschaften 

der Schlepper und Menschenhändler zu 
unterbinden und die Außengrenzen ef-
fektiv zu schützen.

Deutschland hat im Bereich der ge-
regelten Zuwanderung in den vergange-
nen zehn Jahren erhebliche Fortschritte 
gemacht. Auch der stellvertretende 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertags 
(DIHK), Achim Dercks, erkennt an, 
dass das Zuwanderungsrecht deutlich 
Fortschritte gemacht hat und hält ledig-
lich graduelle Verbesserungen für erfor-
derlich. Im Bereich der illegalen Migrati-
on und bei der Aufenthaltsbeendigung 
von abgelehnten Asylbewerbern sind je-
doch weitere Anstrengungen, vor allem 
im Bereich des Vollzugs, notwendig. 
Um dies für die zuständigen Bundeslän-
der zu erleichtern, verabschiedete die 
Regierungskoalition einen Gesetzent-
wurf zur Neubestimmung des Bleibe-
rechts und der Aufenthaltsbeendigung.

Fazit
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass 
ein neues Zuwanderungsgesetz schon-
gleich ein Einwanderungsgesetz beim 
besten Willen nicht erforderlich ist. Es 
ist nicht notwendig, hier Grundsatzde-
batten zu führen, denn die bestehenden 
rechtlichen Regelungen erfassen die Zu-
wanderung praxisgerecht und lebens-
nah. Erforderlich ist hingegen, mit Blick 
auf den demographischen Wandel und 
unabhängig von gesetzlichen Änderun-
gen, praktische Maßnahmen zu ergrei-
fen, um Deutschlands Attraktivität für 
Fachkräfte zu erhalten und zu steigern 
und somit die Integration weiter voran-
zutreiben. Geboten ist ein konstruktiver 
Dialog über das Einladen, das Ankom-
men und das Zusammenleben. Dane-
ben müssen wir der Abwanderung von 
inländischen Fachkräften entgegenwir-

Ein neues Zuwanderungsgesetz ist 
NICHT erforderlich.

ken. In der Diskussion um weitere Ver-
besserungen bei der Zuwanderungspoli-
tik dürfen wir die inländischen Potenzi-
ale, gerade im Bereich der Weiterqualifi-
zierung jüngerer, bei Landzeitarbeitslo-
sen, Teilzeitarbeitnehmern und bei älte-
ren Arbeitnehmern nicht vergessen. 
Noch immer sind in Deutschland knapp 
drei Millionen Menschen ohne Beschäf-
tigung. Diese dürfen bei der Diskussion 
um Demographie und Fachkräfte aus 
Drittstaaten nicht außen vor bleiben.  ///

/// �STEPHAN MAYER MDB
ist Innenpolitischer Sprecher der 
CDU / CSU-Bundestagsfraktion, Berlin.
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Seit Jahrhunderten kommen Menschen 
aus dem Ausland zu uns nach Deutsch-
land, um hier zu leben und zu arbeiten. 
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war je-
der fünfte Berliner Bürger ein französi-
scher Hugenotte, und mit der Industria-
lisierung am Ende des 19. Jahrhunderts 
kamen Hunderttausende Polen sowohl 
nach Berlin als auch ins Ruhrgebiet. In 
den 60er-Jahren folgten schließlich die 
Gastarbeiter, und nach der deutschen 
Einheit kamen viele Menschen aus dem 

/// Willkommen in Deutschland!

ehemaligen Ostblock zu uns. Im Jahr 
2005 gab sich Deutschland erstmals ein 
Gesetz, das die Einwanderung und Inte-
gration von Menschen aus dem Ausland 
regeln sollte. Bereits der sperrige Titel 
„Gesetz zur Steuerung und Begrenzung 
der Zuwanderung und zur Regelung des 
Aufenthalts und der Integration von 
Unionsbürgern und Ausländern“ ver-
sprach, Einwanderung vor allem be-
grenzen zu wollen, so dass schon zwei 
Jahre später Veränderungen notwendig 
wurden, damit das deutsche Gesetz 
nicht mit EU-relevanten Richtlinien in 
Konflikt geriet. 

Sich der Realität in Deutschland 
stellen

Was sich bereits vor zehn Jahren ab-
zeichnete und heute gleichsam in aller 
Munde angekommen ist, sind die für 

Eine neue gesetzliche Grundlage 
ist nötig

SERAP GÜLER /// Die deutsche Gesellschaft wird sich in den nächsten Jahren dras-
tisch verändern. Die Menschen werden immer älter, während die Anzahl der gut 
ausgebildeten Fachkräfte kontinuierlich sinkt. Nur durch die Einwanderung, vor 
allem von Menschen aus Nicht-EU-Staaten, können wir den Betrieb in Deutschland 
aufrechterhalten. Dafür brauchen wir aber ein transparentes und effizientes Einwan-
derungsgesetz, das Lust auf Deutschland macht und eine echte Willkommenskultur 
ermöglicht.

Deutschland ungünstigen Folgen des 
demographischen Wandels und der ek-
latante Fachkräftemangel. Nach Japan 
ist Deutschland demographisch schon 
jetzt das zweitälteste Land der Welt. Ins-
besondere die sozialen Sicherungssyste-
me sind jedoch auf ein ausgewogenes 
Verhältnis von Beitragszahlern und 
-empfängern angewiesen. Lösungsvor-
schläge gibt es gewiss viele: So sollen die 
Hürden gesenkt werden für die Bereit-
schaft, eine Familie zu gründen, indem 

eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Elternschaft vorangetrieben wird. 
Ebenso bemüht man sich um eine quali-
tativ bessere Schulbildung, die kein 
Kind zurücklässt und fit für das duale 
Ausbildungssystem macht. Dennoch 
besteht kein Zweifel daran, dass man 
sowohl den demographischen Wandel 
als auch den Fachkräftemangel nicht 
ohne die Einwanderung von Menschen 
aus dem Ausland auffangen kann. Die 
gute Nachricht lautet allerdings: Nach 

Nach Japan ist Deutschland bevölkerungsmäßig schon jetzt das zweitälteste Land der Welt. 
Wir können es uns demographisch gar nicht leisten, auf Zuwanderung zu verzichten.

Deutschland ist seit Jahrhunderten
ein EINWANDERUNGSLAND.
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wie vor gibt es dort viele junge, gut aus-
gebildete Menschen, die zu uns kom-
men möchten. Deutschland ist ein at-
traktives Land, das Menschen stärker 
denn je anzieht. 

Die eigene Heimat zu verlassen und 
nach Deutschland zu ziehen, ist für die 
Einwandernden ein komplexer Akt – or-
ganisatorisch und emotional. Auch wir 
als Aufnahmegesellschaft stehen vor der 
Herausforderung, wie wir Einwande-
rung vorausschauend steuern möchten, 
wie wir die neuen Mitbürger integrieren 
wollen und welche Rolle eine offene 
Willkommenskultur spielt. Darum be-
nötigen wir dringender denn je eine 
breite gesellschaftliche Debatte über die 
Notwendigkeit von Einwanderung: 
Welche Art von Einwanderung ist ge-
wollt, und wo soll sie begrenzt werden? 
Wie können wir sicherstellen, dass auch 
bei starker Einwanderung der gesell-
schaftliche Zusammenhalt keinen Scha-
den nimmt?

Defizite unserer aktuellen Gesetze
In den letzten Jahren haben wir bereits 
große Anstrengungen im Bereich der 
Einwanderung und Integration unter-
nommen. Zu erwähnen sind die Einfüh-
rung der EU-Blue Card, das Anerken-
nungsgesetz, die Beschäftigungsverord-
nung, die Definition von sogenannten 
Mangelberufen bis hin zur besseren An-
erkennung ausländischer Schulab-
schlüsse. Hier ging es stets um die Po-
tenziale und Qualifikationen der Ein-
wandernden. Gegner eines neuen Ein-
wanderungsgesetzes führen gerne an, 
dass schon jetzt sehr viel geregelt sei, es 
kaum zusätzliche Gestaltungsspielräu-
me gäbe und ein neues Gesetz reine 
Symbolpolitik sei. Sie verschweigen je-
doch, dass die bisherigen Regeln die ge-
wünschten Effekte deutlich nicht er-

reicht haben, und dass Symbole gerade 
in der Migrations- und Integrationspoli-
tik eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielen. 

Aktuell gibt es im Bereich der Ein-
wanderung zu viele unterschiedliche 
Gesetze, Verordnungen und Verwal-
tungsvorschriften, mit denen sich selbst 
diejenigen schwer tun, die täglich damit 

arbeiten. Die momentanen Regelungen 
sind zu kompliziert, zu intransparent 
und bürokratisch. Und vor allem: Sie 
sind auch mehr auf die kurzfristige Ar-
beitsmigration ausgerichtet, als dass sie 
Menschen langfristig in Deutschland 
eine Perspektive geben wollten. Über die 
Hälfte der Einwanderer bleibt gegen-
wärtig weniger als ein Jahr in Deutsch-
land. Geschaffen werden müssten aber 
Perspektiven für einen dauerhaften Auf-
enthalt und zur Einbürgerung. Die EU-
Blue Card richtet sich an Menschen aus 
Nicht-EU-Ländern, den sogenannten 
Drittstaaten. Aktuell sind gerade einmal 
um die 24.000 BlueCards ausgegeben 
worden, was viel zu wenig ist. Erreicht 
werden damit auch nur Akademiker, 
obwohl wir gerade ausgebildete Fach-
kräfte brauchen.

Die EU-Binnenmigration wiederum 
wird spätestens dann abnehmen, wenn 
die Krisen in den EU-Ländern an Inten-
sität verloren haben. Das heißt, viele 
Spanier, Italiener und Griechen werden 
in ihre Heimat zurückkehren, sobald 
sich der Arbeitsmarkt dort wieder ent-
spannt. Wir brauchen diese Menschen 

aber hier in Deutschland und müssen 
dafür sorgen, dass sie dauerhaft bei uns 
bleiben wollen. Besonders hinderlich ist 
es, dass Einwanderung in unseren be-
stehenden Gesetzen vor allem als Prob-
lem diskutiert wird, obwohl sie als eine 
Bereicherung verstanden werden sollte. 
Einwanderung wird auch nicht als Teil 
der deutschen Geschichte und Identität 
wahrgenommen, sondern als ein 
Randphänomen, das mal stärker und 
mal schwächer zu Tage tritt. Alleine der 
Titel des geltenden Gesetzes ist weder 
tauglich, um eine authentische Will-
kommenskultur zum Leben zu erwe-
cken, noch eignet er sich für ein glaub-
haftes Marketing, mit dem man im Aus-
land für eine Einwanderung nach 
Deutschland werben könnte. Das Ge-
setz ist mit dem Ziel entstanden und da-
rauf ausgelegt, Einwandernde lediglich 
für einen überschaubaren Zeitraum auf-
zunehmen. Gesetzliche Regelungen, die 
von solchen Ansprüchen getragen wer-
den, lassen sich aber zu keiner freundli-
chen Einladung umdeuten, geschweige 
denn, dass sie Begeisterung für Deutsch-
land entfachen könnten.

Ein neuer Geist für die Einwande-
rungsgesetzgebung

Deshalb werden wir früher oder später 
nicht darum herum kommen, uns ein 
modernes und reformiertes Einwande-
rungsgesetz zu geben und unsere Rege-
lungen besser aufeinander abzustim-
men. Was jetzt mehr schlecht als recht 
noch laufen mag, wird bereits in weni-
gen Jahren hoffnungslos überfordert 
sein und scheitern. Dabei geht es einem 
neuen Einwanderungsgesetz nicht da
rum, alles Bisherige abzulösen und 
durch etwas gänzlich Neues zu ersetzen. 
Doch wenn sich Rahmenbedingungen 
verändert haben und ein geschaffenes 

System nicht die erhofften Ergebnisse 
erzielt, braucht es Ehrlichkeit und Mut, 
ein neues und besseres System zu entwi-
ckeln. Wir sollten in einem ersten Schritt 
die bisherigen Inhalte und Instrumente, 
die sich als zweckdienlich erwiesen ha-
ben, herausfiltern und ergänzt um krea-
tive Ideen zu einem neuen Einwande-
rungsgesetz zusammenführen. Ein 
Neuanfang ist unumgänglich, denn Ein-
wanderung wird in vielen Industrienati-
onen benötigt – nicht nur in den klassi-
schen Einwanderungsländern wie den 
USA, Kanada und Australien. Mit ihnen 
konkurrieren wir um die besten Köpfe: 
Wenn wir unsere Einwanderungspolitik 
nicht verbessern, werden wir von den 
Ländern überholt, die darin stärker 
sind.

Ein schlankes und effizient anwend-
bares Einwanderungsgesetz beinhaltet 
klare Regeln, die für beide Seiten trans-
parent und leicht verständlich sind – für 
die Einwandernden und für die deut-
sche Aufnahmegesellschaft. Wie könn-
ten Inhalte eines solchen Einwande-
rungsgesetzes aussehen? 

•	� Im handwerklichen und sozialen Be-
reich bleiben immer mehr Ausbil-
dungsplätze mangels Bewerber unbe-
setzt, und ausgebildete Fachkräfte 

Das MOMENTANE Einwanderungsgesetz 
ist zu kompliziert, problemorientiert 
und nicht auf Langfristigkeit und 
Einbürgerung ausgerichtet.

Deutschland BRAUCHT ein 
effizientes, modernes und den 
realen Gegebenheiten angepasstes 
Einwanderungsgesetz.
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werden teilweise händeringend ge-
sucht. Hier müsste die deutsche Ge-
setzgebung für Einwanderung flexi
bler werden, indem zum Beispiel eine 
Quotierung je nach regionalem Be-
darf möglich wird. So könnten auch 
ländliche oder insbesondere ostdeut-
sche Regionen noch besser von Ein-
wanderern profitieren.

•	� An deutschen Hochschulen werden 
gegenwärtig etwa 300.000 ausländi-
sche Studenten ausgebildet. Ziel soll-
te es sein, dass möglichst viele von 
ihnen nach ihrem Studium als quali-
fizierte Fachkräfte in Deutschland 
bleiben wollen – und können. Neben 
einer gezielten Ansprache und Be-
treuung bereits während des Studi-
ums könnten Stipendien für be-
stimmte Mangelberufe ausgegeben 
werden, die an eine Verpflichtung zur 
anschließenden Berufstätigkeit in 
Deutschland geknüpft sind. Auch 
ausländische Studienabbrecher soll-
ten eine zweite Chance erhalten, in-
dem sie leichter in eine Ausbildung 
oder eine Selbständigkeit wechseln 
können. Die Internationalisierung 
der deutschen Hochschullandschaft 
als Angebot für angehende Top-Wis-
senschaftler ist ein weiterer interes-
santer Aspekt. 

•	� Obwohl die deutschen Angebote für 
Menschen aus Nicht-EU-Staaten zu 
den liberalsten Einwanderungsregeln 
der Welt gehören, empfiehlt selbst die 
OECD dringend Änderungen. Viel 
weniger Menschen als erhofft haben 
eine EU-Blue Card beantragt. Ein 
neues Einwanderungsgesetz sollte ge-
rade diesen Personenkreis adressieren. 

•	� Es spricht auch viel dafür, dass bei 
der Einbürgerung das Modell des 
„Generationenschnittes“ eingeführt 
wird, nach dem die Mehrstaatlichkeit 

für die ersten Generationen akzep-
tiert wird und dafür ab einer be-
stimmten Generation die Staatlich-
keit nicht mehr qua Geburt weiterge-
geben wird. Denn warum sollte man 
auch einem Kind der fünften Genera-
tion noch den Pass seiner Ururgroßel-
tern mitgeben?

•	� Eine Einbürgerung schafft die beste 
Bindung an unser Land und könnte 
ohnehin viel früher erfolgen als nach 
aktuell acht Jahren. Schweden bietet 
sie bereits nach vier, Kanada nach 
drei Jahren an. Die Bereitschaft der 
Einwanderer, unsere traditionellen 
Werte und unsere Verfassung zu ak-
zeptieren, ist unerlässlich, sollte aber 
auch gewürdigt werden.

Punktesysteme sind nur ein Aspekt
Ausdrücklich nur ein Aspekt eines neu-
en Einwanderungsgesetzes könnte ein 
Punktesystem sein, mit dem bereits Ka-
nada, Australien und Neuseeland arbei-
ten. Das kanadische System gilt hierbei 
vielen als Vorbild. Das Parlament legt 
dabei mit einem transparenten Punkte-
system in regelmäßigen Abständen fest, 
wie viele und welche Einwanderer ins 
Land kommen dürfen. Wer von allen 
Bewerbern letztlich aufgenommen wird, 
hängt von zahlreichen Kriterien ab, un-
ter anderem vom Alter, der Berufsaus-
bildung oder den Sprachkenntnissen. 
Einen Punkteabzug gibt es für Vorstra-

fen, hohe Schulden oder einen schlech-
ten Gesundheitszustand. Dass Kanada 
über seine Auslandsvertretungen und 
Websites gezielt um Einwanderer wirbt, 
muss als ein gelungener Vorstoß gewer-
tet werden. Bereits vor der Einreise nach 
Kanada gibt es Integrationsmaßnah-
men, damit der Aufenthalt in der neuen 
Heimat von Anfang an gelingt. Dies al-
les koordinieren ein Einwanderungs- 
und Staatsbürgerschaftsminister sowie 
ein „Minister for Multiculturalism“, 
weil Einwanderung und Integration be-
deutende Aufgaben für die gesamte Ge-
sellschaft sind.

Hinlänglich bekannt sind die Ein-
wände der Punktesystemgegner. Kana-
da und Australien stünden auf Grund 
ihrer geographischen Lage und ihrer 
Landessprachen, die Weltsprachen sind, 
in einer eigenen Situation. Das kanadi-
sche Punktesystem sei zudem lange 
nicht so unbürokratisch und flexibel, 
wie viele meinten. Darauf ist zu antwor-
ten, dass ein neues Einwanderungsge-
setz für Deutschland das kanadische 
Punktesystem ja gar nicht eins zu eins 
kopieren will. Wir brauchen ein deut-
sches Einwanderungsgesetz und ein 
deutsches Punktesystem, das zu den 
deutschen Verhältnissen passt. Der 
Blick richtet sich auf Kanada, weil wir 
nach guten Lösungen suchen sollten. 
Vielleicht ist die Auswahlprozedur 
durch ein Punktesystem auch zunächst 
etwas aufwendiger als das, was wir bis-
lang praktizieren. Aber ist es nicht bes-
ser, im Vorfeld die richtigen Weichen zu 
stellen und genau hinzuschauen, als im 
Nachhinein mit vermeidbaren Folgepro-
blemen kämpfen zu müssen?

Punktesysteme sind kein Allheilmit-
tel und haben Vor- und Nachteile. Doch 
die Kriterien für eine willkommene Ein-
wanderung werden transparenter, und 

ein transparentes Punktesystem ist vor 
allem eben auch ein Signal an die Bür-
ger in Deutschland: Wer hier bei uns 
aufgenommen wird, hat ein nachvoll-
ziehbares Verfahren durchlaufen und 
gleichsam den behördlichen Stempel 
dafür erhalten, für Deutschland wichtig 
zu sein – vor allem dann, wenn als Teil 
des Punktesystems die Integrationswil-
ligkeit der Einwanderer berücksichtigt 
wird. Gegner eines neuen Einwande-
rungsgesetzes leugnen den Handlungs-
bedarf, obwohl sie wissen, dass sich 
unsere Probleme in Deutschland nicht 
mit den Konzepten von gestern lösen 
lassen.

Auf allen Ebenen gemeinsam für 
eine neue Willkommenskultur

Sämtliche praktizierten Punktesysteme 
unterscheiden sich stark voneinander 
und werden permanent angepasst. 
Wichtig ist es, dass die Politik in 
Deutschland eng mit der Wirtschaft zu-
sammenarbeitet. Die Parlamente sollten 
in die Quotenregelungen stärker einge-
bunden werden und regelmäßig bestim-
men, welche Bedürfnisse Deutschland 
bzw. die einzelnen Bundesländer haben. 
Ein Blick ins Ausland verrät: Deutsch-
land ist mit seinen Botschaften, den 
Goethe-Instituten und deutschen Schu-
len, den Außenhandelskammern und 
politischen Stiftungen weltweit präsent. 

PUNKTESYSTEME können Vorteile 
haben.

Wir müssen Migration als einen 
POSITIVEN Prozess sehen und ein 
entsprechendes, weltweites 
Marketing betreiben.
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Alle diese Institutionen sollten darauf 
verpflichtet werden, qualifizierten jun-
gen Menschen Perspektiven für ein Le-
ben in Deutschland aufzuzeigen und 
mit einstellungswilligen deutschen Un-
ternehmen zusammenzuarbeiten. 

Online-Angebote wie „Make-it-in-
Germany“ und andere Programme müs-
sen besser aufeinander abgestimmt sein 
und könnten sowohl unsere Mangelbe-
ruflisten im Ausland publik machen als 
auch für die deutsche Sprache Interesse 
wecken. Wir brauchen ein Einwande-
rungsmarketing, das Lust auf Deutsch-
land macht. Wir dürfen Einwanderung 
nicht länger als eine Belastung verstehen, 
sondern als einen Prozess, der sich am 
Ende als Gewinn für beide Seiten heraus-
stellt. Denn die besten gesetzlichen Rege-
lungen bringen nichts, wenn sie nicht 
auch mit dem nötigen Geist gelebt wer-
den. In diesem Zusammenhang wird bis-
weilen etwas verächtlich von Symbolpoli-
tik gesprochen, doch gerade Symbole 
sind in der Integrationspolitik wichtige 
Zeichen dafür, dass wir es ernst meinen.

Gebraucht wird eine Willkommens-
kultur in der Bevölkerung und bei staat-
lichen Stellen: ob bei der Visavergabe im 
Ausland, den Ausländerbehörden und 
Bundesagenturen oder bei den für die 
Anerkennung ausländischer Berufs- und 
Studienabschlüsse zuständigen Ämtern. 
Der Arzt oder Ingenieur aus Brasilien, 
der nach Deutschland einwandern will, 
darf sich nicht wie ein Bittsteller fühlen. 
Wichtig ist im Hinblick auf die Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse 
ebenso, möglichst einheitliche Regelun-
gen in den Bundesländern zu schaffen, 
damit unnötig lange Verfahren vermie-
den werden und die Integration rei-
bungslos erfolgen kann. Deutschland 
braucht auch mehr ehrenamtliche Paten, 
wie es sie in anderen Einwanderungslän-

dern gibt. Sie helfen nicht nur im Alltag, 
sondern vermitteln auch authentisch die 
Werte und Geschichte der neuen Hei-
mat. Integrations- und Sprachkurse soll-
ten für mehr Gruppen als bisher zugäng-
lich sein.

Verantwortung für Flüchtlinge 
übernehmen

Natürlich dürfen wir nicht nur auf die 
Fachkräfte schauen, sondern müssen 
auch Verantwortung für Flüchtlinge 
übernehmen. Menschen, die unsere Hil-
fe brauchen, weil sie vor Krieg, Gewalt, 
Vertreibung und Verfolgung fliehen, ha-
ben Anspruch auf unsere Hilfe und un-
seren Schutz. Wir können stolz darauf 
sein, dass sie in ihrer größten Not 
Deutschland ihr Vertrauen schenken. 
Zur ganzen Wahrheit gehört, dass es ei-
nen Missbrauch des Asylrechts gab und 
gibt. Hunderttausende sind in den letz-
ten Jahrzehnten in Deutschland geblie-
ben, obwohl sie eigentlich ausreise-
pflichtig waren. Zur Zeit handelt es sich 
dabei um etwa 150.000 Menschen.

Eine hohe Akzeptanz für Einwande-
rung und die Aufnahme von Flüchtlin-
gen gibt es bei den Bürgern in Deutsch-

land aber nur dann, wenn die reine Ein-
wanderung in die Sozialsysteme so weit 
als möglich unterbunden wird und klare 
Regeln herrschen, die konsequent ange-
wandt werden. Abgelehnte ausreise-
pflichtige Asylbewerber müssen zügig 
abgeschoben werden. Was sich hart an-
hört, ist am Ende vor allem eines: Ge-
recht und fair denjenigen gegenüber, die 
wirklich unsere Hilfe brauchen. Und 

wer bei uns bleiben kann, sollte rasch 
die Möglichkeit erhalten, eine Arbeit 
aufzunehmen oder eine Ausbildung zu 
absolvieren, damit auch die Flüchtlings-
migration zu einem tragfähigen Modell 
wird. Um zu verhindern, dass Flüchtlin-
ge im Ausland ihr Leben illegalen 
Schleuserbanden anvertrauen, brauchen 
wir Asylzentren, vor allem in Afrika, in 
denen die Menschen vor Ort Asylanträ-
ge stellen können. Zudem müssen wir es 
ihnen ermöglichen, sich offiziell bei uns 
zu bewerben. 

Chancen nutzen
Rund 20 % der deutschen Bevölkerung 
haben eine Einwanderungsgeschichte. 
Das ist genauso ein Fakt wie die Folgen 
des demographischen Wandels und der 
Fachkräftemangel auf dem Arbeits-
markt. Dem müssen wir uns mit einem 
an der Realität orientierten Einwande-
rungsgesetz stellen. Deutschland gehört 
weltweit zu den attraktivsten Ländern, 
weil es mit seinem Maß an Demokratie 
und Verlässlichkeit viel erreicht hat. 
Deutschland hat aber auch Bedürfnisse 
und sollte diese besser kommunizieren. 
Ein internationaler Vergleich der Ein-
wanderungsgesetze belegt, dass der ent-
scheidende Punkt in der Frage liegt, ob 
die Aufnahmegesellschaft Einwande-
rung als etwas Positives begreift oder als 
eine Bedrohung. Wenn sich Einwan-
dernde bei uns nicht willkommen füh-
len, werden sie sich für die Länder ent-
scheiden, in denen das der Fall ist.  ///

/// �SERAP GÜLER MDL
ist integrationspolitische Sprecherin 
der CDU-Fraktion im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und 
Mitglied im Bundesvorstand der CDU 
Deutschlands. 
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ASYLMISSBRAUCH muss unterbunden 
werden.
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Zu Beginn 2015 hat Bundesverteidi-
gungsministerien Ursula von der Leyen 
den Startschuss zum Weißbuchprozess 
gegeben. Am Anfang steht der Dialog: 
Seit sechs Monaten werden die Ausrich-
tung und die Inhalte des wichtigsten si-
cherheitspolitischen Grundlagendoku-
ments diskutiert. Doch was ist das Weiß-
buch, das im Sommer 2016 veröffentlicht 
wird, und was soll in ihm stehen? 

Was ist das Weißbuch?
Das „Weißbuch 2016 zur Sicherheitspo-
litik und zur Zukunft der Bundeswehr“ 
wird unter Federführung des Verteidi-
gungsministeriums erarbeitet. Es be-
stimmt einerseits den aktuellen Stand-
ort und gibt andererseits die sicherheits- 
und verteidigungspolitische Richtung 
vor. Was sind die grundlegenden Werte 
und wo liegen die strategischen Interes-
sen und Ziele Deutschlands? Mit wel-

/// Aufräumen in der Sicherheitspolitik 

chen zivilen und militärischen Instru-
menten können wir erfolgreiche Sicher-
heitspolitik gestalten? Welche Fähigkei-
ten braucht die Bundeswehr hierzu? Die 
Beantwortung dieser zentralen Fragen 
tragen zu einer wegweisenden Veror-
tung bei. So soll deutlich werden, wie 
die Bundeswehr aufgestellt und ausge-
rüstet sein muss, damit sie ihre Aufga-
ben im Rahmen einer vernetzten Sicher-
heitspolitik erfüllen kann.

DAS NEUE WEISSBUCH

JULIA OBERMEIER /// Der Weißbuchprozess ist mit dem Sortieren eines Kleider-
schrankes vergleichbar. Wichtig ist zunächst die Struktur des Kleiderschrankes, 
d. h. die sicherheitspolitische Grundlagenanalyse. Sie ist die Basis und muss gut 
aufgestellt sein. Anschließend muss der Inhalt des Kleiderschankes begutachtet 
werden. Welche Kleidungsstücke, d. h., welche sicherheitspolitischen Instrumente, 
sind vorhanden, in welchem Zustand befinden sie sich und sind die entsprechenden 
„Kleider für die passende Anlässe“ vorhanden? Diese Begutachtung wird sicherlich 
Anpassungsbedarf zutage fördern. 

Das Weißbuch 2016 ist eine 
Bestandsaufnahme und Anleitung 
für die Zukunftsausrichtung der 
BUNDESWEHR.

Warum brauchen wir ein  
neues Weißbuch?

Es ist höchste Zeit für ein neues Weiß-
buch. Fast zehn Jahre sind seit der letz-
ten sicherheitspolitischen Grundlagen-
verortung vergangen. Inzwischen hat 
sich in Deutschland und der Welt viel 
verändert. Dies belegen sowohl eine in-
nere als auch eine äußere Zäsur.

Als innere Zäsur ist die Forderung 
von drei deutschen Spitzenpolitikern zu 
sehen, Deutschland solle mehr Verant-
wortung in der Welt übernehmen. Dies 
war der Tenor der Reden von Bundes-
verteidigungsministerin Ursula von der 

Leyen, Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier und Bundespräsident 
Joachim Gauck auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz Anfang 2014. Als 
bedeutende und exportorientierte 
Volkswirtschaft hat Deutschland ein 
starkes Interesse an internationalem 
Frieden und Stabilität und dafür muss 
sich Deutschland auch engagieren.  Die 
drei maßgeblichen politischen Entschei-
dungsträger haben jedoch keine strate-
gische Neuausrichtung der Außen- und 
Sicherheitspolitik beschrieben. Sie ha-
ben vielmehr die Führungsrolle 
Deutschlands in Europa erstmals klar 

Die Bundeswehr steht im Zentrum des Weißbuchprozesses. Eine veränderte Weltlage sowie neue 
sicherheitspolitische Herausforderungen erfordern materiell wie personell neue Strukturen, 
Modernisierung und Weiterentwicklung.
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und deutlich benannt. In diese Rolle ist 
Deutschland, vor allem seit der europäi-
schen Schuldenkrise nach 2009, hinein-
gewachsen. 

Hinzu kommt eine äußere Zäsur. In 
den vergangenen Jahren haben bedeu-
tende weltpolitische Umwälzungen 
stattgefunden. Es knirscht gewaltig im 
Gebälk der Weltordnung. In ungeahnter 
Parallelität und Dichte haben sich die 
krisenhaften Ereignisse an den östli-
chen und südlichen Grenzen Europas 
überschlagen.

Welche Themen müssen  
aufgegriffen werden?
Die Basis: Neue strukturelle  
Herausforderungen

Die genannten Krisen an Europas südli-
chen und östlichen Grenzen sind als 
neue strukturelle Herausforderungen zu 
begreifen. Die Problemlagen in diesen 
Regionen sind mehr als nur eine Mo-
mentaufnahme. Die internationale Ord-
nung befindet sich im Umbruch. Im Os-
ten Europas hat Russland mit der Anne-
xion der Krim das Völkerrecht und in-
ternationale Verträge wie das Budapes-
ter Memorandum gebrochen. In der 
Ost-Ukraine wird unter russischer Be-
teiligung ein bewaffneter Konflikt aus-
getragen. Die Situation dort bleibt wei-
ter angespannt. Es gibt nur wenige An-
zeichen für eine Stabilisierung oder eine 
Annäherung. Durch den Konflikt steht 
die Stabilität der geopolitischen Ord-
nung im östlichen Europa auf dem Spiel. 
Die europäische Sicherheitsarchitektur 
ist ins Wanken geraten. Die Wirtschaft 
in den Ländern der EU und insbesonde-
re in Russland bekommt die Auswir-
kungen der Krise und der Sanktionen 
teilweise massiv zu spüren. 

Im Süden Europas spannen sich zwei 
gewaltige Krisenbögen: im Nahen und 

Mittleren Osten sowie in Afrika. Die 
Brisanz dieser Konflikte liegt im regio-
nal geprägten Terrorismus, der auf fragi-
le Staaten trifft. Insbesondere das bruta-
le Wüten der IS-Terrormiliz im Irak und 
in Syrien hat ein ungeahntes Ausmaß an 

militärischer Wucht entwickelt. Diese 
vielschichtige Konfliktlage stellt eben-
falls eine Gefahr für die internationale 
Sicherheitsarchitektur dar. Sie ist eine 
der Ursachen für die massiven Flücht-
lingsströme. Zehntausende Menschen 
machen sich über das Mittelmeer auf 
den Weg nach Europa. Tausende kom-
men dabei ums Leben. Zwei Schiffe der 
deutschen Marine retten im Mittelmeer 
Menschen vor dem Ertrinken. Dieser 
Einsatz ist aus humanitärer Sicht unver-
zichtbar. Er bekämpft jedoch nicht die 
Ursachen der Flucht wie Armut, Pers-
pektivlosigkeit oder Krieg. Höhere An-
strengungen bei der Entwicklungszu-
sammenarbeit sowie eine bessere Ver-
sorgung jener Flüchtlinge, die im Nahen 
Osten und in Nordafrika Unterschlupf 
gefunden haben, sind dringend notwen-
dig. Darüber hinaus muss den skrupel-
losen Schleusern das Handwerk gelegt 
werden. 

Während tausende Menschen auf 
der Flucht nach Europa ihr Leben riskie-
ren, verlassen junge Deutsche ihre siche-
re Heimat, um sich dem Jihad anzu-
schließen. Das Phänomen der Foreign 
Fighters birgt ein schwer kontrollierba-
res Risikopotenzial. Kampferprobte 
und entschlossene Jihad-Rückkehrer 

Die Veränderungen in Deutschland und 
der Welt machen nach 10 Jahren eine 
NEUE sicherheitspolitische Grundlagen-
verortung notwendig.

könnten auch in Deutschland Anschlä-
ge planen und durchführen. Bisher sind 
etwa 680 Deutsche in den Irak und nach 
Syrien gereist. Rund 200 sind in die 
Bundesrepublik zurückgekehrt. Die Ge-
fahr, die von ihnen ausgeht, ist mehr als 
abstrakt.  

Die beiden beschriebenen struktu-
rellen Veränderungen an den östlichen 
und südlichen Grenzen Europas müs-
sen als zentrale Herausforderungen im 
neuen Weißbuch festgehalten werden. 
Die geopolitischen Veränderungen, die 
sich durch sie ergeben, werden die Si-
cherheitspolitik der Zukunft stark be-
einflussen. 

Darüber hinaus gibt es weitere 
strukturell relevante Bedrohungen. 
Zwei der bedeutendsten, die auch im 
Weißbuch behandelt werden müssen, 
sind Cyber-Angriffe und hybride Kriegs-
führung. Der Cyber-Raum gewinnt zu-
nehmend an militärischer Relevanz. Er 
ist neben Land, See, Luft und Weltraum 
zu einem fünften Bereich der militäri-
schen Operationsführung geworden. 
Immer mehr Länder streben daher nach 
militärischen Cyber-Fähigkeiten. Einige 
haben bereits eine Cyber-Armee aufge-
baut, andere arbeiten daran. Auch nicht-
staatliche Akteure nutzen den Cyber-
Raum für aggressive Zwecke – so auch 
die Konfliktparteien in der Ukraine und 
die islamistischen Terroristen im Irak 
und in Syrien. 

Der Cyber-Raum wird zum Spielfeld 
für asymmetrische Konflikte. Die Ak-
teure nutzen beispielsweise Cyber-An-
griffe als Teil einer hybriden Kriegsstra-
tegie. Hybride Kriegsführung meint 
„die zumeist gleichzeitige und synergeti-
sche Kombination konventioneller und 
irregulärer Kampfweisen […] um politi-
sche Ziele zu erreichen“. Das militäri-
sche Handeln wird auf zivile Bereiche 
ausgeweitet. Der kriegerische Konflikt 
wird nicht mehr nur mit Soldaten der 
nationalen Streitkräfte und militäri-
schen Waffen geführt. Andere zur Ver-
fügung stehenden Maßnahmen und 
Mittel wie die Verbreitung von Propa-
ganda, die Ausübung von wirtschaftli-
chem Druck oder der Einsatz von ver-
deckt operierenden Militäreinheiten, 
den viel zitierten „grünen Männchen“, 
werden miteinbezogen. Die Entwick-
lung wirksamer Gegen- und Abwehr-
strategien muss ebenfalls im Weißbuch 
verankert werden.

Der Inhalt: Der sicherheits- 
politische Instrumentenkasten

Zur Bewältigung der beschriebenen si-
cherheitspolitischen Herausforderun-
gen müssen alle relevanten Ressorts in 
Lösungsstrategien einbezogen werden. 
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik 
folgt somit einem vernetzten Ansatz. Sie 
umfasst den Dreiklang aus Diplomatie, 
Entwicklungszusammenarbeit und Si-
cherheitspolitik. Jeder dieser Bereiche 
verfügt über eine Vielzahl an Instru-
menten. Die Instrumente der Diploma-
tie umfassen beispielsweise Verhand-
lungen, Vermittlungsangebote, Beob-
achtermissionen sowie politische und 
wirtschaftliche Druckmittel oder Sank-
tionen. Ebenso facettenreich sind die 
Instrumente der Entwicklungszusam-
menarbeit – von Krisenprävention über 

Neue, strukturell relevante 
BEDROHUNGEN sind Cyber-Angriffe 
und hybride Kriegsführung.
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humanitäre Unterstützung in Krisenge-
bieten bis hin zu Friedensentwicklung 
und Konfliktbewältigung. Auch der si-
cherheitspolitische Instrumentenkasten 
ist gut gefüllt: Hilfe bei der Ausbildung 
von Polizei und Sicherheitskräften, Waf-
fenlieferungen, Unterstützungs- sowie 
Friedens- und Stabilisierungsmissionen, 
um nur einige zu nennen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
strategischen Bedrohungslage sowie de-
ren erwartbaren Entwicklungen sollte 
im Weißbuchprozess der gesamte In-
halt des Instrumentenkastens geprüft 
werden. Die notwendigen Instrumente 
stehen für eine ausgewogene Sicher-
heitspolitik zur Verfügung – entschei-
dend ist ihre Orchestrierung. Für den 
Einsatz dieser Instrumente dürfen kei-
ne starren Handlungsmuster vorgege-
ben werden. Jede Situation muss indivi-
duell geprüft und die Maßnahmen ent-
sprechend angelegt werden. Zwischen 
diplomatischen Gesprächen und robus-
ter militärischer Intervention gibt es 
eine große Bandbreite an Mitteln. Im 
Weißbuch muss deutlich gemacht wer-
den, dass militärische Instrumente nur 
dann eingesetzt werden, wenn die zivi-
len ausgeschöpft sind. Kampfeinsätze 
sind dabei nur das letzte Mittel – die 
Ultima Ratio – und sie müssen stets in 

eine umfassende politische Strategie 
eingebettet sein.

Es zeigt sich: Die Themen des Weiß-
buches sind ressortübergreifend rele-
vant. Daher ist es unerlässlich, die In-
halte dieses Grundlagendokuments mit 
den betroffenen Ministerien, allen voran 
mit dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung sowie dem Auswärtigen Amt, 
intensiv abzustimmen. Gleichwohl 
kann Deutschland in einer sich immer 
schneller verändernden Welt, die vielfäl-
tigen sicherheitspolitischen Herausfor-
derungen nicht alleine lösen. Die wich-
tigsten Sicherheitspartner Deutschlands 
sind die EU und die NATO. Nur ge-
meinsam mit unseren Partnern können 
wir die notwendige Bandbreite an si-
cherheitspolitischen Instrumenten in 
Krisensituationen oder zur Krisenprä-
vention einbringen. Die Bedeutung die-
ser Partnerschaften muss ebenfalls im 
Weißbuch festgehalten werden.

Im Zentrum: Bundeswehr stärken
Im „Weißbuch 2016 zur Sicherheitspoli-
tik und zur Zukunft der Bundeswehr“ 
steht, wie schon der Titel besagt, die 
Bundeswehr als Instrument im Fokus. 
Ihre Bedeutung ist in den vergangenen 
Jahren stetig gewachsen: Die Bundes-
wehr hat sich seit dem Ende des Kalten 
Krieges zu einer Armee entwickelt, die 
weltweit an Friedens- und Ausbildungs-
missionen in Krisengebieten beteiligt 
ist. Sie ist zu einer Armee im Einsatz ge-
worden, die oft außerhalb des NATO-
Gebiets tätig ist. Deutschland über-
nimmt international Verantwortung 
und leistet wichtige Beiträge bei welt-
weiten Friedensmissionen. Rund 3.000 
Soldaten der Bundeswehr beteiligen sich 
derzeit an 16 Einsätzen im Ausland. Die 
Tendenz ist eher steigend. Angesichts 

Das Weißbuch als Grundlagen-
dokument umgreift viele 
verschiedene Themen und ist 
RESSORTÜBERGREIFEND zu gestalten.

der wachsenden Krisenherde ist eine 
modern ausgerüstete und schlagkräftige 
Bundeswehr dringend notwendig. 

Die Entwicklungen in der Ukraine 
legen nahe, dass sich die Bundeswehr 
zusammen mit den militärischen Ver-
bündeten verstärkt auch wieder für 
glaubwürdige militärische Abschre-
ckung und Fähigkeiten zur Landes- und 
Bündnisverteidigung aufstellen muss. 
Sie hat ein breites Aufgabenspektrum 
abzudecken. Diesen Aufgaben kann sie 
nur dann gerecht werden, wenn sie ge-
nügend Ressourcen zur Verfügung hat, 
um die entsprechenden Fähigkeiten be-
reitzustellen. 

Die zentrale Frage, die im Weißbuch 
beantwortet werden muss, ist: Welche 
Herausforderungen soll die Bundes-
wehr zukünftig bewältigen? Die materi-
elle und personelle Aufstellung muss 
mit Blick auf die neuen strukturellen 
Herausforderungen geprüft werden.  
Um ihre vielfältigen sicherheitspoliti-
schen Aufgaben bewältigen zu können, 
braucht die Bundeswehr modernes Ge-
rät und in vielen Bereichen neue Syste-
me. Es ist eine gute finanzielle Ausstat-
tung notwendig, um die Ausrüstung 
beständig weiter- bzw. neu zu entwi-
ckeln. Dieses wichtige Ziel können wir 
nicht ohne die deutsche Rüstungsin-
dustrie erreichen. Auch wenn bisher 
nicht immer alles pünktlich geliefert 
wurde – wir müssen die System- und 
Hochtechnologiefähigkeit der deut-
schen Wehrtechnik unbedingt erhal-
ten. Nur wenn Deutschland stark in der 
wehrtechnischen Industrie ist, können 
wir multinationale Rüstungsprojekte 
maßgeblich beeinflussen. Entwick-
lungsvorhaben wie beispielsweise eine 
europäische unbemannte und bewaff-
nungsfähige Drohne oder ein unter 

deutscher Beteiligung entwickeltes tak-
tisches Luftverteidigungssystem sind 
strategisch relevant. Derartige Ausrüs-
tung dient auch dem Schutz unserer 
deutschen Soldaten und steigert die 
Leistungsfähigkeit der Bundeswehr. 

Neben dem Material ist die wichtigs-
te Ressource der Bundeswehr der 
Mensch. Die Bundeswehr muss ein at-
traktiver Arbeitgeber bleiben, damit sie 
ihre komplexen Aufgaben erfüllen 
kann. Die Aussetzung der allgemeinen 
Wehrpflicht, der demographische Wan-
del und die Konkurrenzsituation auf 
dem Arbeitsmarkt machen es zuneh-

mend schwer, qualifiziertes, motiviertes 
und belastbares Personal zu finden. 
Deswegen muss die Attraktivitätsoffen-
sive der Bundeswehr mit weiteren Maß-
nahmen vorangetrieben werden. Die 
Agenda „Bundeswehr in Führung – Ak-
tiv. Attraktiv. Anders“, das Gesetz zur 
Steigerung der Attraktivität des Diens-
tes in der Bundeswehr und das Gesetz 
zur Neuregelung der Unterhaltssiche-
rung stellen wichtige Schritte dar. Wei-
tere müssen und werden folgen.

Sowohl für die Ausrüstung als auch 
für die Personalbindung und -gewin-
nung war die Erhöhung des Verteidi-
gungsetats ein wichtiges Signal. Die 
Bundeswehr wird dadurch gestärkt. Für 
den Haushalt 2016 ist eine Erhöhung 
von 1,4 Mrd. Euro beabsichtigt. Bis zum 
Jahr 2019 sollen die Mehrausgaben auf 
bis zu 8 Mrd. Euro ansteigen. Eine weite-
re Steigerung des Budgets wäre sinnvoll 

Die materielle und personelle 
Aufstellung der Bundeswehr muss auf 
den PRÜFSTAND.
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und notwendig: Unsere Sicherheit muss 
uns auch finanziell etwas wert sein.

Inhalte müssen gesellschaftlich 
diskutiert werden

Die aktuelle weltpolitische Lage macht 
deutlich: Keines der Elemente unseres 
sicherheitspolitischen Instrumentenkas-
tens ist verzichtbar. Um abschließend 
noch einmal auf das Bild des Kleider-
schrankes zurückzukommen: Auch der 
schönste Smoking kann seine Wirkung 
nicht entfalten, wenn man dazu gelbe 
Gummistiefel tragen muss. Wir brau-
chen also Verständnis für alle sicher-
heitspolitischen Instrumente, auch die 
militärischen. Diese Diskussion müssen 
wir in der breiten Gesellschaft führen. 
Wir müssen bei den Menschen um Ver-
ständnis für den Einsatz der notwendi-
gen Instrumente werben. Der Weiß-
buchprozess befeuert diese Debatte und 
trägt hoffentlich zu größerer Transpa-
renz, Unterstützung und Legitimität in 
der Bevölkerung bei.  ///

/// �JULIA OBERMEIER MDB 
ist Mitglied des Deutschen Bundestages, 
Mitglied im Verteidigungsausschuss und 
Mitglied der Deutschen Delegation des 
Europarates, Berlin.

Anmerkungen
  1 �Vgl. von der Leyen, Ursula: Rede anlässlich der 50. 

Münchner Sicherheitskonferenz, München 31. Ja-
nuar 2014.

  2 �de Maizière, Thomas: Rede des Bundesinnenmi-
nisters anlässlich des Bundesamt für Verfassungs-
schutz-Symposiums, 4. Mai 2015.

  3 �Tamminga, Oliver: Hybride Kriegsführung. Zur 
Einordnung einer aktuellen Erscheinungsform des 
Krieges, SWP-Aktuell 27A, März 2015, S. 1.

  4 �Vgl. hierzu auch Obermeier, Julia: Für eine attrak-
tive Bundeswehr, in: Europäische Sicherheit & 
Technik 3/2015, S. 31-33.
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Quasi aus dem Nichts stand er plötzlich 
da. Mit hochgeschlagenem Schalkra-
gen, breitgetretenen Boots, den Zünd-
schlüssel seines japanischen Motorrades 
in der Lederjacke. Er polarisierte von 
Beginn an. Zunächst mit Testosteron. 
Die Klatschpresse erkannte in ihm den 
modernen Adonis. Professor, Querden-
ker, gepflegter Glatzkopf, Freak – alles 
was das Herz begehrt.

Die Freude an einem politischen 
Glanzlicht in unserer Gesellschaft, die 
Glamour vermisst, ist nachvollziehbar. 
Die von Guttenbergs hatten etwas von 
dieser Strahlkraft, die unabhängig von 
politischen Leistungen Wirkung zeigt. 

Ein wenig auch die Wulffs. Und nun 
eben Varoufakis, dessen Medienpräsenz 
Ministerpräsident Tsipras fast vergessen 
ließ. Als Professor hat er sich mit spiel-
theoretischen Modellen befasst. Er sel-
ber hat aber nie eine Theorie entwickelt 
und nie auch nur ansatzweise die Quali-
tät des kürzlich verstorbenen Professor 
Nash gezeigt, der ein sog. strategisches 
Gleichgewicht skizzierte, das die Sozial-
wissenschaften wesentlich prägte. Es 
handelt sich dabei um einen Zustand, in 
dem es keinem Spieler möglich ist, sich 
zu verbessern, wenn er als Einziger vom 
bestehenden System abweicht. Für den 
Spieltheoretiker ist klar, dass Europa von 
einem strategischen Gleichgewicht weit 
entfernt ist und dass das Ausscheren ei-
nes einzelnen Mitglieds dessen Chancen 
auf Verbesserung der eigenen Lage signi-
fikant verändern könnte. Im Politikbe-
trieb – und Varoufakis hatte bei Amtsan-

/// Homo ludens

RATIONALITÄT – GLEICHGEWICHT –
VAROUFAKIS?

CLAUDIA SCHLEMBACH  /// Am Abend des Referendums vom 5. Juli 2015, am Gipfel 
demokratischer Legitimation der Syriza-Partei, ist der griechische Finanzminister 
Yanis Varoufakis zurückgetreten. Dieses Timing ist der Gipfel der Rationalität, denn 
es war klar, dass von da an nach oben kaum mehr Luft war, alle folgenden Schritte 
aber zu mehr oder weniger drastischen Veränderungen für die Bevölkerung führen 
würden. Für den Ökonomieprofessor mit Spezialgebiet Spieltheorie  war das eine 
logische Konsequenz, der Ausflug in die Realität der Politik damit weitgehend beendet.

Varoufakis entspricht nicht dem Bild 
eines TYPISCHEN Politikers.
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Philosoph oder Zocker? Verstand Europa Varoufakis einfach nicht oder wusste „James Dean“ nicht, 
was er da tat?

tritt eine sehr jungfräuliche Einschät-
zung dazu – ist es nicht üblich, dass ei-
nes der schwächsten Mitglieder plötzlich 
die Abhängigkeiten und Verletzbarkeit 
der eigenen Situation ignoriert und statt 
dessen fordernd auftritt und mehr oder 
weniger klare Schuldzuweisungen ze-
mentiert. In Nashs Bild sind solche Wer-
tungen nachgelagert, es geht nur um die 
Suche nach Gleichgewicht. 

Die ungeschminkte Übertragung 
wissenschaftlicher Positionen auf den 
Politikbetrieb hat in dieser Radikalität 
bisher noch nicht stattgefunden. Sicher 
gab es immer wieder Ansätze von Wirt-
schaftswissenschaftlern, aus der reinen 
Lehre in die politische Beratung zu tre-
ten und Empfehlungen für den politi-
schen Betrieb zu geben. Das ist komplett 
legitim, solange nicht mit dem Etikett 

des objektiven Wissens argumentiert 
wird, sondern Raum bleibt für die Reali-
tät anderer Denkschulen und der Politi-
ker die Möglichkeit hat, die diversen An-
sätze unter gemeinwohlorientierten As-
pekten zu betrachten und die Umsetz-
barkeit der Ideen im Blick zu halten. Das 
war und ist in unserer Kultur der Politik-
beratung Usus. Denn wenn es in einem 
Konglomerat von 28 Staaten zu einem 
strategischen Gleichgewicht kommt, 
kann das nur durch eine politische Ver-
handlung herbeigeführt worden sein. 
Ein Verhandlungsergebnis, das die Inte-
ressen aller einbezieht und den Respekt 
vor den jeweils anderen widerspiegelt. 

Nun kam ein griechischer Minotau-
rus, der das Chicken-Game, das Gefan-
genendilemma und Arrows Theorem 
bestens beherrscht. Der explizit von sich 
weist, Spiele zu spielen, aber ganz sicher 
nicht verleugnen kann, dass er sein Ge-
hirn in der Denklogik der spieltheoreti-
schen Ansätze trainiert hat. Die sehen 
beispielsweise so aus: Beim Chicken-
Game stehen sich zwei „Chicks“ in auf-
geblasenen PS-Schleudern gegenüber 
und fahren aufeinander los – James 
Dean in Reinkultur. Der Fahrer, der ten-
denziell nichts mehr zu verlieren hat, 
wird länger auf dem Gaspedal bleiben 
als der Gegner, der Verantwortung für 
ein funktionierendes und prosperieren-
des Gemeinwesen trägt. Varoufakis war 
hier kein Zocker, aber er trat mit der 
Selbstsicherheit eines Spielertheoreti-
kers auf, der die Regeln verinnerlicht hat 
und weiß, dass seine Verluste relativ 
klein sind im Gegensatz zu der Luxusli-
mousine, die gerade auf ihn zurollt. Und 
nicht nur das: Er leistete sich, irrational 
zu agieren, weil er fest mit der Rationali-
tät der anderen „Chicks” rechnete. 
Spieltheorie ist immer auch die Suche 
nach Gleichgewichten zwischen Ratio-

nalität, begrenzter Rationalität und irra-
tionalem Verhalten. Das Wissen darum 
erweitert den Handlungsspielraum, 
wenn auch nicht immer zum Amüse-
ment der anderen Beteiligten. 

Wenn in diesem Chicken-Game 
nicht Schäuble, Dijsselbloem und Lagar-
de am Steuer gesessen wären, wäre die 
Lage in unserem Land eine ganz andere. 
Aber diese Runde ging und geht auf das 

Konto derjenigen, die sich nicht blenden 
lassen und zu ihren Werten stehen. Das 
sollten wir wahrnehmen und als Ver-
trauenspunkt für unsere Politik verbu-
chen. Dass Wolfgang Schäuble das ein 
oder andere Mal genervt reagiert hat, 
verdient Verständnis, weil es grundsätz-
lich anstrengend ist, die eigene Diksus-
sionsebene zu verlassen und auf neues, 
gehobeneres oder reduzierteres Terrain 
zu wechseln. Christine Lagarde (IWF) 
suchte deshalb nach den „Erwachsenen 
am Verhandlungstisch“.

Trotzdem resultieren aus diesem 
Chicken-Game auch Punkte, die Va-
roufakis für sich verbuchen konnte und 
die keinesfalls verkehrt sind. Den Crash 
vor Augen stellt man sich dann doch Fra-
gen, die das Potenzial haben, Verände-
rungen herbeizuführen. Fragen wie: Ha-
ben wir nicht auch Fehler gemacht? Ver-
stieß die Aufnahme der Griechen in die 
EU nicht den Bestimmungen von Maas

Die Frage nach einer MITSCHULD
der EU an der Griechenlandkrise
stellt sich.

Essay
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tricht? Ist das nicht ein Fehler, den wir 
zu verantworten haben? Hat damit nicht 
das ganze Dilemma seinen Lauf genom-
men? Ist die Austeritätspolitik das einzi-
ge Mittel der Wahl? Können wir den Bal-
last einfach auf die Griechen abwälzen 
oder haben wir nicht auch einen gewalti-
gen Anteil an Verantwortung mitzutra-
gen? Solche Grundsatzfragen sind im 
mindesten Fall ein moralisches Gebot, 
die theoretisch aber auch zu neuen Lö-
sungsansätzen führen könnten. 

Es ist unangenehm zu erkennen, dass 
vermutlich tatsächlich die Ärmsten in 
Griechenland den größten Tribut zu zah-
len haben. Das will niemand. Das ist ein 
Effekt, der von diesem Chicken-Game 
ausgeht: Die Parteien machen Nabel-
schau, wie immer, wenn man in das Auge 
des Taifuns schaut und sie fühlen sich in 
einigen Bereichen auch tatsächlich schul-
dig, was Varoufakis geschafft hat. Nar-
zisstische Persönlichkeiten wie er haben 
eine ausgeprägte Fähigkeit, dem anderen 
Schuldgefühle einzuimpfen, um die eige-
ne Verhandlungsbasis zu maximieren, 
v. a., um von der Verantwortung für das 
eigene Handeln abzulenken. 

Wechseln wir die Arena. Mit einem 
Varoufakis fanden Auseinandersetzun-
gen auf der großen Bühne statt. Das Ar-
row Theorem, ein weiterer Grundpfeiler 
der Spieltheorie, zeigt auf, dass es nicht 
möglich ist, durch die Zusammenfas-
sung individueller (nationaler) Interes-
sen das allgemeine Interesse zu bestim-
men. Diese Erkenntnis stellt den Prozess 
der europäischen Einigung an sich in 
Frage, denn das Konglomerat einzelner 
europäischer Staaten ist keineswegs das 
gewollte Ergebnis der einzelnen Staaten. 
Griechenland jedenfalls weicht mit ganz 
bewussten Akzenten vom Mainstream 
ab und bringt damit die Staatengemein-
schaft ins Wanken. 

Von „Neuer Politik” ist die Rede, die 
sich bei näherer Betrachtung zwar als 
alter Wein in neuen Schläuchen ent-
puppt, aber damit hat es der Spieltheo-
retiker Varoufakis geschafft, Chaos zu 
produzieren. Er hat spieltheoretisch be-
trachtet einfach die Regeln verändert, 
eigene gesetzt und sie als Allgemeingut 
verkauft. Die Umkehrung der Werte in 
dem Sinne, dass das schwächste Glied 
der Kette erklärt, wie der Weg zu gehen 
ist, war in einigen Momenten greifbar. 
Und so ging er in die Offensive. Er hat 
die Prämissen, die in der politischen Ge-
meinschaft als zementiert galten, in Fra-
ge gestellt. Er artikulierte Dinge, die je-
der empirischen Datenbasis widerspre-
chen. Er stellte die Rationalität unseres 
Systems in Frage. Er wusste genau, dass 
jede Verhandlung von den Prämissen 
und den Verhandlungsregeln abhängt. 
Das ist der Kern der Spieltheorie. Das 
war ein Angriff von einer Seite, mit der 
wir so gar nicht mehr gerechnet haben. 

Ganz egal, wie das „Grexit-“ oder 
„Nicht-Grexit“-Spiel ausgeht – politisch 
haben wir dazugelernt, weil hier ein 
Mann die Selbstverständlichkeiten des 
Politikbetriebs erschüttert hat. Und weil 
er das Potenzial hatte, die Ideen in ande-
re, vor allem südeuropäische Länder zu 
transportieren, ist das Phänomen ernst 
zu nehmen. Gut nur, dass ihn sein Chef, 
der in den letzten Monaten so oft gegen 
die Wände der Rationalität geknallt ist 
und sich mittlerweile als akzeptables 
Mitglied der Europa-Gemeinde sehen 
kann, nicht uneingeschränkt stützte. 
Ganz im Gegenteil hat er den Einfluss 
seines damaligen Finanzministers expli-
zit begrenzt. Tsipras hat gezeigt, dass er 
sich nicht in einem wissenschaftlichen 
Chicken-Experiment befindet, sondern 
Verantwortung für sein Volk trägt. Er 
teilt nicht die lässige Ansicht seines ehe-

maligen Finanzministers, dass die Euro-
päer viel zu rational seien, um Griechen-
land pleite gehen zu lassen. Er fürchtete 
diesen Schritt, währenddessen Varoufa-
kis von seinem Luxusappartement auf 
die Akropolis schaute und sich auf die  
Irrationalität verließ. Denn tatsächlich 
ist es so, dass die Spieltheorie zeigt, dass 
sich in einem sozialen Gefüge die Ratio-
nalität nicht addiert, sondern im wahrs-
ten Sinne des Wortes in der Masse unter-
geht. Allerdings ist an dieser Stelle noch 
offen, in wieweit das Kommunikations-
verhalten der beiden dem “Good-Cop”/ 
“Bad-Cop”-Spiel zuzuordnen war. Man 
darf gespannt sein auf die Analysen der 
Kommunikationswissenschaftler zur 
Kommunikationsstrategie der Mitglie-
der von Syriza, die Bewertungen des Auf 
und Ab, die Abweichungen von Worten 
und Taten, die Angriffstaktik usw. 

Rationalität ist die Herausforderung 
für Spieltheoretiker. Sie haben verstan-
den, dass Menschen keinesfalls rational 

agieren. Varoufakis wusste das. Wir ah-
nen es. In Stresssituationen agieren 
Menschen emotional. Schäuble hat in 
diesem Verhandlungsmarathon das ein 
oder andere Mal Nerven gezeigt, aber zu 
keiner Zeit ist er auf die irrationale Spur 
abgezweigt. Auch die Bundeskanzlerin 
reagierte nicht auf Varoufakis, sondern 
auf Tsipras, der weiter Vernunft ver-

streute, dies aber nicht durchgängig. Die 
implizite Provokation, mit dem Thema 
Zeit besonders großzügig umzugehen, 
ausgiebig zu frühstücken, während je-
den zweiten Tag die Zeitungen titeln, 
dass die Zeit für Griechenland drängt, 
offenbarte durchaus auch bei ihm einen 
gewissen Spieltrieb. 

Auch in der Politik gibt es Blender 
und die Tragik ist, dass es so schwierig 
ist, sie zu durchschauen. Sie kosten in 
aller Regel Geld und Nerven. Es ist ein 
außerordentliches Verdienst unserer Po-
litiker, dass sie sich nicht in die Ge-
schichten dieser Menschen einbinden 
lassen und uns das Gefühl von Verläss-
lichkeit geben, auch und gerade, weil 
das Gesamtprojekt Europa kosteninten-
siv ist. Die Kosten dafür werden nicht 
morgen beglichen sein. Aber mit einer 
strategischen Sicht, die jetzt gar nicht 
den Themenkreis der Spieltheorie ein-
schließt, können wir sicher die positiven 
Lehren aus dieser Krise ziehen und auch 
erkennen, dass unsere Politiker weitge-
hend immun sind gegen narzisstische 
Eingebungen. Mehr noch, nämlich, 
dass sie mehrheitlich bereit sind, die 
Schelte der Medien entgegen zu neh-
men, weil sie sich standhaft zeigen. Wir 
sollten das nicht nur wahrnehmen, son-
dern auch unterstützen. 

Denn die Essenz dieser ganzen An-
gelegenheit ist die Frage nach dem Ver-
trauen, dass wir unseren Politikern ent-
gegen bringen. Spieltheoretisch kann 
man das am Beispiel des Gefangendi-
lemmas in eine Denksportaufgabe ver-
packen. Die Situation ist folgende: Zwei 
Gefangene werden verdächtigt, gemein-
sam eine Straftat begangen zu haben. 
Die Höchststrafe für das Verbrechen be-
trägt 10 Jahre Haft. Beiden Gefangenen 
wird ein Handel angeboten. Sie kennen 
die Bedingungen, können aber nicht 

TSIPRAS sieht sich in der Verantwor-
tung für Griechenland und ist sich
bewusst, was auf dem Spiel steht.
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miteinander sprechen. Wenn einer al-
lein gesteht, kommt er frei und der ande-
re muss 10 Jahre absitzen. Wenn beide 
schweigen, bleiben nur Indizienbeweise, 
die beide für 2 Jahre ins Gefängnis brin-
gen. Gestehen beide die Tat, geht jeder 

für fünf Jahre ins Gefängnis. Das beste 
Ergebnis für beide ist, wenn sie schwei-
gen. Diese Kombination ist aber nicht 
stabil, weil sich ein Gefangener durch 
ein Einzelgeständnis einen Vorteil ver-
schaffen könnte. Stabil wäre die Kombi-
nation, bei der beide Gefangene geste-
hen, denn dann hat keiner einen Vorteil. 
Das würde für beide Gefangene jedoch 
ein schlechteres Ergebnis bringen als 
das beidseitige Schweigen, das aber wie-
derum Vertrauen erfordern würde. 

Ein so ausgeprägtes Vertrauen gibt 
es auf keiner Ebene zwischen Griechen-
land und den Unterhändlern von IWF, 
EZB und EU. Das bedeutet, dass es im 
besten Fall ein mittelmäßiges Ergebnis 
geben kann und wird und eigentlich so-
mit das für beide Partner schlechteste 
Ergebnis. Die Spieltheorie geht dabei da-
von aus, dass die Parteien nicht kommu-
nizieren, was die Entscheidung deutlich 
erschwert. Kommuniziert wird nun zwi-
schen den Entscheidungsträgern durch-
aus, allerdings scheint es nicht so, dass 
die vertrauensbildenden Maßnahmen 
des Austausches nachhaltig sind.

Im Moment sind noch alle drei Er-
gebnisse denkbar. Spieltheoretisch lässt 
sich das Verhalten von Varoufakis also 
durchaus nachvollziehen. Gefallen hat 
ihm dieser Vergleich nicht, denn der 
New York Times hat er anvertraut, dass 

er selbstverständlich nicht nach spiel-
theoretischen Maximen vorgehe. Viel-
mehr hat er sich auf Kant – nicht auf 
Platon oder Aristoteles – berufen. Dem-
nach ging es für ihn als Mitglied der Re-
gierung darum, „das Richtige“ zu tun. 
Das ist eine philosophisch-ethische Ka-
tegorie, die tatsächlich mit Spieltheorie 
nichts gemein hat. Es ist aber auch kei-
ne, die der realen Komplexität unserer 
Welt entspricht. Das Richtige grenzt 
sich gezwungenermaßen vom Falschen 
ab. Wer das Richtige nicht tut, tut das 
Falsche. Das verkürzt die Perspektive, 
reduziert die Wirklichkeit auf den 
Blickwinkel griechischer Realität, pola-
risiert und lähmt Verhandlungen. Der 
Anspruch auf „das richtige Tun“ ist dik-
tatorisch und passt nicht in eine moder-
ne Gesellschaft. Außer es ist gepaart 
mit ehrlicher Selbstreflexion, die dann 
in manchen Momenten dazu führt, Ra-
tionalität zu bündeln und zurückzutre-
ten. Die Motive des Rückzugs können 
gerne offen bleiben, denn das Spiel ist 
noch nicht beendet.  ///

/// Dr. CLAUDIA SCHLEMBACH
ist Referentin für Wirtschaft und 
Finanzen der Akademie für Politik und 
Zeitgeschehen, Hanns-Seidel-Stiftung, 
München.

Für ein optimales Ergebnis fehlt das
gegenseitige VERTRAUEN.

Essay
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/// Sehen wir bald alt aus?

DEUTSCHLAND BRAUCHT DRINGEND
MEHR NACHWUCHS

Birg, Herwig: Die alternde Republik und das  
Versagen der Politik. Eine demographische Prognose. 
Berlin: Lit Verlag 2015, 242 Seiten, € 34,90.

Der demographische Wandel ist die 
wohl meistdiskutierte gesellschaftliche 
Veränderung in Deutschland. In ihm 
wirken Geburtenzahlen unterhalb des 
Generationenersatzes und kontinuier-
lich steigende Lebenserwartung zusam-
men und lassen die Bevölkerung 
schrumpfen und altern. Durch vermehr-
te Zuwanderung kann diese Entwick-
lung zwar abgeschwächt, jedoch nicht 
kompensiert werden. Die Bevölkerung 
in Deutschland wird weniger, älter und 
internationaler.

In seinem jüngst erschienenen Buch 
„Die alternde Republik und das Versa-
gen der Politik. Eine demographische 

Prognose“ widmet sich Herwig Birg – 
einer der bekanntesten deutschen Be-
völkerungswissenschaftler – den Ursa-
chen und Folgen demographischer Alte-
rung. Birg war von 1981 bis 2004 Pro-
fessor für Bevölkerungswissenschaft 
und Direktor des Instituts für Bevölke-
rungsforschung und Sozialpolitik der 
Universität Bielefeld.

Die Publikation umfasst acht Kapi-
tel. In den ersten fünf Kapiteln befasst 
sich der Autor mit den sozio-ökonomi-
schen Zusammenhängen globaler de-
mographischer Trends, mit dem Fertili-
tätsrückgang, der steigenden Lebenser-
wartung und den Migrationsfolgen im 

aktuelles Buch
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nationalen wie internationalen Ver-
gleich. In den Folgekapiteln widmet sich 
Birg der Verlässlichkeit demographi-
scher Prognosen für Deutschland und 
analysiert die Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels auf die sozialen 
Sicherungssysteme, das Wirtschafts-
wachstum, die Bevölkerungs-, Gesell-
schafts- und Regionalstruktur. Im letz-
ten Kapitel beleuchtet Birg das proble-
matische Verhältnis von Demographie 
und bundesdeutscher Politik. Er be-
nennt als „fünf demographische Plagen“ 
(S. 181 ff.) bzw. innenpolitische Pro
blemfelder den Generationen-, Verfas-
sungs-, Regional-, Integrations- sowie 
den Finanzkonflikt und schlägt Maß-
nahmen für eine nachhaltige Demogra-
phiepolitik vor. 

Nachdrücklich kritisiert Birg den 
Umgang der Bundesregierung mit der 
demographischen Entwicklung in 
Deutschland: „Seit Jahrzehnten igno-
riert die Bundesrepublik die am genau-
esten prognostizierte Krise ihrer Ge-
schichte. Früher sah man in der demo-
graphischen Entwicklung immerhin 
noch ein Problem, aber seit zehn Jahren 
hat sich das geändert, jetzt behauptet die 
Politik gebetsmühlenartig, die Bevölke-
rungsentwicklung sei überhaupt kein 
Problem, sondern eine ‚Chance‘“ (S. 3). 
Weiter verweist er darauf, dass nicht die 
steigende Lebenserwartung, sondern die 
niedrige Geburtenrate „die entscheiden-
de Ursache der Bevölkerungsschrump-
fung und Alterung ist. (…) Aber die Bun-
desregierung lehnt jede Politik zur Erhö-
hung der Geburtenrate ab.“ (S. 9f.)

Der Autor warnt vor einem Trend 
zur „Null-Kind-Familie“ in Deutsch-
land und beklagt, dass Eltern im Berufs-
leben systematisch benachteiligt wür-
den. Um die Kinderlosigkeit nachhaltig 
zu senken, bedürfte es mehr und besse-

rer frühkindlicher Betreuungseinrich-
tungen, eines Vorrangs für Eltern bei 
der Vergabe von Arbeitsplätzen im Falle 
gleicher Qualifikation sowie der Einfüh-
rung von Mütterquoten neben der beste-
henden Frauenquote. Auch fordert er 
die Einführung eines Familienwahl-
rechts und die stärkere Konzentration 
staatlicher Familienförderung auf die 
Erziehung von Kindern statt auf den for-
malen Status der Ehe (S. 205f). Birg kri-
tisiert, dass „bei umlagefinanzierten So-
zialsystemen vor allem jene Menschen 
von Kindern profitieren, die keine ha-
ben“ (S. 151). 

Es gibt wenige Autoren, die die Ent-
wicklung der Weltbevölkerung und die 
demographische Lage in Deutschland in 
einem so umfassenden Werk darstellen 
und dabei die politischen Versäumnisse 
so unverhohlen anprangern. Man hätte 
sich jedoch mitunter genauere Literatur-
angaben zu Sachaussagen sowie aktuel-
lere Zahlen und Schaubilder gewünscht. 
Nichtsdestotrotz bietet diese Publikati-
on einen kritischen Denkanstoß zu wei-
terhin ungelösten Fragen, denen der 
Staat aber nicht mehr ausweichen kann: 
„Wer versorgt in Zukunft die wachsen-
de Zahl der Menschen ohne Kinder im 
Alter, bei Krankheit und Pflegebedürf-
tigkeit?“ (S. 5) Wie können Wachstum, 
Wohlstand, sozialer Friede und Genera-
tionengerechtigkeit in einer alternden 
und schrumpfenden Gesellschaft nach-
haltig gesichert werden? Das Buch ist all 
jenen interessierten Lesern zu empfeh-
len, die sich einen breiten Überblick 
über das Feld der Demographie ver-
schaffen möchten – und die sich von 
düsteren Prognosen nicht entmutigen 
lassen.

Susanne Schmid

Bock, Andreas M. / Henne-
berg, Ingo (Hrsg.): Iran, die 

Bombe und das Streben nach 
Sicherheit – Strukturierte 

Konfliktanalysen. Baden-Ba-
den: Nomos Verlag 2014, 340 

Seiten, € 69,00.

Die Tatsache, dass ein Sammelband zum 
Problem der nuklearen Ambitionen des 
Iran und deren Implikationen für die inter-
nationale Sicherheitspolitik unter explizi-
ter Anwendung einer theoretischen Me-
thode erschienen ist, ist sehr zu begrüßen. 
Die Herausgeber, Andreas Bock von der 
Akkon-Hochschule für Humanwissen-
schaften Berlin, und Ingo Henneberg von 
der Universität Augsburg, haben junge 
Wissenschaftler versammelt, um das Pro-
blem des Atomstreits mit dem Iran aus ver-
schiedenen Perspektiven zu beleuchten. 

Der Anspruch des Bandes liegt nicht 
in der Anwendung einer voll entwickel-
ten Theorie, sondern es soll demonst-
riert werden, auf welche Weise Elemente 
ausgewählter Makro- oder Middle Ran-
ge-Theorien der internationalen Bezie-
hungen in eine „strukturierte Konflikt-
analyse“ integriert werden können. Un-
ter einer „strukturierten Konfliktanaly-
se“ versteht Friedensforscher Christoph 
Weller (Augsburg) eine analytische Se-
quenz, welche die Analyse der beteilig-
ten Konfliktparteien, die Identifikation 
der Konfliktgegenstände, eine Darstel-
lung der Konfliktgeschichte, die Diag-
nose der Konfliktaustragungsformen 
sowie die Untersuchung der Institutio-
nen der Konfliktbearbeitung umfasst.

Zwei Beiträge sollen im Folgenden 
näher betrachtet werden. Hubert Mayer 
und Till Florian Toemmel von der Hoch-
schule für Politik München untersuchen 
„das iranische Nuklearprogramm und 
die Regionalordnung im Nahen Osten“ 
aus neorealistischer Perspektive. Nach 
einer einführenden Darstellung der 
Spielarten des Neorealismus zeigen sie in 
überzeugender Weise, dass der Neorea-
lismus das Verhalten der Akteure und 
den Konfliktverlauf in der Region plausi-
bel zu erklären vermag. Die Autoren re-
duzieren die Akteurskonstellation auf 
das Beziehungsgeflecht zwischen dem 
Iran, Saudi-Arabien, den USA und Isra-
el. Mit Hilfe einer spezifizierten, sozial-
konstruktivistisch angereicherten neore-
alistischen Perzeptionstheorie, der Ba-
lance-of-Threat-Theory Steven Walts, 
zeigen sie, dass sich zwischen diesen 
Akteuren eine Spirale des Misstrauens 
ausgebildet hat, die auf historisch be-
dingten Wahrnehmungen, unterschied-
lichen material-positionalen Fähigkeiten 
und Wertdifferenzen beruht. Der iraki-
sche Überfall auf den Iran aus dem Jahre 
1980 habe die Bedrohungsperzeption 
des Iran ebenso geprägt wie der US-ge-
führte Einmarsch in den Irak in den Jah-
ren 1990/91 und 2003 wie auch in Liby-
en 2011. Mayer / Toemmel vertreten die 
Hypothese, dass keiner dieser Interven-
tionen stattgefunden hätte, „wenn die 
Regime Chomeinis, Saddam Husseins, 
der Taliban oder Gaddafis nuklear be-
waffnet gewesen wären“ (S. 57) – aus 
dieser Perzeption leitet sich eine direkte 
sicherheitspolitische Motivation des Iran 
zur Erlangung einer nuklearen Abschre-
ckungskapazität ab. Die Autoren stellen 
die interessante Frage, warum Saudi-
Arabien in einer potenziellen iranischen 
Atombombe eine größere Gefahr aus-
macht als in der real existierenden Nuk-
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learbewaffnung Israels. Dies hänge mit 
den disruptive capabilities des Iran – wie 
zum Beispiel der asymmetrischen Krieg-
führung sowie der Förderung terroristi-
scher Gruppierungen – zusammen, die 
mehr Misstrauen schürten als grund-
sätzlich defensiv-konventionelle Waffen-
systeme und Strategien. Die massiven 
Sanktionsmaßnahmen durch die multi-
laterale P5+1-Gruppe haben zum Ein-
lenken des Iran geführt und damit die 
realistischen Prämissen bestätigt. Insge-
samt überzeugt die Anwendung des 
Neorealismus auf den Fall der potenziel-
len irakischen Nuklearbewaffnung. Al-
lerdings wäre es wünschenswert gewe-
sen, hätten die Autoren auf den spezi-
fisch für regionale Studien anwendbaren 
Ansatz Barry Buzans und Ole Weavers, 
die Regional Security Complex Theory, 
zurückgegriffen. Denn dieser Ansatz er-
möglicht eine analytische Verbindung 
regionaler Subsysteme mit dem globalen 
Gesamtsystem, wie sie vom „reinen 
Neorealismus“ intendiert ist. Dadurch 
könnten Fragen gestellt werden wie zum 
Beispiel die, ob und unter welchen Be-
dingungen der Iran mit Russland und 
China ein Gegenbalancing gegen die an-
genommene globale Hegemonie der 
USA betreiben, wie dies von Neorealis-
ten wie Robert Pape angenommen wird.

Azadeh Zamirirad von der Universi-
tät Potsdam untersucht den intraelitä-
ren Konflikt um die Nukleardiplomatie, 
auf Basis des präferenztheoretischen Li-
beralismus Andrew Moravcsiks. Zamir-
irad widmet sich in diesem Sinne den 
innerstaatlichen Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozessen und geht ideal-
typisch von einer Zweiteilung der politi-
schen Lager in der Nuklearfrage aus. 
Das unilateralistische Lager möchte die 
Fortsetzung des Atomprogramms auch 
auf Kosten konfrontativer Beziehungen 

zu anderen Mächten betreiben, wäh-
rend die Vertreter einer multilateralisti-
schen Strategie das Fortschreiten des 
Programms von den Ergebnissen inter-
nationaler Verhandlungen abhängig 
machen. Dass dieser Konflikt inner-
staatlich stets pazifiziert werden konnte, 
liegt, so die Autorin, an der Institution 
des Obersten Rechtsgelehrten, welcher 
in Theorie und (relativ erfolgreicher) 
Praxis zwischen den Konfliktparteien 
vermittelt. Zamirirad sieht nur ein rela-
tiv schmales Gelegenheitsfenster unter 
der Führung des „Multilateralisten“, 
Präsident Hassan Rohani, innerhalb 
dessen von den Verhandlungspartnern 
die kontrollierte Urananreicherung auf 
iranischem Boden zugelassen und die 
Sanktionen stufenweise abgebaut wer-
den sollten.

Weitere Beiträge behandeln unter 
anderem den Wertkonflikt zwischen 
den Akteuren aus den Binnenperspekti-
ven der USA (Simon Koschut) und des 
Iran (David Summe / Michael Nann) 
sowie die Bedeutung des Iran-Konflikts 
für die Zukunft des Nichtweiterverbrei-
tungsvertrags (Antje Nötzold).

Die „strukturelle Konfliktanalyse“ 
stellt in etwa eine abgespeckte Form der 
Konstellationsanalyse des Neorealismus 
der Münchner Schule mit dem Schwer-
punkt der Konfliktanalyse dar und 
macht die Beiträge des Bandes in Bezug 
auf ihren interpretativen Verlauf ver-
gleichbar. Diese Hermeneutik kann im 
Großen und Ganzen als gelungen be-
zeichnet werden. Der Sammelband ist 
auch aufgrund der empirischen Fundie-
rung für Studierende und Lehrende des 
Fachbereichs Internationale Beziehun-
gen sehr zu empfehlen. 

Christoph Rohde 

Bohnert, Marcel / Reitstetter, 
Lukas J. (Hrsg.): Armee im 

Aufbruch. Zur Gedankenwelt 
junger Offiziere in den Kampf-

truppen der Bundeswehr. 
Berlin: Miles-Verlag 2014, 

 280 Seiten, € 24,80.

Im politischen Berlin und in der Me-
dienöffentlichkeit fallen die Begriffe Ge-
fecht, Krieg und Gefallene wieder regel-
mäßig. Die Öffentlichkeit aber steht 
noch immer höchst distanziert und 
scheinbar desinteressiert den Streitkräf-
ten gegenüber. Offiziere werden heute in 
dem Wissen ausgebildet, dass sie 
höchstwahrscheinlich in einen bewaff-
neten Kampfeinsatz gehen werden. 

Der öffentliche Diskurs über die 
Bundeswehr handelt dieser Tage weitge-
hend von Problemen beim Beschaf-
fungswesen, der Familienfreundlichkeit 
der Truppe oder aber den Nachwuchs-
sorgen der Streitkräfte. Deutschlands 
Rolle in der internationalen Gemein-
schaft hat sich rapide verändert. Ebenso 
hat sich auch die Lebenswirklichkeit der 
deutschen Soldaten geändert. Bis in die 
Mitte der 90er-Jahre war das Denken im 
großen Landkrieg, „Rotland“ gegen 
„Blauland“, für die Ausbildung der Offi-
ziere prägend. Soldaten warteten im Zu-
stand gegenseitiger Abschreckung und 
die einzige Einsatzwirklichkeit war jene 
aus dem Übungsmanöver. Durch den 
Konflikt auf dem Balkan kam erstmals 
wieder eine Kriegswirklichkeit in das 
Bewusstsein deutscher Soldaten. Vom 
Struck’schen Zitat, dass Deutschlands 

Freiheit auch am Hindukusch verteidigt 
werde, bis zum Aussetzen der Wehr-
pflicht hat sich der Charakter der Bun-
deswehr verändert wie nie zuvor in ihrer 
Geschichte. Asymmetrische Kriegsfüh-
rung ist zum Normalfall geworden und 
Bilder von Offizieren, die sich ritterlich 
im offenen Gefecht gegenüberstehen, 
gehören zu einer lange vergangenen Sol-
datenromantik. Wie also steht es um 
das Selbstverständnis dieser Streitkräf-
te? Dieser Frage gehen Marcel Bohnert 
und Lukas J. Reitstetter in ihrem Sam-
melband „Armee im Aufbruch. Zur Ge-
dankenwelt junger Offiziere in der Bun-
deswehr“ nach.

Bohnert und Reitstetter haben insge-
samt fünfzehn Beiträge junger Offiziere 
gesammelt, die den Leser in ihre Sicht 
auf soldatische Tugenden, das Selbstver-
ständnis der Parlamentsarmee und die 
Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts blicken lassen. Um es vorweg zu 
nehmen, die Lektüre des Buches lohnt, 
wenn auch ganz anders als erwartet. Die 
Beiträge, teilweise Essay, teils mehr eine 
sehr persönliche Lebensgeschichte, sind 
keine wissenschaftlichen Erörterungen 
des soldatischen Selbstverständnisses. 
Sie setzen ein gewisses Grundverständ-
nis für das Soldatentum und Offiziers-
wesen voraus und sie geben durch die 
Bank weg den Blick frei auf einen ausge-
prägten soldatischen Standesdünkel. 
Dennoch sind die Beiträge in diesem 
Buch wertvoll. Jeder für sich ist ein 
Denkanstoß, wie wir als Gesellschaft 
mit jungen Offizieren unserer Streitkräf-
te umgehen.

Einig sind sich die Autoren in ihrer 
Suche nach soldatischer Identität. Viele 
der Texte fragen nach dem Verbleib von 
Formen und Traditionen in einer Armee, 
die über Jahrzehnte als möglichst demi-
litarisierter Verwaltungsapparat konzi-
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piert und geformt wurde. So fragt denn 
Richard Unger in seinem Beitrag nach 
einem eigenen Ehren- und Wertekodex 
der Bundeswehr, simpel formuliert und 
mit Worten und Begriffen wie Ehre und 
Pflichtgefühl gestaltet, wie man ihn aus 
anderen Armeen kenne. Dabei ist den 
Autoren bewusst, dass die Bundeswehr 
durchaus auf Werten und Prinzipien 
aufgebaut ist. Hunderte ausländischer 
Offiziere haben schon in Deutschland 
das Konzept der „Inneren Führung“ 
und des Staatsbürgers in Uniform ge-
lernt. Eine sinnstiftende Form aber 
scheint ihnen zu fehlen. Das spezifisch 
Soldatische und der Umgang mit den 
Traditionen der deutschen Streitkräfte 
kommen den Verfassern zu kurz.

Ein weiterer Blick ins Buch. Kai 
Skwara leitet seine Betrachtungen mit 
der Beobachtung ein, dass nur 9 % der 
Befragten einer Allensbach-Studie den 
Beruf des Offiziers als „ehrenhaft“ be-
trachten. Es scheint beim Blick in die 
Tageszeitungen schon fast ein Anachro-
nismus zu sein, überhaupt nach der Eh-
renhaftigkeit von Berufsgruppen zu fra-
gen. Der Begriff der „Ehre“ selbst hat 
kaum einen Platz in öffentlichen Debat-
ten. So ist dann auch die Kritik an den 
Äußerungen der jungen Offiziere haupt-
sächlich eine Kritik an ihren Erwartun-
gen und an ihren Maßstäben.

Der Militärhistoriker Klaus Nau-
mann sah in den Beiträgen von „Armee 
im Aufbruch“ in der Frankfurter Rund-
schau vom 6. März 2015 Zweifel an der 
pluralistischen Gesellschaft und Sehn-
sucht nach einem alten Typus des 
Kämpfers. Gerald Wagner bezeichnete 
das Buch in der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung vom 25. Februar 2015 als 
Abrechnung mit einer dekadenten Be-
völkerung, für die sich die Damen und 
Herren Offiziere im Grunde zu schade 

seien. Beide Kritiken gehen jedoch zu 
weit. Das Werk selbst darf eben nicht als 
abschließende Analyse des Offiziers-
standes gesehen werden, sondern sollte 
als das betrachtet werden, was es ist, 
nämlich ein Debattenbeitrag – laut, mit-
unter aufschreiend und Zeugnis des 
Sich-unverstanden-Fühlens junger Offi-
ziere. Erst wenn dieses Buch nicht in der 
Erwartung gelesen wird, Antworten zu 
finden, sondern neue Fragen stellen zu 
müssen, ist es ein wichtiger Debatten-
beitrag über das Wesen der Bundeswehr 
im Jahr 2015.

DAVID ERMES 

Da die Quellen, Bücher und Abhand-
lungen über den genannten Zeitraum 
unüberschaubar und endlos scheinen, 
ist es auf keinen Fall ein leicht zu bewäl-
tigendes Vorhaben, ein Buch über die 
deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert 
zu schreiben. Der an der Albert-Lud-
wigs-Universität in Freiburg im Breisgau 
die Fächer Neuere und Neueste Ge-
schichte lehrende Professor Ulrich Her-

Herbert, Ulrich: Geschichte 
Deutschlands im  
20. Jahrhundert. München:  
C. H. Beck 2014,  
1451 Seiten, € 39,95
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bert hat diesen Versuch gewagt und das 
Ergebnis vor kurzer Zeit in einem sage 
und schreibe 1450 Seiten umfassenden 
Monumentalwerk präsentiert. In die-
sem werden das Kaiserreich, der Erste 
Weltkrieg mit seinen Anlässen, Verläu-
fen und Folgen, die gescheiterte Weima-
rer Republik, das Dritte Reich mit dem 
Zweiten Weltkrieg, die Teilung und die 
Wiedervereinigung Deutschlands und 
vieles mehr einmal in ausführlicher, ein-
mal in etwas knapper Form behandelt. 
Dessen ungeachtet kann man sagen, 
dass Herberts konziser Versuch, aus der 
Fülle an Informationen ein klares Über-
blickswerk zu schaffen, zweifelsohne 
gelungen ist.

Das Werk gehört zur Beck‘schen 
Verlagsreihe „Europäische Geschichte 
im 20. Jahrhundert“. Auch wenn es auf 
den ersten Blick (im Gegensatz zu den 
anderen Titeln der Reihe) recht volumi-
nös erscheint, wird in ihm die moderne 
Geschichte eines Landes nacherzählt, 
die bereits mit dem Jahr 1890 und dem 
Ende der Regentschaft des Reichskanz-
lers Otto von Bismarck und nicht mit 
dem Kriegswendejahr 1917 beginnt. Ob 
hingegen der 1998 in Berlin mit der rot-
grünen Koalition unter dem Duo Ger-
hard Schröder und Joschka Fischer er-
folgte Machtwechsel als Ende des 20. 
Jahrhunderts angesehen werden kann, 
ist natürlich äußerst fraglich. Ulrich 
Herbert benennt aus diesem Grunde 
auch kein klares Ende, zumal nach sei-
ner Ansicht „der klärende zeitliche Ab-
stand“ derzeit noch fehlt. Dieser Satz ist 
treffend und pointiert zugleich.

Der in der Geschichte des 20. Jahr-
hunderts bewanderte Autor möchte kei-
nesfalls bloß Demokratien und Diktatu-
ren nachskizzieren sowie Daten und 
Fakten einfach nacherzählen und auflis-
ten, sondern anhand zweier Bögen des 

Argumentierens ein Zeichen setzen. So 
beschäftigt sich Herbert mit dem Prob-
lem, wie sich die beiden Hälften des 20. 
Jahrhunderts zueinander verhalten. Da-
bei wird ausführlich beschrieben, wie 
sich Deutschland im wirtschaftlichen 
Aufschwung befand und dennoch in 
den Abgrund des Zweiten Weltkrieges 
stürzte. Als Tiefpunkt wird hier das 
Jahr 1942 angeführt. Auf der anderen 
Seite ist es jedoch bemerkenswert, dass 
die Deutschen in den darauffolgenden 
sechs Jahrzehnten wieder aus diesem 
Tief herausfanden und mit der Zeit von 
den anderen Staaten in Europa wieder 
als gleichberechtigter Partner angesehen 
und ernst genommen wurden.

Herbert vermeidet auf seine Art und 
Weise eine teleologische Sichtweise und 
akzentuiert vielmehr die Offenheit des 
Geschehens. Darüber hinaus erkennt 
der Leser verschiedene Stränge der Ent-
wicklungsphasen innerhalb und zwi-
schen den einzelnen geschichtlichen 
Epochen. Der zweite Bogen der Argu-
mentation beinhaltet neben der auf-
kommenden und florierenden Industrie-
gesellschaft vor dem Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs, aber auch noch darüber 
hinaus, die Folgen dieser bedeutenden 
Umwälzungen in den Fragen der Öko-
nomie und der Gesellschaft und deren 
nachweisbare Auswirkungen auf die 
Staatsführung im 20. Jahrhundert.

Betont wird auch, dass die Entwick-
lung in Deutschland eine gewisse Be-
sonderheit dieses Phänomens darstellt. 
Hier kommt die Dynamik, die sich im 
größten Land Mitteleuropas entfaltete, 
zum Tragen. Die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Komponenten sind 
immer wieder als solche erkennbar, 
wenn man politische und kulturelle Fra-
gen in den Vordergrund stellt. Diese 
müssen einer expliziten und in der glei-
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chen Weise berechtigten Antwort zuge-
führt werden, wenn man auf die Prob-
lembewältigung fokussiert und die dy-
namischen Entwicklungen und Folgen 
per definitionem in das Geschehen mit 
einbezieht.

Dass Deutschland einen gewaltigen 
Prozess erlebte und in der Folge auch 
durchwandert hat, ist mehr als offen-
sichtlich. Der Verfasser begegnet der 
Geschichte seines Landes mit einer Prä-
zision und einer Tiefenschärfe, wie sie 
ganz selten oder in der Historiographie 
zu finden ist. Diktatur, Demokratie, 
kriegerische Auseinandersetzungen, 
Nationalsozialismus, Kommunismus, 
Sozialismus, soziale und freie Markt-
wirtschaft, aber auch Brüche, Kontinui-
täten und Wandel durchziehen das gan-
ze Werk. Die Ereignisse und Begeben-
heiten sind zum Teil widersprüchlich, 
aber dennoch im Nachhinein logisch 
und ineinander verzahnt.

Herberts Darstellung kann ohne 
Weiteres als monumental und bahnbre-
chend angesehen werden. Dabei bedient 
sich der Autor aller möglichen methodi-
schen Zugänge und beschönigt nichts. 
Alle guten und schlechten Kapitel des 
20. Jahrhunderts werden Schritt für 
Schritt untersucht und erfasst. Das Ein-
binden in den gesamteuropäischen Kon-
text und der rote Faden, der besonders 
in der deutschen Entwicklung geknüpft 
wird, lässt dieses Buch, wenn auch nur 
in Auszügen, zugleich auch ein wenig 
ein Werk werden, das in der Zeitge-
schichte anzusiedeln ist.

ANDREAS RAFFEINER 

Die Autorin ist u. a. Professorin in Har-
vard und hat im Rahmen der Thematik, 
um die es hier geht – die Öffnung der 
Berliner Mauer am 9. November 1989 – 
bereits Veröffentlichungen vorgelegt, 
darunter das Buch „1989 – The Struggle 
to Create Post-Cold War Europe“. „The 
Collapse“ im englischen Original hat 
eine sehr flüssige Art der Darstellung, 
die es – im positiven Sinne – einem Kri-
mi annähert, dabei aber immer von um-
fangreich dokumentierten Fakten und 
vor allem von einer Menge Interviews 
ausgeht, die die Autorin mit wichtigen 
Persönlichkeiten geführt hat, die in den 
damaligen Ereignissen hervorgetreten 
sind, von Horst Teltschik über Marian-
ne Birthler bis Egon Krenz. Es wäre 
demnach zu wünschen, dass das Werk 
auch in deutscher Übersetzung er-
scheint.

Erklärte Absicht ist es, weniger die 
weltpolitischen Zusammenhänge als die 
Ereignisse vor Ort minutiös zu rekonst-
ruieren, denn darin bestehe noch eine 
gewisse Lücke unter den ansonsten zum 
Ende des Kalten Krieges bereits uferlos 
vorliegenden Publikationen. Deshalb 
sind auch die Einleitung, wie es über-
haupt zur Bildung zweier deutscher 

Sarotte, Mary Elise: The 
Collapse – The Accidental 
Opening of the Berlin Wall. 
New York: Verlag Basic 
Books 2014, 320 Seiten,  
€ 19,95.

Staaten und zum Bau der Mauer kom-
men konnte, und der Ausklang im Epi-
log, welche weiteren Folgen der Fall der 
Mauer hatte, recht summarisch gehal-
ten. Es kommt also konzentriert auf die 
Szene in der DDR an, die Opposition 
und das Handeln des DDR-Regierungs-
apparates in den jeweiligen Einzelhei-
ten. Die Einleitung und der Epilog fas-
sen die Tendenz, die die Autorin dabei 
verfolgt, griffig zusammen. Dabei weiß 
sie zutreffend zu personalisieren, wobei 
auch weniger bekannte Dissidenten von 
damals mit ihren höchstpersönlichen 
Schicksalen zu Wort kommen. Schwer-
punkte sind die Montagsdemonstration 
in Leipzig vom 9. Oktober 1989, als das 
Regime seine Unsicherheit dadurch 
zeigte, dass es auf Gewaltanwendung 
verzichtete, sowie die Ereignisse am  
9. November 1989 in Berlin, mit der 
chaotischen Pressekonferenz von Gün-
ter Schabowski und der ersten von der 
Stasi unautorisierten Grenzöffnung an 
der Bornholmer Straße im Zentrum. 

Der Untertitel zeigt bereits, welches 
hauptsächliche Anliegen mit der Darstel-
lung verfolgt wird: Die Ereignisse waren 
nicht das Ergebnis eines überlegten Pla-
nes, weder der USA, die sich auch mit 
vielerlei Denkmalen in den Vereinigten 
Staaten implizit rühmen, den Stein ins 
Rollen gebracht zu haben, noch gar der 
DDR-Führung. Da hat nämlich Egon 
Krenz die Version aufgebracht, die Mau-
eröffnung wäre ein von ihm ausgegange-
ner Akt gewesen, den geplagten Bürgern 
seines Staates generös die Reisefreiheit 
zu gewähren. Aber die ausgiebig ausge-
breitete Kopf- und Hilflosigkeit der Ent-
scheidungsträger in der DDR spricht eine 
andere Sprache. Es muss sich eine Menge 
von schwierigen Faktoren positiv entwi-
ckeln, dass das Ergebnis ein derart Ent-
scheidendes ist wie der Fall der Mauer. 

Das historische Glück an jenem  
9. November war, dass das Gewalt-Po-
tenzial, das in der Situation lag, nicht 
zum Ausbruch kam. Nicht nur seitens 
der Staatsmacht, sondern auch aus den 
Reihen der an sich friedlich angetrete-
nen Demonstranten, deren massenpsy-
chologische Entwicklung nicht vorher-
sehbar war. Erich Honecker, der am  
9. Oktober noch Generalsekretär der 
SED war, hatte sogar mit dem Gedan-
ken gespielt, die Leipziger Montagsde-
monstrationen aus der Luft bombardie-
ren zu lassen. Und Egon Krenz hat der 
Autorin gemailt: „Als am 9. November 
1989 Berliner Bürger zu den Grenzüber-
gängen eilten, weil ein Politbüromitglied 
[Schabowski, N. d. A.] sie falsch infor-
miert hatte, waren wir einer bürger-
kriegsähnlichen Auseinandersetzung 
näher als das viele heute wahrhaben 
wollen“, und auch: „Am Abend des  
9. November und im Verlaufe des  
10. November bestand die reale Gefahr 
einer militärischen Eskalation, in die 
auch die Großmächte hätten hineingezo-
gen werden können.“ Es mag allerdings 
sein, dass diese Spannung in Deutsch-
land allgemeiner bekannt ist als in den 
USA, für deren Markt Sarotte schreibt.

Ausdrücklich festzuhalten ist auch, 
dass die Verfasserin durchaus nicht nur 
ein fleißig zusammengetragenes Mosaik 
von kleinräumigen (wenn auch mit welt-
politischen Folgen) Ereignissen präsen-
tiert. Sie gibt auch der Geschichtsphilo-
sophie ihr Recht, indem sie die Darstel-
lung in zwei Zitate aus Alexis de Tocque-
ville und Ernst Bloch einspannt. Tocque-
ville hatte aus seiner Analyse des Aus-
bruchs der Französischen Revolution 
gefolgert, dass der Weg zur Revolution 
durchaus nicht nur deswegen beschrit-
ten werde, weil die Verhältnisse sich von 
schlecht zu noch schlechter entwickeln. 
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Es kann auch vorkommen – und 1789 ist 
es so gewesen, – dass die plötzlich auf-
tauchende Aussicht auf Milderung des 
tyrannischen Druckes, den ein Regime 
ausübt, den Widerstand zum offenen 
Ausbruch kommen lässt. Die Unterta-
nen nehmen Milderung nämlich als ein 
Anzeichen von Schwäche des Regimes, 
das bis dato in seiner Repression un-
nachgiebig gewesen ist, sie „wittern 
Morgenluft“. Ernst Bloch wiederum 
kann von der Autorin als Kronzeuge an-
gerufen werden mit seiner Beobachtung, 
dass Ereignisse, die im Nachhinein als 
unvermeidlich angesehen werden, in 
Wirklichkeit das Ergebnis von unvorher-
sehbaren Kausalitäten sind, die sich inei-
nander verschränken und dadurch eine 
neue Kausalität hervorrufen, an die vor 
dem anscheinend zwingenden Ergebnis 
niemand gedacht hatte.

Dagegen kann man einwenden, ob 
die Mauer nun am 9. November gefallen 
wäre oder nicht, die DDR sei ohnehin 
dem Untergang geweiht gewesen. Wi-
derlegen lässt sich das nicht, ändert aber 
nichts an dem legitimen Interesse an all 
den Einzelheiten, wie es denn gerade am 
9. November 1989 dazu kam. Das ist ein 
weiteres Beispiel dafür, dass Geschichte 
letztlich nicht anders „inkommensura-
bel“ ist als ein Werk der Poesie, wie dies 
Goethe im eigenen Fache festgestellt hat.

Zum Ausklang wundert sich die Au-
torin darüber, warum es den Deutschen 
noch nicht gelungen ist, dem damaligen, 
durch und durch friedlichen Triumph 
des Bürgersinnes ein adäquates öffentli-
ches Denkmal zu widmen. Sie meint, 
allein an der verständlichen Scheu der 
Deutschen nach 1945 Triumphe zu fei-
ern, könne es nicht liegen.

BERND RILL 

Nachrichten aus Südafrika in den ersten 
Monaten des Jahres 2015 sind ernüch-
ternd. Es wird von Streiks berichtet, von 
Stromausfällen, Gewaltakten gegen Mi-
granten – von konstant hoher Arbeitslo-
sigkeit und stagnierendem Wirtschafts-
wachstum ganz zu schweigen. Die Wäh-
rung Rand und Berichte über Gewalt-
verbrechen skizzieren eine augenschein-
lich desolate Lage des Landes. Aber 
steht es in der Regenbogennation wirk-
lich so zum Schlechten? Auf welche Er-
folge kann Südafrika in rund zwei Jahr-
zehnten nach dem Ende der Apartheit 
zurückblicken? Wie sind diese 20 Jahre 
in die Geschichte, Politik, Wirtschaft 
und Kultur Südafrikas einzuordnen? 

Marx, Christoph: Südafrika. 
Geschichte und Gegenwart. 
Stuttgart: Kohlhammer 
Verlag 2012, 326 Seiten,  
€ 29,90.

Vogt, Werner: Südafrika 
– Eine Demokratie wird er-
wachsen. Zürich: NZZ Libro 
2014, 176 Seiten,  
€ 36, 00.

Die folgenden zwei Bücher geben Ant-
worten auf diese Fragen. 

Werner Vogt, ehemaliger Südafrika-
Korrespondent der Neuen Zürcher Zei-
tung (NZZ) und Inhaber der Werner 
Vogt Communications AG, legt anläss-
lich der Parlamentswahlen 2014 mit 
„Südafrika – Eine Demokratie wird er-
wachsen“ eine flüssig lesbare, mit jour-
nalistischem Elan verfasste Verlaufsge-
schichte Südafrikas vor. Angenehm ist 
die Lektüre des Buchs, weil Vogt dezi-
diert nüchtern analysiert, die Einzeler-
eignisse klug abwägt und in einen grö-
ßeren Kontext stellt. Vor allem aber 
schöpft er aus seiner Felderfahrung als 
NZZ-Journalist. So konnte Vogt „Ma-
diba“ Nelson Mandela persönlich ken-
nenlernen – eine Besonderheit in einer 
Zeit, als der Zugang zu Mandela von 
seinem Umfeld stetig eingeschränkt 
wurde. 

Forschungsrelevante Darstellungen 
über Südafrika sind in deutscher Spra-
che im Unterschied zum Englischen rar. 
Eine sehr lesenswerte Ausnahme bietet 
„Südafrika. Geschichte und Gegen-
wart“ von Christoph Marx, Professor 
für Außereuropäische Geschichte an 
der Universität Duisburg-Essen. Marx‘ 
Monographie stellt das wissenschaftli-
che Pendant zu Vogts Brevier dar. Beide 
Bände vereinen Positiva wie Sachlich-
keit, Nüchternheit und Klarheit. Inso-
fern ergänzen sie sich – Marx punktet 
mit wissenschaftlicher Expertise, Vogt 
mit persönlichen Anekdoten und bio-
graphischen Exkursionen.

Während Vogt vor allem die Zeit 
nach der Apartheit darstellt, beginnt 
Marx bei Südafrika als „Wiege der 
Menschheit“ und endet mit dem Beginn 
der Präsidentschaft Jacob Zumas. Beide 
Autoren wählen einen verlaufsge-
schichtlichen Ansatz, wobei sich dieser 

mal mehr (Marx), mal weniger (Vogt) 
analytisch angereichert äußert. 

Ähnlich der Geschichte Israels und 
des Nahostkonflikts eignet sich die Ent-
stehung und Entwicklung Südafrikas, 
um Grundprobleme menschlichen Zu-
sammenlebens sowie der Entwicklung 
von Nationen zu erforschen. Marx ar-
beitet dabei noch schärfer als Vogt die 
Entwicklungslinien der Geschichte her-
aus. Gerade die Darstellung der frühen 
Neuzeit zeigt sich bei ihm detaillierter, 
zudem verknüpft er Wegscheiden euro-
päischer Machtpolitik geschickt mit 
den Entwicklungen in Südafrika. So-
wohl Vogt als auch Marx stellen die 
Landung Bartholomeo Dias Ende des 
15. Jahrhunderts und die Koloniali
sierung durch Jan van Riebeeck im  
17. Jahrhundert dar, ebenso die Auswei-
tung der Kolonie ins Landesinnere 
durch den Großen Treck Anfang des  
19. Jahrhunderts. Der niederländisch-
britische Wettbewerb um die Vorherr-
schaft am Kap wurde im Burenkrieg 
(1899-1902) zugunsten Großbritanni-
ens entschieden, doch der Friedensver-
trag von Vereeniging gestand den Buren 
überraschend viel politisches Mitspra-
cherecht zu – die Schwarzen, darin wa-
ren sich beide Parteien einig, sollten 
vom politischen Prozess ausgeschlossen 
bleiben. 

Im Native Land Act von 1913 wurde 
der schwarzen Bevölkerung Landbesitz 
nahezu vollständig untersagt und damit 
die territoriale Bedingung für die Apart-
heit geschaffen. Seit 1948 goss die Nati-
onale Partei die Apartheitsideologie in 
Gesetze wie den Population Registrati-
on Act, der die Rassenzugehörigkeit ko-
difizierte und zu perfiden Rassenprü-
fungen führte. Bei Demonstrationen ge-
gen die Passgesetze ereignete sich 1960 
eines der schlimmsten Massaker in 
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Sharpeville, dem rund 70 Demonstran-
ten zum Opfer fielen. In einer Komman-
doaktion 1963 wurde die Führungsspit-
ze des African National Congress 
(ANC) um Nelson Mandela festgenom-
men und im Rivonia-Prozess zu lang-
jährigen Haftstrafen verurteilt. In der 
Folge zeigte sich die Apartheit unter 
Aufgabe rechtsstaatlicher Prinzipien in 
brutaler Form. Premierminister Verwo-
erd manifestierte sie unter anderem in 
einer kompromisslosen Homeland-Poli-
tik. In die Amtszeit Vorsters fiel das Ter-
rorismusgesetz, das die unbefristete 
Festnahme politischer Gegner ohne 
Haftbefehl deckte. Die Black Concious-
ness-Bewegung mit ihrem Gründer Ste-
ve Biko sowie der Schüleraufstand in 
Soweto 1976 waren zaghafte Aufbegeh-
ren gegen die Apartheit, die Biko sowie 
hunderte Schüler mit ihrem Leben be-
zahlten. Unter Premierminister Botha 
übernahm das Militär sukzessive Poli-
zeiaufgaben. „Südafrika“, so bilanziert 
Marx, „war nur noch dem Namen nach 
eine parlamentarische Demokratie, in 
Wahrheit wurde es zu einer parlamenta-
risch verbrämten Militär- und Präsidial-
diktatur“ (Marx, S. 274). Der Ausnah-
mezustand, den Botha infolge von Un-
ruhen verhängte, dauerte bis 1990. Fre-
derik Willem de Klerk, Bothas Nachfol-
ger, und Mandela, der bis 1990 teilweise 
auf der Gefängnisinsel Robben Island 
inhaftiert war, führten das Apartheits-
system in eine Demokratie über. Die po-
litische Umbruchphase endete mit den 
ersten demokratischen Wahlen am 27. 
April 1994. Im nunmehr 21. Jahr nach 
dem Ende der Apartheit schwelen über 
Jahrhunderte gewachsene Konflikte 
weiter. Dazu zählen unter anderem ein 
massives Wohlstandsgefälle, ungleich 
verteilter Landbesitz, eine hohe Krimi-
nalitätsrate und eine verkrustete Wirt-

schaft mit dem Kernproblem hoher Ar-
beitslosigkeit.

Trotz allem, so sind sich beide Auto-
ren einig, sei die Transition Südafrikas 
gelungen, denn die Wurzel allen Übels, 
die Apartheit, sei Vergangenheit. Die 
Wahrheits- und Versöhnungskommissi-
on, geleitet von Bischof Desmond Tutu, 
versuchte, Unrecht aufzuarbeiten und 
wurde dabei von versöhnlichen Gesten 
des ersten Präsidenten des neuen Südaf-
rika, Nelson Mandela, unterstützt. 
Mandela ist anzurechnen, auf die erhitz-
ten Gemüter der unterschiedlichen Be-
völkerungsgruppen beruhigend einge-
wirkt und so die Gefahr eines Bürger-
kriegs verhindert zu haben. Zudem ist 
es sein Verdienst, den sozialistischen 
Ideen des ANC abgeschworen und der 
südafrikanischen Wirtschaft für libera-
le Reformen den Weg gewiesen zu ha-
ben. Während Vogt in ökonomischen 
Fragen statistisch überzeugend argu-
mentiert, ist hier eine kleine Schwäche 
von Marx festzustellen, der von „neoli-
beralen Dogmatiker[n]“ (S. 297) 
schreibt, diese Polemik aber bei einer 
Hypothese belässt. Thabo Mbeki und 
Jacob Zuma, die Nachfolger Mandelas, 
ziehen geeint die Kritik Vogts und Marx‘ 
auf sich. Das fehlende Charisma Man-
delas, das elitäre Selbstverständnis der 
ANC-Führung sowie Vergewaltigungs- 
und Korruptionsvorwürfe an Zuma las-
sen beide Verfasser zu Recht an der Zu-
kunftsfähigkeit Südafrikas zweifeln. 

Zwei Desiderate trüben die Bilanz 
beider Bücher: Erstens kommt die Erör-
terung der internationalen Isolation 
Südafrikas sowie die Einbettung des 
Apartheitsstaats in die weltpolitischen 
Entwicklungen der Nachkriegszeit zu 
kurz. Zweitens und gravierender ist die 
Ausklammerung von Oppositionspar-
teien bei der Analyse der demokrati-

schen Entwicklung seit 1994, allen vor-
an die Democratic Alliance. Trotz des-
sen verdienen beide Darstellungen eine 
Empfehlung. Nach der Lektüre verfes-
tigt sich der Eindruck, dass die Transiti-
on Südafrikas, die mit dem Ende der 
Apartheit so hoffnungsvoll begonnen 
hat, weiterhin nach ihrer historischen 
Interpunktion sucht. 

MANFRED GROSS 

Das Jahrbuch Extremismus und Demo-
kratie, herausgegeben von Uwe Backes, 
Alexander Gallus und Eckhard Jesse, 
erscheint mittlerweile in der 26. Ausga-
be und erweist sich erneut als unent-
behrliche Literatur im Feld der Extre-
mismusforschung. Die fachliche wie 
formale Kontinuität zahlt sich aus: Wie 
gewohnt werden historische wie aktuel-
le Phänomene des Extremismus (Letzte-
re klar in der Mehrzahl) mit großer 
Sachkunde analysiert. Wiederum wer-
den alle Erscheinungsformen des Extre-
mismus ohne ideologische Scheuklap-
pen untersucht – durchaus keine Selbst-
verständlichkeit in Deutschland. Auch 
die vergleichenden und internationalen 

Backes, Uwe / Gallus,  
Alexander / Jesse, Eckhard 

(Hrsg.): Jahrbuch Extremismus 
und Demokratie Bd. 26 (2014), 

Baden-Baden: Nomos 2014, 
489 Seiten, € 69,00.

Perspektiven kommen nicht zu kurz. 
Die schlüssige Gliederung des Hand-
buchs in drei Komplexe wurde beibehal-
ten: Analysen, Daten, Dokumente, Dos-
siers sowie Literatur. Dies erhöht den 
Nutzwert und die Lesbarkeit.

Im ersten Abschnitt („Analysen“) 
finden sich in diesem Band eher allge-
meine Artikel. Nur der erste Beitrag von 
Uwe Backes über die Kritik an der Fun-
damentalkritik der „streitbaren Demo-
kratie“ bewegt sich im Umfeld der aktu-
ellen Diskussion um die Zukunft des 
(behördlichen wie intellektuellen) Ver-
fassungsschutzes. Die anderen Beiträge 
von Patrick Stellbrink über Gustav Rad-
bruch und Manuel Becker über Ge-
schichtspolitik als Thema der Politik-
wissenschaft gehen über den engen Be-
reich der Extremismusforschung hin-
aus. Frank Decker schlägt in seinem 
Beitrag zehn Punkte einer Demokra-
tiereform für die Bundesrepublik 
Deutschland vor (unter anderem Aus-
weitung direkt-demokratischer Formen, 
Föderalismusreform und Ausweitung 
der Rechte von Parteimitgliedern), die 
durchaus bedenkenswert sind. Ob die 
Implementierung (oder Nicht-Imple-
mentierung) dieser Vorschläge Auswir-
kungen auf die Entwicklung des politi-
schen Extremismus in Deutschland hat, 
wäre eine interessante Folgefrage.

Der zweite Abschnitt („Daten, Do-
kumente, Dossiers“) bringt die gewohnt 
zuverlässigen Überblicke über Wahlen 
und Organisationen im Berichtsjahr 
2013 von Eckhard Jesse und Uwe Ba-
ckes. Anschließend kommt eine Doku-
mentation von Alexander Gallus über 
die Programmatik der AfD. Es folgen 
interessante Kurzbeiträge von Karsten 
Dustin Hoffmann über die militante 
Linke und die gewalttätigen Proteste in 
Hamburg vom 21. Dezember 2013, von 
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Jan Freitag über die „Reichsbürger“ und 
von Kai Hirschmann über Frauen in der 
Dschihad-Szene. Jürgen P. Lang liefert 
ein lesenswertes Porträt über Dieter 
Dehm. Es folgen ein Länderporträt zu 
Island von Christian Nestler sowie ein 
Porträt der Zeitschrift (im Internet) 
„Muslimmarkt“ von Judith Faessler. 

Der Literaturteil bietet wieder eine 
interessante Sammlung längerer und 
kürzerer Rezensionen. Die Reihe „Kon
trovers besprochen“ bietet wie immer 
einen interessanten multiperspektivi-
schen Einblick von vier Autoren über 
ein Buch, diesmal das Werk von Domi-
nik Rigoll über Staatsschutz in West-
deutschland, das bei den Rezensenten 
überwiegend nicht auf positive Reso-
nanz stößt. Aber auch das Rezensions-
essay, die Rubriken „Wieder gelesen“ 
(Juan J. Linz) und „Literatur aus der 
Szene“ (hier zu Udo Voigt) haben sich 
bewährt. Die Fülle der Haupt- und 
Kurzbesprechungen sowie die kommen-
tierte Bibliographie bieten wieder einen 
umfassenden Überblick über wichtige 
neue Literatur. Für das ausführliche Per-
sonenverzeichnis kann man nur dank-
bar sein – dies ist leider keine Selbstver-
ständlichkeit bei wissenschaftlichen 
Publikationen.

Das neue Jahrbuch Extremismus 
und Demokratie zeigt erneut auf dem 
gewohnt hohen Niveau, was in diesem 
Wissenschaftsbereich publiziert wird 
und wie es einzuordnen ist. Darüber hi-
naus ist es selbst ein unentbehrlicher 
Teil der Extremismusforschung in 
Deutschland.

Gerhard Hirscher 

Münkel, Daniela:  
Herbst  ’89 im Blick der  
Stasi: Die geheimen  
Berichte der SED-Führung. 
Berlin: BStU 2014,  
192 Seiten, kostenfrei.

Die Öffnung der ungarischen Grenze 
zu Österreich, die anschwellenden 
Flüchtlingsströme aus der DDR, die 
Formierung oppositioneller Kräfte, die 
Massendemonstrationen in zahlrei-
chen ostdeutschen Städten und der 
Mauerfall gehören zu den prägenden 
Ereignissen im Herbst 1989. Die Macht 
der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands beginnt zu bröckeln. 
Das entgeht auch nicht dem „Schild 
und Schwert der Partei“: dem Ministe-
rium für Staatssicherheit (MfS). Auf-
schluss darüber gibt das Buch der His-
torikerin und beim Bundesbeauftrag-
ten für Stasi-Unterlagen tätigen Pro-
jektleiterin Daniela Münkel, das eine 
Auswahledition der geheimen Berichte 
der Stasi an die SED-Führung zwi-
schen September 1989 und dem  
9. November 1989 präsentiert. 

Die Edition umfasst zwei unter-
schiedliche Berichtsserien: zum einen 
die Informationen und Stimmungsbe-
richte, die die Zentrale Auswertungs- 
und Informationsgruppe für die Staats- 
und Parteiführung verfasst hat und zum 
anderen die MfS-internen Wochenbe-
richte. Von diesen Dokumenten ist nur 

ein kleiner Teil in dem Band publiziert. 
Für die erstgenannte Berichtsgruppe 
sind fünf Informationen und drei Stim-
mungsberichte von insgesamt 239 ange-
fertigten Inlandsberichten im Jahr 1989 
abgedruckt, für die letztgenannte Grup-
pe fünf Wochenübersichten.

In der knappen Einleitung gibt die 
Autorin wichtige Hinweise für die Er-
schließung des MfS-Materials und fasst 
ihre Auswertungsergebnisse prägnant 
zusammen. Auf den in der Tat ambiva-
lenten Wert der Quellen verweist sie 
gleich zu Beginn: Einerseits zeigen die 
Berichte die Probleme von Gesellschaft, 
Politik und Ökonomie auf, andererseits 
entlarven sie den „spezifischen Tunnel-
blick“ (S. 9) des Geheimdienstes der 
DDR. Diese Aspekte schmälern zwar 
nicht grundsätzlich den Wert der Quel-
len, müssen bei der Analyse aber be-
rücksichtigt werden.

Für das Einordnen der Reichweite 
der MfS-Berichte ist der Befund von 
Münkel hilfreich: Sie richteten sich ab 
Herbst 1989 an einen deutlich größeren 
Verteilerkreis. Die normalerweise für 
die Stasi-Leitungsebene angefertigten 
Stimmungsberichte gingen während des 
Machtkampfes innerhalb der SED-Füh-
rung zusätzlich an einen Teil des Polit-
büros. Aufgrund der „Brisanz der Lage“ 
(S. 10) erweiterte sich auch der Adressa-
tenkreis der Informationsdokumente. 
Neben dem Generalsekretär und den 
Fachministern bekam das gesamte Po-
litbüro sie auf den Tisch. Obwohl die 
Berichte eine große Reichweite entfalte-
ten, finden sich in den Politbürositzun-
gen – wie bereits vor 1989 – kaum direk-
te Bezugnahmen zu ihnen. Dies ist für 
Münkel kein Indiz für die fehlende Re-
zeption, da die in den Berichten erwähn-
ten Ereignisse Themen zahlreicher Sit-
zungen waren.

Wer das Material der Staatssicher-
heit an die SED-Führung auswertet, 
fragt sich angesichts des Mythos von 
dem allwissenden Geheimdienst, wie 
gut dieser tatsächlich über die politische 
Situation informiert war. Das Urteil der 
Auswerterin lautet: „sehr präzise“  
(S. 11). Obwohl das Netz der Inoffiziel-
len Mitarbeiter (IM) im Herbst 1989 zu-
sammenbrach, ist es bemerkenswert, 
wie lange die Stasi noch auf ihre „Spit-
zel“ zurückgreifen konnte. Bis zum 
Ende ihrer Berichtstätigkeit lieferten die 
inoffiziellen Mitarbeiter Auskunft über 
die aktuelle Lage, Personen und Pläne 
diverser oppositioneller Gruppen. For-
mulierungen wie etwa „nach streng in-
ternen Hinweisen“ weisen darauf hin. 

Auch unbequeme Informationen 
wurden in den Berichten direkt an die 
Staats- und Parteiführung weitergelei-
tet, wie etwa die von Trägerschichten 
des Regimes geäußerten Forderungen 
nach einem Dialog der SED mit dem 
Neuen Forum oder die aus den Reihen 
des MfS geübte Kritik an der Partei hin-
sichtlich der fehlenden Verteidigung der 
Staatssicherheit: „Die Duldung der 
Hetz- und Verleumdungskampagne ge-
genüber den Schutz- und Sicherheitsor-
ganen […] werten zahlreiche Mitarbeiter 
dieser Organe […] als Anzeichen dafür, 
dass das MfS […] ‚geopfert‘ […] werden 
solle. […] Immer häufiger wird […] die 
Frage aufgeworfen, warum die Partei-
führung nicht mehr unternehme, um in 
der Öffentlichkeit die verleumderischen 
Angriffe … zurückzuweisen“ (S. 130).

Zudem verzeichnet Münkel in den 
Berichten eine „ideologisch motivierte 
Begründung“ und eine „relativ nüchter-
ne Ursachenanalyse“ für die Unzufrie-
denheit der DDR-Bevölkerung (S. 15). 
Während Erstgenanntes laut Autorin 
ein altbekanntes Argumentationsmus-
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ter der Stasi ist, das den Klassenfeind als 
„Sündenbock“ identifiziert, stellt Letzt-
genanntes ein Novum in der Bewertung 
dar: Die Stasi hat die Defizite in der In-
nen- und Gesellschaftspolitik klar be-
nannt und damit unmittelbar auf das 
Versagen der SED hingedeutet. Daran 
anknüpfend konstatiert die Autorin eine 
offensivere Haltung des MfS gegenüber 
dem Aufzeigen von Handlungsmöglich-
keiten, die sich von Zersetzungsmaß-
nahmen bis hin zu Optionen des Entge-
genkommens erstreckten.

Mit der Publikation der geheimen 
Stasi-Berichte aus dem Herbst 1989 ge-
lingt es Münkel, einen dezidierten Über-
blick zu geben über die große Reichwei-
te der Berichte, die bis zum Mauerfall 
bestehende lückenlose Informationsbe-
schaffung und die vom MfS vollzogene 
Ursachenermittlung sowie vorgeschla-
genen Handlungsoptionen hinsichtlich 
der Flucht- und Protestwelle in der 
DDR. Wer die mageren 13 abgedruck-
ten Berichte bemängelt, muss bis 2019 
warten. Dann soll der gesamte Jahrgang 
1989 in der Reihe „Die DDR im Blick 
der Stasi“ erscheinen.

Ulrike Madest 

Brauckhoff, Kerstin / Schwa-
etzer, Irmgard (Hrsg.): 
Hans-Dietrich Genschers 
Außenpolitik.  
Wiesbaden: VS Springer 
2014, 287 Seiten, € 34,99.

Im Springer VS Verlag ist eine neue 
Sachbuchreihe „Akteure der Außenpoli-
tik“ aufgelegt worden, die vom Kölner 
Politikwissenschaftler Thomas Jäger he-
rausgegeben wird. Im Mittelpunkt der 
Reihe stehen das Denken und Handeln 
einflussreicher Entscheidungsträger, die 
die Außenpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland seit deren Entstehung 
maßgeblich geprägt haben. Der erste 
Band war der Außenpolitik Willy 
Brandts gewidmet.

Passend zum 25. Jubiläum der Wie-
dervereinigung der Bundesrepublik 
Deutschland widmet sich der zweite 
und hier anzuzeigende Band der Reihe 
Hans-Dietrich Genscher, der die Wie-
dervereinigung als Außenminister der 
Bundesrepublik von 1974 bis 1992 (mit 
kurzer Unterbrechung 1982) maßgeb-
lich mitgestaltet hat. Mit diesem Sam-
melband möchten die beiden Herausge-
berinnen Kerstin Brauckhoff, wissen-
schaftliche Referentin an der Fried-
rich-Naumann-Stiftung, und Irmgard 
Schwaetzer, ehemalige Staatsministerin 
im Auswärtigen Amt unter dem Bun-
desaußenminister Genscher und heuti-
ges Mitglied des Vorstandes der Fried-
rich-Naumann-Stiftung, die wissen-

schaftliche Debatte durch neue Frage-
stellungen ergänzen. Der Band analy-
siert die liberale Außenpolitik und ihre 
Umsetzung unter Genscher. Anschlie-
ßend wird untersucht, „inwieweit seine 
Strategien in die Gegenwart übernom-
men werden können“ (S. 12). 

Inhaltlich ist der Sammelband in ei-
nen gut 60 Seiten umfassenden theoreti-
schen und einen knapp 130 Seiten um-
fassenden praktischen Teil unterglie-
dert. Die Beiträge sind mit durchschnitt-
lich 20 Seiten von knapper Länge und 
werden mit grau hinterlegten Zeitzeu-
genberichten von Weggefährten, Kolle-
gen und Mitarbeitern aufgelockert, die 
zwischen den Kapiteln eingefügt sind. 
Abschließend kommt Hans-Dietrich 
Genscher in einem Interview mit Gerd 
Appenzeller selbst zu Wort und spannt 
den Bogen in die Gegenwart.

Wichtigste Grundlage liberaler Au-
ßenpolitik ist „Verantwortliche Interes-
senpolitik“ (S. 18), die das Streben nach 
Macht ablehnt und deren Vorausset-
zung und wesentlicher Bestandteil die 
politische Handlungsfähigkeit ist, wie 
Hans-Dieter Heumann im ersten theo-
riebasierten Kapitel argumentiert. Die-
ser Grundgedanke wird im Anschluss 
von Siegfried Schieder in die Theorien 
internationaler Beziehungen eingeglie-
dert und mit einer Analyse von Gen-
schers Politik verknüpft, wobei bereits 
hier festzustellen ist, dass Genschers 
Außenpolitik und der damit verbun
dene ursprünglich negativ konnotierte 
Begriff Genscherismus, der seine Ap-
peasementpolitik beschreiben soll, 
nicht zwangsläufig dem Liberalismus 
zuzuordnen ist. Im dritten theoreti-
schen Beitrag befasst sich Eckart Conze 
mit Genschers Prinzip der Verantwor-
tungspolitik und der Art und Weise 
ihrer Umsetzung sowie mit dem daraus 

entstandenen Begriff des Genscheris-
mus.

Im chronologisch aufgebauten 
„praktischen“ Teil zu Hans-Dietrich 
Genschers Außenpolitik erläutert An
drea Wiegeshoff im ersten Beitrag die 
außenpolitische Ausgangssituation, der 
sich der Außenminister bei Amtsantritt 
1974 gegenübersah. Außenpolitische 
Themen der Bundesregierung waren in 
dieser Zeit der Nord-Süd-Konflikt, die 
von Genscher geprägte Afrikapolitik so-
wie der alles dominierende Ost-West-
Konflikt. Erster Höhepunkt seiner Ar-
beit war die KSZE-Schlussakte von Hel-
sinki von 1975 mit einer besonderen 
Betonung der Menschenrechte, an der 
Genscher seit seinem Amtsantritt mitge-
arbeitet hatte. Dieser Startpunkt von 
Genschers liberaler Außenpolitik und 
die darauf folgenden Entwicklungen 
werden von Petri Hakkarainen analy-
siert. Klaus Wittmann zeigt auf, dass 
auch der NATO-Doppelbeschluss und 
die darin enthaltene Verteidigungs- und 
Entspannungspolitik für Genscher ei-
nen gelungenen Balanceakt darstellen. 
Agnes Bresselau von Bressensdorf schil-
dert anschließend Genschers Europapo-
litik, hebt seine Bedeutung für den Pro-
zess der Europäischen Einigung heraus 
und hinterfragt seine politischen Leitli-
nien auf den Liberalismus hin. In einem 
kurzen, aber prägnanten Beitrag ver-
deutlicht Christan Hacke Genschers di-
plomatische Fähigkeiten der Entspan-
nungspolitik zur Zeit Gorbatschows, 
die die Grundlage für die Zwei-plus-
Vier-Gespräche setzten. Genschers Bei-
träge zur Wiedervereinigung Deutsch-
lands in den letzten Amtsjahren und die 
damit verbundene „Vertiefung und Er-
weiterung der Europäischen Union“ legt 
Gerhard A. Ritter dar. Diesen „prakti-
schen“ Teil Hans-Dietrich Genschers 
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Außenpolitik fasst Andreas Wirsching 
abschließend zusammen, indem er die 
„’deutsche Frage’ als rote[n] Faden in 
[seiner] Politik“ (S. 245) bzw. als seine 
„gesamte außenpolitische Strategie“ 
(S. 11) herausarbeitet.

Im abschließenden Interview zwi-
schen Hans-Dietrich Genscher und 
Gerd Appenzeller spricht Genscher über 
Rückschläge und Erfahrungen während 
des Kalten Krieges und der Verhandlun-
gen zur Wiedervereinigung. Außerdem 
äußert er sich zu den aktuellen Proble-
men mit Russland und den Forderungen 
nach mehr internationalem Engagement 
Deutschlands in der Welt und der Rolle 
der EU.

Der Sammelband sticht durch seine 
Archivarbeit und bestens ausgewiesene 
Autoren heraus. Seine einerseits theore-
tischen und andererseits chronologisch 
aufgebauten praktischen Fachbeiträge, 
in Abwechslung mit Zeitzeugenberich-
ten, zeigen Genschers Außenpolitik sehr 
konturiert. Für die anvisierte Zielgrup-
pe, Wissenschaftler, Studenten und all-
gemein Interessierte, zeigt der Band ein 
gutes Abbild der liberalen Außenpolitik 
Hans-Dietrich Genschers. 

Die Reihe „Akteure der Außenpoli-
tik“ ist in Anbetracht der ersten beiden 
Bände ein interessantes und neues For-
mat, das auf ein eng geschnürtes forma-
les Korsett zu verzichten scheint, um 
den einzelnen Akteuren individuell ge-
recht zu werden. Besonders zu bemer-
ken sind die intensive Archivrecherche 
und Analyse des zeithistorischen Mate-
rials, die durch die jeweilig nahestehen-
den Stiftungen ermöglicht werden 
konnten. Als Desiderat erweisen sich die 
Analysebereiche der beiden Bände, die 
ein unterschiedlich weitreichendes Bild 
der beiden Akteure zeichnen. Als wich-
tiger Beitrag zum wissenschaftlichen 

Diskurs stellt die Reihe jedoch eine gute 
Ergänzung jedes politikwissenschaftli-
chen Bücherschranks dar.

Andrea-Sophia Bär 

Das Buch, das zum 200. Jahrestag der 
Geburt Otto von Bismarcks heraus-
kommt, ist eine Sammlung von Essays 
namhafter Sachkenner, nur als Beispiele 
seien genannt: Ulrich Lappenküper, 
Hans Fenske, Michael Stürmer und 
Hans-Peter Schwarz. Geziert wird der 
Band durch ein Geleitwort von Peter 
Altmaier, dem Chef des Bundeskanzler-
amtes.

Der Untertitel „am Beginn des 21. 
Jahrhunderts“ bedeutet nicht, wie man 
zunächst annehmen könnte, einen Blick 
auf das, was uns Bismarck noch heute 
zu sagen hätte, sondern meint eine Zu-
sammenfassung des bisherigen For-
schungsstandes auf aktueller Ebene. Al-
lerdings mit einer großen Ausnahme: 
der mitaufgenommene Essay von Henry 
A. Kissinger „Der weiße Revolutionär: 
Reflexionen über Bismarck“ stammt aus 

Mayer, Tilman (Hrsg.): 
Bismarck: Der Monolith – 
Reflexionen am Beginn des 
20. Jahrhunderts. Hamburg: 
Osburg 2015, 366 Seiten, 
€ 24,00.

dem Jahre 1968. Was nicht heißen soll, 
dass er nicht immer noch äußerst le-
senswert ist. Hätte etwa ein in der Bis-
marck-Forschung ergrauter deutscher 
Professor die Unbekümmertheit aufge-
bracht, die politische Erfolgstaktik des 
Staatsmannes ausgerechnet an seiner 
Brautwerbung zu exemplifizieren, die 
bekanntlich noch vor dem Beginn seiner 
politischen Karriere stattfand? Dann 
Kissingers Titel „Der weiße Revolutio-
när“ – das ist natürlich ein Oxymoron, 
ohne das die Diskussion mittlerweile 
nicht mehr auskommt. Bismarck war 
ein „Weißer“, will sagen: ein Monarchist 
und (weitestgehender) Legitimist, abge-
sehen von der Annexion des König-
reichs Hannover und anderer etablierter 
deutscher Fürstenstaaten nach dem 
preußischen Sieg im Kriege 1866; ein 
Konservativer, auch in gesellschaftspoli-
tischer Hinsicht, woran seine Sozialge-
setzgebung während der Kaiserzeit, als 
er Reichskanzler war, nichts änderte. 
Und auch, dass er die Reichseinheit 
„von oben nach unten“ durchsetzte, sie 
als eine Initiative der Fürsten und nicht 
des Volkes organisierte, passt in diesen 
Rahmen. Das Ziel der nationalen Ein-
heit selbst war jedoch ein revolutionä-
res, da nur durch eine Veränderung der 
mitteleuropäischen Staatenordnung 
und, vor allem, da nur durch Krieg er-
reichbar. Wie kann man aber einen, der 
dieses Oxymoron gelebt hat, als einen 
„Monolithen“ bezeichnen? Das klingt 
fast so, als würde der Herausgeber an 
den trutzigen Heldenreiter Bismarck der 
vielen Monumente denken, die ihm in 
vaterländischem Überschwang während 
der Kaiserzeit gesetzt worden sind, und 
die uns seitdem in ihrer „wilhelmini-
schen“ Patina doch eher fremd gewor-
den sind. Das tut der Herausgeber aber 
natürlich nicht.

Wenig passt es auch zu der Vokabel 
„Monolith“, dass Bismarcks Reichs-
gründung letztlich zu dem Ergebnis ge-
führt hat, das er gerade vermeiden woll-
te, aber nicht konnte: Zum Aufgehen 
des alten kargen Preußengeistes in der 
modernen Dynamik des sich entwi-
ckelnden Industriegiganten Deutsch-
land. Es blieb vom alten Preußen nur 
das Militärstaatliche übrig, das Bis-
marck selbstverständlich mitgetragen 
hatte, über dem er aber gleichzeitig 
stand – ein souveräner Geist, aber inso-
fern eben kein „Monolith“. Diese Be-
zeichnung wird der Inkommensurabili-
tät seines Genius nicht gerecht. Auch 
kann man ihn nicht mit Ulrich Schlie 
(S.151) als „Inbegriff des preußischen 
Junkers“ kurzschließen. Diese Seite 
hatte er auch an sich, man denke nur an 
seine Liebe zum Landleben und seine 
Leidenschaft für die vorteilhafte Be-
wirtschaftung seiner Güter. Aber er 
hatte keinesfalls die agrarische, provin-
ziell verhockte, patriarchalische Bor-
niertheit, über die er sich bei seinen 
Standesgenossen oft  genug lustig 
machte, denn sonst hätte er unmöglich 
erfolgreiche große Politik machen kön-
nen. Seinen redlichen Dienstherren, 
den alten Kaiser Wilhelm I., dessen 
größte Leistung wohl darin bestand, 
dass er ihn aus selbstkritischer Einsicht 
über die eigenen Grenzen gewähren 
ließ, hat Bismarck einmal abschätzig als 
„Infanterieoberst“ bezeichnet, in be-
wusstem Gegensatz zu dem von ihm 
verehrten König Albert von Sachsen, 
der einmal sogar Dantes „Göttliche Ko-
mödie“ auf von der Fachwelt anerkann-
te Weise übersetzt hatte. So ein gegen-
über dem obersten Bannerträger locker 
urteilender Mann ist weitaus mehr ge-
wesen als der „Inbegriff des preußi-
schen Junkers.“
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Da es sehr schwierig, wenn nicht 
mittlerweile gar unmöglich ist, über Bis-
marck einen neuen interpretatorischen 
Ansatz zu liefern, werden historische 
Vergleiche versucht mit Reichskanzler 
Bülow, seinem dritten Nachfolger im 
Amte, sowie mit den bundesrepublika-
nischen Kanzlern Adenauer und Kohl. 
Auffällig, dass Helmut Schmidt nur 
ganz am Rande erwähnt wird! Der Ver-
gleich der „Denkwürdigkeiten“ Bülows 
mit Bismarcks „Gedanken und Erinne-
rungen“ fällt sehr zu Ungunsten Bülows 
aus, wohl zu Recht, was die politische 
Substanz betrifft. Der eine ist ein höfi-
scher „Figaro“, während dessen Kanz-
lerschaft sich die außenpolitische Situa-
tion des Kaiserreichs entscheidend, wie 
der Erste Weltkrieg dann bewies, ver-
schlechtert hatte. Der andere versucht, 
bei allen dazwischengestreuten persön-
lichen Gehässigkeiten, die zu vermeiden 
er nicht den Charakter hatte, politische 
Prinzipien aufzustellen. 

Hans-Peter Schwarz meint, als es 
1989/90 um die deutsche Wiederverei-
nigung ging, habe Kohl sogar schneller 
reagiert als Bismarck. Daran wird deut-
lich, dass derlei Vergleiche allenfalls ei-
nen begrenzten Aussagewert haben. 
Denn Bismarck schaffte die deutsche 
Einheit, indem er die europäischen 
Mächte auf Distanz zu halten verstand, 
während Kohl von der Entscheidungs-
macht der Deutschland überlegenen 
USA und dem zu schonenden Selbst-
wertgefühl der schwächelnden Sowjet-
union Gorbatschows ausgehen musste. 
Kohl und Bismarck wussten beide, ein 
wie hoher Wert in brisanter außenpoliti-
scher Lage dem Vertrauenskapital unter 
den Akteuren zukommt? Das ist eine 
Binsenweisheit, auch wenn sie nicht al-
len Politikern stets bewusst sein mag. 
An der Leistung Kohls ist nicht zu zwei-

feln, aber die Rahmenbedingungen zur 
Zeit Bismarcks waren gründlich andere. 

Erfreulich ist, dass Bismarck nicht 
haftbar gemacht wird für spätere Fehl-
entwicklungen der deutschen Außenpo-
litik. Das Argument, das neu gegründe-
te Deutsche Reich sei ein latenter Hege-
mon auf dem Kontinent gewesen, kann 
ja wohl nicht bedeuten, dann hätte Bis-
marck seinen Kurs auf die deutsche Ein-
heit besser vermeiden sollen, und wird 
daher auch kurz abgetan. Eine Ausnah-
me: Er hätte sich 1870/71 nicht von den 
Militärs dazu drängen lassen sollen, El-
sass-Lothringen von Frankreich abzu-
trennen, denn das bedeutete die Zemen-
tierung von „Erbfeindschaft“. Das 
stimmt allenfalls zur Hälfte. Denn wenn 
Frankreich auch keine Gebietsverluste 
hätte erleiden müssen, war es doch sei-
nem Großmacht-Gefühl schuldig, nach 
der Niederlage gegen Deutschland an 
eine „Revanche“ zu denken.

Auch wirkt es etwas konstruiert, das 
enge Verhältnis Preußen/Deutschlands 
zu Österreich-Ungarn nach 1866 als 
eine Art Vorform der späteren europäi-
schen Integration zu betrachten. Denn 
die derart befestigte mitteleuropäische 
Solidarität war stets als Korrelat einer 
Konfrontation mit Frankreich und Russ-
land zu sehen – siehe den Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges. Im Beitrag von Ul-
rich Schlie wird, zusammenhängend 
mit dem komparatistischen Ansatz, der 
Anschluss Österreichs an Deutschland 
im März/April 1938 als die „eigentliche 
Peripetie des Dritten Reiches“ angese-
hen. Das stimmt nicht: Hitler hatte wei-
ter außenpolitische Erfolge, denn die 
Briten hielten zunächst an der Politik 
des appeasement fest, und erst die Be-
setzung von ganz Böhmen und Mähren 
im März 1939 veranlasste die Briten, Po-
len und anderen Staaten eine Bestands-

garantie zu geben. Vielleicht war die 
„Peripetie“ auch erst mit dem Angriff 
auf die Sowjetunion gekommen – And-
reas Hillgruber jedenfalls würde dieser 
Meinung zustimmen. 

Im Beitrag von Lappenküper über 
den Bismarck nach seiner Entlassung in 
Friedrichsruh hätte man gerne eine 
Analyse gesehen, mit welchen präzisen 
Gedanken in den von ihm inspirierten 
Presseartikeln der „Alte im Sachsenwal-
de“ der deutschen Außenpolitik nach 
1890 entgegentrat. Manchmal wird in 
den Beiträgen zu viel an Fakten referiert, 
die man aus sogar schlechten Bismarck-
Biographien schon kennt. Das gilt nicht 
für den Beitrag von Werner Plumpe über 
„Bismarck und die soziale Frage“, der 
das Thema generalisierend überblickt 
und in diesen größeren Zusammenhang 
seine These einbettet, es wäre bei des 
Reichskanzlers Sozialpolitik um weitaus 
mehr gegangen als nur um Taktik zur 
Bekämpfung der Sozialdemokratie.

Bernd Rill 
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Siegfried Höfling / Erich Rösch (Hrsg.)

WEM GEHÖRT DAS STERBEN?
Sterbehilfe und assistierter Suizid

 
Ausgabe vom 12. Juni 2015 – 4/2015 

 

 

 

Eine Atomvereinbarung mit Teheran 

Chancen und Risiken 
 

 

Nach langen und schwierigen Verhandlungen einigten sich Anfang April 2015 die „P5+1-

Gruppe“ (die fünf Ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates und Deutschland) und 

Teheran auf „Eckpunkte“ eines umfassenden Abkommens zur Lösung des seit 2012 schwe-

lenden Konfliktes um das iranische Atomprogramm. Ob die endgültige Vereinbarung bis 

zu dem von den Verhandlungsparteien selbst gesetzten Termin 30. Juni 2015 unter-

schriftsreif ausgearbeitet sein wird, ist angesichts noch offener Detailfragen keineswegs 

sicher. Der vor wenigen Tagen von Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde 

erhobene Vorwurf, der Iran habe entgegen bisheriger Absprachen seine Vorräte spaltbaren 

Materials während der 18-monatigen Verhandlungen sogar um 20 Prozent aufgestockt, 

wirft zusätzliche Fragen auf. 

 

Ungeachtet aller Unwägbarkeiten lassen sich jedoch die Chancen, aber auch die Risiken 

eines entsprechenden Abkommens auf Basis der vereinbarten Eckpunkte bereits jetzt 

kalkulieren. 
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Richard Rill (Hrsg.)
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